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1 Allgemeine Angaben 

1.1 Angaben zum Bewertungsobjekt 

Art des Bewertungsobjekts: fünfWohnungseigentume in einem Mehrfamilienwohnhaus 
und drei Stellplätze 

Objektadresse: 

Grundbuchangaben: 

Katasterangaben: 

Wohnungseigentum Nr. 1 
267/1000 Wohnung im EG Nr. 1 lt. Aufteilungsplan, zzgl. 
Sondernutzungsrecht an einem 
KFZ-Stellplatz, bezeichnet mit „Stellplatz 1" in der Anlage 
IV „Stellplätze" zur Urkunde 413/2022 

Wohnungseigentum Nr. 2 
223/1000 Wohnung im OG nebst Balkon Nr. 2 lt. Auftei­
lungsplan, zzgl. Sondernutzungsrecht an einem 
KFZ-Stellplatz, bezeichnet mit „Stellplatz 2" in der Anlage 
IV „Stellplätze" zur Urkunde 413/2022 

Wohnungseigentum Nr. 3 
161/1000 Wohnung im OG Nr. 3 lt. Aufteilungsplan, zzgl. 
Sondernutzungsrecht an einem KFZ-Stellplatz, bezeichnet 
mit „Stellplatz 3" in der Anlage IV „Stellplätze" zur Urkunde 
413/2022 

Wohnungseigentum Nr. 4 
213/1000 Wohnung im DG nebst Balkon Nr. 4 lt. Auftei­
lungsplan 

Wohnungseigentum Nr. 5 
136/1000 Wohnung im DG Nr. 5 lt. Aufteilungsplan 

Das Bewertungsobjekt ist mit einem Kellernutzungsrecht 
belastet. Es wird der unbelastete Verkehrswert ermittelt. 
Die Wertminderung des Verkehrswerts durch das Recht 
wird in einem gesonderten Gutachten ermittelt 

Am Totenborn 10 
53545 Linz am Rhein 

Grundbuch von Linz am Rhein, 
Blatt 9090, lfd. Nr. 1; 
Blatt 9091, lfd. Nr. 1; 
Blatt 9092, lfd. Nr. 1; 
Blatt 9093, lfd. Nr. 1; 
Blatt 9094, lfd. Nr. 1 

Gemarkung Linz am Rhein, Flur 35, Flurstück 107/1, zu be­
wertende Fläche 198 m2 

1.2 Angaben zum Au�rag und zur Au�ragsabwicklung 

Gutachtenauftrag: Gemäß Schreiben des Amtsgerichts Linz am Rhein vom 
10.Oktober 2024, soll durch ein schrialiches Gutachten der 
Wert des Versteigerungsobjekts ermittelt werden. 
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Wertermittlungsstichtag: 

Qualitätsstichtag: 

Ortsbesichtigung: 

Umfang der Besichtigung etc.: 

Teilnehmer am Ortstermin: 

Eigentümer: 

19.02.2025 

05.12.2024 (1.Ortstermin) 
19.02.2025 (2.Ortstermin) entspricht dem Wertermittlungs­
stichtag 

Zu dem ersten Ortstermin am 05.12.2024 und zu dem 
zweiten Ortstermin am 19.02.2025 wurden die Prozesspar­
teien fristgerecht eingeladen. 

Es wurde eine Außenbesichtigung und eine Innenbesichti­
gung durchgeführt. Einschränkungen ergaben sich durch 
gelagerte Gegenstände. 

Die Teilnehmer am 1.Ortstermin und an dem 2. Ortstermin 
werden in einem gesonderten Schreiben genannt. 

Der Eigentümer wird in einem gesonderten Schreiben ge­
nannt. 

herangezogene Unterlagen, Erkundi- Vom Auaraggeber wurden für diese Gutachtenerstellung 
gungen, Informationen: im Wesentlichen folgende Unterlagen und Informationen 

zur Verfügung gestellt: 

Gutachtenerstellung unter Mitwirkung 
von der Mitarbeiterin des Sachver­
ständigenbüros 

■ Auszug aus der Grundakte S.90 bis S. 95 mit der 
Teilungserklärung (Urkunde Nr. 413/2022), den 
Auaeilungsplänen, der Baubeschreibung und der 
Abgeschlossenheitserklärung 

■ unbeglaubigte Grundbuchblätter von Linz am 
Rhein, Blatt Nr. 9090 bis Nr.9094 vom 07.11.2024 

■ Auszug aus der geschlossenen Grundakte Linz 
Band 38 Artikel 1888 

Von der Sachverständigen wurden folgende Auskünae und 
Unterlagen beschaõt: 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

Flurkartenauszug im Maßstab 1: 1.000 vom 
25.11.2025; 
Bauzeichnungen (Grundrisse, Ansichten, Schnitte); 
Berechnung der Wohn- und Nutzflächen; 
Auskünae der Struktur- und Genehmigungsdirek­
tion über Altlasten; 
Auskünae der Verbandsgemeinde Linz; 
Auskünae der Kreisverwaltung Neuwied; 
Auskünae u.a. zu Bodenrichtwerten des zuständi­
gen Gutachterausschusses; 
Schrialiche und mündliche Auskünae aus dem Bau-
lastenverzeichnis Neuwied; 

■ Vergleichsmieten aus der eigenen Mietpreissamm­
lung ergänzt durch Internetrecherche und weitere 
Mietpreisdokumentationen; 

■ Auskünae, Unterlagen/Dokumente und Informatio­
nen der beteiligten Personen 

Durch die Mitarbeiterin wurden folgende Tätigkeiten bei der 
Gutachtenerstellung durchgeführt: 
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• Einholung der erforderlichen Auskünae bei den zustän-
digen Ämtern; 

• Protokollierung der Ortsbesichtigung 

Die Ergebnisse dieser Tätigkeiten wurden durch die Sach­
verständigen auf Richtigkeit und Plausibilität überprüa, wo 
erforderlich ergänzt und für dieses Gutachten veÙendet. 

1.3 Besonderheiten des Au�rags 

Wirtschaaliche Einheit 
Die fünf Wohnungseigentume des Bewertungsobjekts bilden keine wirtschaaliche Einheit, vgl. Ka­
pitel 4.1. 

Miteigentumsanteile: 
Die den Wohnungseigentu¸en zugeordneten Miteigentumsanteilen am gemeinschaalichen Eigen­
tum (ME) entsprechen nicht der anteiligen Wertigkeit der jeweiligen Wohnungseigentume am Ge­
samtgrundstück. Die den Wohnungseigentu¸en zugeordneten Miteigentumsanteile sind auf 
Grundlage der anteiligen Wohnflächen ermittelt worden. Der Erdgeschosswohnung wurden u.a. 
Flächen des Gemeinschaaseigentums rechnerisch zugeordnet. Unstimmigkeiten der anteiligen 
Wertigkeiten sind in den Besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmalen berücksichtigt 
worden. 

Sondernutzungsrecht: 
Die Wohnungseigentume Nr.1- Nr.3 besitzen jeweils ein Sondernutzungsrecht an einem Stellplatz. 
Am Ortstermin waren die Stellplätze nicht markiert. 

Fehlende Fertigstellung, vgl. Kapitel 3.9.3 
Das Bewertungsobjekt ist noch nicht fertiggestellt. 

Bauordnungsrecht: 
Der Kreisverwaltung Neuwied liegt noch keine Fertigstellungsanzeige des Bewertungsobjekts vor. 
Nach Angaben der Kreisverwaltung Neuwied erlischt die Baugenehmigung, wenn die Ausführung 
vier Jahre unterbrochen ist, vgl.§ 74 Abs. 1 S. 1 LBauO. Die Baugenehmigungen aus den Jahren 
2019 bis 2021 konnten recherchiert werden. 

Zubehör: 
In dem Bewertungsobjekt befinden sich gelagerte (noch nicht eingebaute) Materialien. 

lnstandhaltungsrücklagen: 
lnstandhaltungsrücklagen konnten nicht recherchiert werden. 

Verwalter: 
Als erster Verwalter wurde gemäß Teilungserklärung (Urk. Nr. 413/2022) der Eigentümer bestellt. 

Einfaches Sanierungsgebiet: 
Das Bewertungsobjekt liegt im Sanierungsgebiet „Altstadt Linz am Rhein" (Städtebauförderpro­
gramm „Historische Stadtbereiche" mit dem Programmgebiet „Altstadt Linz am Rhein"; 
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vereinfachtes Sanierungsgebiet gemäß§ 142 Abs. 4 BauGB), vgl. Anlage 4 a. Mit der Sanierung 
wurde im Jahr 2014 begonnen und wird voraussichtlich im Jahr 2026 abgeschlossen, vgl. Kapitel 
2.5.2. 

Kellerbenutzungsrecht: 
In Abteilung II der Grundbücher von Linz am Rhein, Blatt 9090-9094, ist folgende wertbeeinflus­
sende Eintragung vorhanden: Grunddienstbarkeit (Kellerbenutzungsrecht) für den jeweiligen Eigen­
tümer des Grundstücks Flur 35 Nr.108; gemäß Urteil des Amtsgerichts Linz am Rhein vom 
07.02.1912- G11/12- eingetragen am 09.03.1912. 
Es wird der unbelastete Verkehrswert ermittelt. Die Höhe der Wertminderung des Verkehrswerts 
durch das Recht wird in einem gesonderten Gutachten ermittelt. 

Anne-Kristin von Jasienicki, Architektin und Sachverständige, AZ: 6 K 12 24 Seite 9 

 



2 Grund- und Bodenbeschreibung 

2.1 Lage 

2.1.1 Großräumige Lage 

Bundesland: 

Kreis: 

Ort und Einwohnerzahl: 

überörtliche Anbindung / Entfernun­
gen: 

demografische Struktur: 

Rhein-Land Pfalz 

Neuwied 

Linz am Rhein, 
Verbandsgemeinde Linz (ca. 6.040 Einwohner am 
31.12.2023) 

nächstgelegene größere Städte: 
Neuwied, Koblenz, Bonn, Köln 

Landeshauptstadt: 
Mainz 

Bundesstraßen: 
B42, Richtung Königswinter und Neuwied, mit der Rhein­
fähre auf die B 266 in Richtung Bad Neuenahr, Ahrweiler 
und auf die B 9 (Bonn Koblenz) 

Autobahnzufahrt: 
nicht in unmittelbarer Nähe, Autobahnzufahrt: A 3 Bad 
Honnef/Linz über Landstraße, Autobahnzufahrt: A 61 Sin­
zig/Löhndorf über Rheinfähre und B 266, Autobahnzufahrt 
A 59 über B 42. 

Bahnhof: 
Bahnhof, ca. 1,3 km entfernt; 

Flughafen: 
Flughafen Köln/Bonn (über B 42 und A 59), ca. 43 km ent­
fernt. 

Bevölkerung nach Altersklassen: 
■ bis 18 Jahre: 17% 
■ 18 bis 35 Jahre: 18% 
■ 35 bis 65 Jahre: 40% 
■ ab 65 Jahre: 26% 

Haushaltsgröße: 
■ Singles (1 Person): 48% 
■ Paare (2 Personen): 24% 
■ Familien (3 Personen und mehr): 28% 

Monatliches Nettohaushaltseinkommen (insgesamt 1281 
Haushalte) 

■ bis 1500 €: ca. 9,5% 
■ von 1500€ bis 2000€: ca. 18,5% 
■ von 2000€ bis 3000€: ca. 27,4% 
■ von 3000€ bis 4000€: ca. 18, 1 % 
■ von 4000€ bis 7000€: ca. 18,8 % 
■ ab 7000 €: 98 Haushalte: ca. 7,6% 
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2.1.2 Kleinräumige Lage 

innerörtliche Lage: 

Art der Bebauung und Nutzungen in 
der Straße und im Ortsteil: 

Beeinträchtigungen: 

Topografie: 

2.2 Gestalt und Form 

Gestalt und Form: 

2.3 Erschließung, Baugrund etc. 

Straßenart: 

Straßenausbau: 

Anschlüsse an Versorgungsleitungen 
und Abwasserbeseitigung: 

Grenzverhältnisse, nachbarliche Ge­
meinsamkeiten: 

Ortskern; 
Geschäae des täglichen Bedarfs in der Nähe; 
Schulen und Ärzte in der Nähe; 
ö�entliche Verkehrsmittel (Bushaltestelle) in der Nähe; 
VeÙaltung (Stadtverwaltung) in der Nähe; 
gute Geschäaslage; 
Ansammlung von Läden, Geschäae bzw. Büroräume oder 
gewerbliche Nutzungen in der Nähe des Bewertungsob­
jekts 

gewerbliche und wohnbauliche Nutzungen; Restaurants, 
Läden; 
übeÙiegend zweigeschossige Bauweise; 

Anliegerverkehr 

Hanglage; 
Straße: Am Totenborn abfallend; 
Hof mit Südwestausrichtung 

Straßenfront: 
ca. 15 m; 

mittlere Tiefe: 
ca. 13 m; 

Grundstücksgröße: 
insgesamt 198,00 m2 ; 

Bemerkungen: 
unregelmäßige Grundstücksform 

Anliegerstraße; 
Straße mit mäßigem Verkehr 

voll ausgebaut; Straßenbreite: ca. 4 m 
Gehwege nicht vorhanden 

elektrischer Strom, Wasser, Gas aus ö�entlicher Versor­
gung; 
Telefonanschluss gemäß Bauunterlagen 

mehrseitige Grenzbebauung des Wohnhauses; 
eingefriedet durch Mauer 

Anne-Kristin von Jasienicki, Architektin und Sachverständige, AZ: 6 K 12 24 Seite 1 1  

 



Baugrund, Grundwasser (soweit au­
genscheinlich ersichtlich): 

Altlasten: 

2.4 Privatrechtliche Situation 

grundbuchlich gesicherte Belastun­
gen: 

Anmerkung: 

Herrschvermerke: 

nicht eingetragene Rechte und Las­
ten: 

Sondereigentum: 

gewachsener, normal tragfähiger Baugrund; 
keine Grundwasserschäden 

Gemäß schriftlicher Auskuna vom 21.10.2024 ist das Be­
wertungsobjekt nicht im Bodenschutzkataster des Landes 
Rheinland-Pfalz kartiert. Das Altstandortkataster mit der 
Erhebung ehemaliger Industrie und Gewerbestandorte 
(Flächen stillgelegter Anlagen, auf denen mit umweltge­
fährdeten Sto�en umgegangen wird) liegt für den Bereich 
bisher nicht vor. 

Dem Auaragnehmer liegen die Auszüge aus den Grundbü­
cher Blatt Nr.9090-9094 vom 07.11.2024 vor. 
Hiernach besteht in Abteilung 1 1  der Grundbücher von Linz 
am Rhein, Blatt 9090- 9094, folgende Eintragung: 
Grunddienstbarkeit (Kellerbenutzungsrecht) für den jewei­
ligen Eigentümer des Grundstücks Flur 35 Nr.108; gemäß 
Urteil des Amtsgerichts Linz am Rhein vom 07 .02.1912-
G 11 /12- eingetragen am 09.03.1912. 
Es wird der unbelastete Verkehrswert ermittelt. Die Höhe 
der Wertminderung des Verkehrswerts durch das Recht 
wird in einem gesonderten Gutachten ermittelt. 

Schuldverhältnisse, die ggf. in Abteilung III des Grund­
buchs verzeichnet sein können, werden in diesem Gutach­
ten nicht berücksichtigt. Es wird davon ausgegangen, dass 
ggf. valutierende Schulden bei Veräußerung gelöscht oder 
durch Reduzierung des Veräußerungspreises ausgegli­
chen werden. 

keine 

Sonstige nicht eingetragene Rechte und Lasten sind nicht 
vorhanden 

Sondereigentum: 
vgl. Urkunde Nr. 413 für 2022 

,, ( . . .  ) 
§ 2, 3. 
Hiernach gehören zum Sondereigentum insbesondere: 

a. der Fußbodenbelag einschließlich Estrich und der 
Deckenputz der im Sondereigentum stehenden 
Räume; 

b. die nichttragenden Zwischenwände; 
c. der Wandputz und die Wandverkleidung sämtlicher 

zum Sondereigentum gehörenden Räume, auch 
soweit die putztragenden Wände nicht zum Son­
dereigentum gehören; 
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d. sämtliche innerhalb der im Sondereigentum ste­
henden Räume befindlichen Anlagen, Einrichtun­
gen und Ausstattungsgegenstände, soweit sie nicht 
zum gemeinschaalichen Eigentum der Wohnungs­
eigentümer gehören. 

e. die Wasser- und Heizungsleitungen innerhalb der 
Wohnung ab der ersten Absperrmöglichkeit gegen­
über dem Gemeinschaftseigentum, 

f. die Ver- und Entsorgungsleitungen innerhalb der 
Wohnung ab der Absperrmöglichkeit gegenüber 
dem Gemeinschaaseigentum, 

g. die inneren Wand-, Decken- d/oder Dachverklei­
dungen im Dachgeschoss, ohne Dämmlage, 

h. bei Balkonen und Loggien der durch deren Umfas­
sung gebildete Raum und dessen Bodenbelag. 
Sind Balkone und Loggien nur von einem Sonderei­
gentum erreichbar, sind diese Bestandteil dieses 
Sondereigeneigentums 

,,( . . .  ) 
vgl.§ 4 3. 

,,( . . .  ) 

Die Behebung von Glasschäden an Fenstern und 
Türen im räumlichen Bereich des Sondereigentums, 
auch wenn sie zum gemeinschaftlichen Eigentum 
gehören, obliegt ohne Rücksicht auf die Ursache des 
Schadens dem Wohnungseigentümer. Die rechtzei­
tige Vornahme von Schönheitsreparaturen im Son­
dereigentum ist Sache des Wohnungseigentümers. 

vgl. § 6 1. 

2.5 Ö�entlich-rechtliche Situation 

2.5.1 Baulasten und Denkmalschutz 

Die Instandhaltung der zum gemeinschaalichen Ei­
gentum gehörenden Teile des Gebäudes einschließ­
lich der äußeren Fenster, der äußeren Wohnungs­
eingangstüren und des Grundstückes obliegt der Ge­
meinschaft der Wohnungseigentümer; sie sind vom 
Verwalter durchzuführen. Rollläden sind, auch wenn 
sie zum Sondereigentum gehören, in Bezug auf den 
Außenanstrich wie gemeinschaftliches Eigentum zu 
behandeln." 

Eintragungen im Baulastenverzeich- Der Sachverständigen liegt ein Auszug aus dem Baulas-
nis: tenverzeichnis vom 13.12.2024 vor. 

Das Baulastenverzeichnis enthält keine wertbeeinflussen­
den Eintragungen. 

Denkmalschutz: Aufgrund des Baujahrs des Bewertungsobjekts, der Ge­
bäudeart und Bauweise wird ohne weitere Prüfung unter­
stellt, dass Denkmalschutz nicht besteht. 
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2.5.2 Bauplanungsrecht 

Darstellungen im Flächennutzungs­
plan: 

Festsetzungen im Bebauungsplan: 

Erhaltungs- und Gestaltungssatzung: 

2.5.3 Bauordnungsrecht 

Der Bereich des Bewertungsobjekts ist im Flächennut­
zungsplan als Mischgebiet (M) dargestellt (vgl. Anlage 4 ). 

Für den Bereich des Bewertungsobjektes ist kein rechts­
kräaiger Bebauungsplan vorhanden. Die Zulässigkeit von 
Vorhaben ist demzufolge nach § 34 BauGB zu beurteilen. 

Das Bewertungsobjekt liegt im Bereich einer Gestaltungs­
satzung, vgl. Anlage 4a. 
Das Bewertungsobjekt liegt im Sanierungsgebiet „Altstadt 
Linz am Rhein" (Städtebauförderprogramm „Historische 
Stadtbereiche" mit dem Programmgebiet „Altstadt Linz am 
Rhein"; vereinfachtes Sanierungsgebiet gemäß § 142 Abs. 
4 BauGB), vgl. Anlage 4a. Mit der Sanierung wurde im Jahr 
2014 begonnen und wird voraussichtlich im Jahr 2026 ab­
geschlossen. 

Als Teilmaßnahme der städtebaulichen Gesamtmaßnah­
men werden Modernisierungs- und lnstandsetzungsmaß­
nahmen an privaten Gebäuden innerhalb des Erneue­
rungsgebietes „Altstadt Linz am Rhein" gefördert. 

Unter Modernisierung i.S.d. § 177 BauGB fallen gemäß 
Sanierungssatzung nicht die Errichtung eines maßstabs­
gerechten Neubaus an gleicher Stelle sowie wesentliche 
bauliche Änderungen, soweit es sich um Ausbauten, Um­
bauten und Erweiterungen handelt, die als solche nicht den 
Standard der vorhandenen Substanz anheben, sondern 
erstmals einen Bauteil scha�en. Dementsprechend schlie­
ßen sich der Abbruch, sofern er als wesentlich anzusehen 
ist, und die Modernisierung von modernisierungsbedürfti­
gen Gebäuden aus. 

Gemäß Auskuna der Verbandsgemeindeverwaltung Linz 
am Rhein wurde für das Gebäude „Am Totenborn 1 0" in 
53545 Linz am Rhein kein Antrag auf Förderung privater 
Gebäudemodernisierungen im förmlich festgelegten Sa­
nierungsgebiet Historischer Stadtbereich „Altstadt Linz am 
Rhein" gestellt. 

Es wird empfohlen, vor einer vermögensmäßigen Disposi­
tion bezüglich des Bewertungsobjekts zu diesen Angaben 
von der jeweils zuständigen Stelle schrialiche Bestätigun­
gen einzuholen. 

Die Wertermittlung wurde auf der Grundlage des realisierten Vorhabens bzw. der Baugenehmigun­
gen durchgeführt. 
Das Vorliegen einer Baugenehmigung und ggf. die Übereinstimmung des ausgeführten Vorhabens 
mit den vorgelegten Bauzeichnungen und der Baugenehmigung und dem Bauordnungsrecht wurde 
abschließend nicht geprüa. 
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AuÚälligkeiten: 
■ Der Kreisverwaltung Neuwied liegt noch keine Fertigstellungsanzeige des Bewertungsob­

jekts vor. 
Nach Angaben der Kreisverwaltung Neuwied erlischt die Baugenehmigung, wenn die Aus­
führung vier Jahre unterbrochen ist, vgl. § 74 Abs. 1 S. 1 LBauO. Baugenehmigungen ist 
aus den Jahren 2019 bis 2021 konnten recherchiert werden. 
Es wird empfohlen, vor einer vermögensmäßigen Disposition bezüglich des Bewertungsob­
jekts zu diesen Angaben von der jeweils zuständigen Stelle schrialiche Bestätigungen ein­
zuholen. 

■ Gemäß Angaben der Baugenehmigung sind nach Angaben der unteren Denkmalschutzbe­
hörde u.a. die straßenseitigen Fenster mit einer aufgesetzten Teilung zu versehen und das 
Hoaor in Holz auszubilden. 

■ Das Bewertungsobjekt ist in dem Katasterplan noch nicht dokumentiert. 

2.6 Entwicklungszustand inkl. Beitragssituation 

Entwicklungszustand (Grundstücks- baureifes Land (vgl. § 3 Abs. 4 lmmoWertV 21) 
qualität): 

beitragsrechtlicher Zustand: Für den beitragsrechtlichen Zustand des Grundstücks ist 
die Verpflichtung zur Entrichtung von grundstücksbezoge­
nen Beiträgen maßgebend. Als Beiträge gelten auch 
grundstücksbezogene Sonderabgaben und beitragsähnli­
che Abgaben. 

Nach Angaben der Verbandsgemeinde Linz sind nach ak­
tueller Beschlusslage keine Erschließungsbeiträge nach 
dem BauGB oder Straßenausbaubeiträge nach dem KAG 
RP o�en. 

Die Verbandsgemeinde Linz weist allerdings darauf hin, 
dass das Land Rheinland-Pfalz die flächendeckende Ein­
führung des Wiederkehrenden Ausbaubeitrags beschlos­
sen hat. Die Stadt Linz am Rhein hat den Wiederkehrenden 
Straßenausbaubeitrag eingeführt. Daher könnte das o.g. 
Grundstück in den nächsten Jahren zu einem Wiederkeh­
renden Ausbaubeitrag herangezogen werden. 

2. 7 Hinweise zu den durchgeführten Erhebungen 

Die Informationen zur privatrechtlichen und ö�entlich-rechtlichen Situation wurden, sofern nicht an­
ders angegeben, schrialich eingeholt. 
Es wird empfohlen, vor einer vermögensmäßigen Disposition bezüglich des Bewertungsobjekts zu 
diesen Angaben von der jeweils zuständigen Stelle schrialiche Bestätigungen einzuholen. 

2.8 Derzeitige Nutzung und Vermietungssituation 

Das Grundstück ist mit einem Wohngebäude, das in fünf Wohnungseigentume aufgeteilt ist, bebaut 
(vgl. nachfolgende Gebäudebeschreibung). 
Auf dem Grundstück befinden sich insgesamt drei Stellplätze. 
Das Objekt ist noch nicht fertiggestellt. Es ist leerstehend. In dem Objekt befinden sich gelagerte 
(noch nicht eingebaute) Materialien. 
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3 Beschreibung der Gebäude und Außenanlagen sowie WEG-spezifischer Regelungen 

3.1 Vorbemerkungen zur Gebäudebeschreibung 

Die nachfolgenden Gebäudebeschreibungen basieren auf den vorliegenden Unterlagen, Akten­
studium, Recherchen bei Behörden und ggf. Angaben am Ortstermin. 

Die Sachverständige weist ausdrücklich darauf hin, dass es sich vorliegend um ein Verkehrswert­
gutachten und kein Bauschadensgutachten handelt. Die Feststellung und Erkundung von Bau­
mängeln und /oder Bauschäden und Kontaminierungen i.A. gehören im Rahmen einer Verkehrs­
wertermittlung nicht zur Sachverständigenpflicht. Dies obliegt der Beurteilung eines Spezialisten. 
Mängel und Schäden sind nach § 8 Abs. 3 lmmoWertV 2021 zu berücksichtigen, sie haben nur 
Bedeutung für die Feststellung des Verkehrswerts. 

Demnach wurden Baumängel und -schäden etc. soweit aufgenommen, wie sie zerstörungsfrei, d.h. 
o^ensichtlich und augenscheinlich erkennbar waren. Im Zuge der Verkehrswertermittlung wurden 
diese augenscheinlichen, d.h. o^ensichtlich erkennbaren Mängel und / oder Schäden / Unzuläng­
lichkeiten nach wertermittlungstheoretischen Grundsätzen gewürdigt. 
In diesem Gutachten sind die Auswirkungen der ggf. vorhandenen Bauschäden und / oder Bau­
mängel, sowie deren Wertminderungen auf den Verkehrswert- sofern vorhanden- nur pauschal und 
in dem am Besichtigungstag o^ensichtlichen Ausmaß berücksichtigt worden. 
Für Bereiche, wo keine o^ensichtlichen Bauschäden und / oder Mängel, Kontaminierungen ersicht­
lich sind, wird aufgrund der o.g. Ausführungen für die Mängelfreiheit des Objekts von der Sachver­
ständigen keine Gewähr übernommen. 

Die Gebäude und Außenanlagen werden nur insoweit beschrieben, wie es für die Herleitung der 
Daten in der Wertermittlung notwendig ist. Hierbei werden die o^ensichtlichen und vorherrschen­
den Ausführungen und Ausstattungen beschrieben. In einzelnen Bereichen können Abweichun­
gen aubreten, die dann allerdings nicht wesentlich werterheblich sind. 
Angaben über nicht sichtbare Bauteile beruhen auf Angaben aus den vorliegenden Unterlagen, 
Hinweisen während des Ortstermins bzw. Annahmen auf Grundlage der üblichen Ausführung im 
Baujahr. 

Schäden oder Mängel an verdeckt liegenden oder nicht einsehbaren Bauteilen (z. B. durch Wand­
verkleidung oder lagerndes Material verstellt), die von der Sachverständigen nicht in Augenschein 
genommen werden konnten, bleiben in diesem Gutachten unberücksichtigt. 

Bauphysikalische, statische oder chemische Untersuchungen, beispielsweise hinsichtlich gesund­
heitsschädlicher Sto^e in den verwendeten Baumaterialien, sowie Untersuchungen auf Schador­
ganismen (pflanzliche oder tierische Schädlinge, Pilze) - insbesondere in der Intensität wie sie für 
ein Bauschadensgutachten notwendig sind - wurden nicht vorgenommen. Dies gilt insbesondere 
auch für Baumaterialien, die in der Bauzeit des Objektes noch als unbedenklich galten, inzwi­
schen aber als gesundheitsgefährdend eingestub wurden (z. B. Asbest, PCP, Formaldehyd). 

Soweit nichts anderes angegeben ist, wurde die Funktionsfähigkeit einzelner Bauteile und Anla­
gen sowie der technischen Ausstattung und Installationen (z. B. Elektro- und Wasserinstallation) 
nicht überprüb, die ordnungsgemäße Funktionsfähigkeit wird im Gutachten unterstellt. 
Eine Untersuchung der Energiebilanz des Gebäudes wurde nicht durchgeführt. Im Bedarfsfall ist 
ein Energieausweis nach Energieeinsparverordnung einzuholen. 

Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass Feuchtigkeitsschäden nur augenscheinlich beurteilt wer­
den, bzw. sich zu deutlich stärkeren Schadensbildern entwickeln können, wenn sie nicht zeitnah 
nach der Begutachtung beseitigt werden. Deshalb wird vor einer vermögensrechtlichen Disposition 
empfohlen, ggf. eine weitergehende Untersuchung von eventuellen Bauschäden durch einen Bau­
schadensgutachter in Aubrag zu geben. 
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3.2 Gemeinscha�liches Eigentum - Meh�amilienwohnhaus (MFH) 

3.2.1 GebäudeaU, Baujahr und Außenansicht nach Angaben der Baubeschreibung 

Gebäudeart: 

Baujahr: 

Flächen: 

Energieeffizienz: 

Barrierefreiheit: 

Außenansicht: 

Mehrfamilienwohnhaus; 
dreigeschossig incl. ausgebauten Dachgeschoss; 
nicht unterkellert; 
zweiseitig angebaut; 

Folgende Baugenehmigungen lagen vor: 
■ 27.03.2019 (Jahr der Baugenehmigung für die Er­

richtung eines Mehrfamilienwohnhauses, verän­
derte Bauausführung) 

■ 15.01.2020 (Jahr der Baugenehmigung, Neubau, 
5- Familienwohnhaus) 

■ 18.11.2021 (Jahr der Baugenehmigung, Neugestal-
tung, Änderung der Eingangsstufen) 

Als Baujahr wird das Jahr 2021 gewählt. 

Die Wohnfläche der Wohnung 1 beträgt rd. 47,55 m2 ; 

Die Wohnfläche der Wohnung 2 beträgt rd. 48,77 m2 ; 

Die Wohnfläche der Wohnung 3 beträgt rd. 34,52 m2 ; 

Die Wohnfläche der Wohnung 4 beträgt rd. 47,97 m2 ; 

Die Wohnfläche der Wohnung 5 beträgt rd. 29,30 m2 

Die Wohnflächen sind am Tag der Ortsbesichtigung mit ei­
nem stichprobenartigen Aufmaß ermittelt worden. 

Es ergeben sich Abweichungen zu den Wohnflächen der 
Bauunterlagen. Beispielweise enthält die Wohnfläche der 
Wohnung 1 der Bauunterlagen u.a. Flächen des Gemein­
schabseigentums. 

Ein Energieausweis konnte nicht recherchiert werden. 
Energetisch erfüllt das Haus die Anarderungen der ENEV 
2016 (nach Angaben der Baubeschreibung) 

Aufgrund der örtlichen Marktgegebenheiten (u.a. Alters­
struktur, Nachfrage nach barrierefreiem Wohnraum für die 
konkrete Objektart etc.) hat der Grad der Barrierefreiheit 
keinen Einfluss auf die Kaufpreisentscheidung und wird so­
mit in der Wertermittlung nicht berücksichtigt. 

Gemäß Angaben in den Bauunterlagen ist eine der Woh­
nungen barrierefrei, jedoch nicht uneingeschränkt mit dem 
Rollstuhl nutzbar, vgl. LBO § 51. Eine Überprüfung einer 
Barrierefreiheit ist nicht Bestandteil des Gutachtens. 
Au^ällig ist u.a. eine Eingangsstufe im Hauseingangsbe­
reich. 

insgesamt gedämmt verputzt und gestrichen; 
Ausnahme: Die Sockelbekleidung ist noch nicht fertigge­
stellt. 

Anne-Kristin von Jasienicki, Architektin und Sachverständige, AZ: 6 K 12 24 Seite 17 

 



3.2.2 Nutzungseinheiten 

Erdgeschoss: vgl. Pläne, Raumbezeichnungen 
Wohnung Nr. 1: 

■ Flur mit Zugang in 
■ Raum 1 
■ das Badezimmer 
■ Raum 2 (Wohnküche) und 
■ Raum 3 

1 . Obergeschoss: 
Wohnung Nr. 2 (links): 
Flur mit Zugang in 

■ Raum 1 mit Zugang in 
■ Raum 2 mit einem Küchenbereich, einem Abstellraum und mit Zugang auf 

■ den Balkon 

Wohnung Nr.3 (rechts): 
Flur mit Zugang in 

■ das Badezimmer 
■ Raum 1 mit einem Küchenbereich, einem Abstellraum und mit Zugang auf 
■ Raum 2 

Dachgeschoss: 
Wohnung Nr.4 (links): 
Flur mit Zugang in 

■ Raum 1 mit Zugang in 
■ Raum 2 mit einem Küchenbereich, einem Abstellraum und mit Zugang auf 

■ den Balkon 

Wohnung Nr. 5 (rechts): 
Flur mit Zugang in 

■ das Badezimmer 
■ Raum 1 mit einem Küchenbereich, einem Abstellraum und 
■ Raum 2 

3.2.3 Gebäudekonstruktion (Keller, Wände, Decken, Treppen, Dach) gemäß Baubeschrei­
bung der Gerichtsakte 

Konstruktionsart: 

Fundamente: 

Umfassungswände: 

Innenwände: 

Geschossdecken: 

Treppen: 

Hauseingang( sbereich ): 

Massivbau 

tragende Bodenplatte, gemäß Bauunterlagen 

Wärmedämmverbundsystem: Bimssteine, Isolierung aus 
Styropor (energetische Anforderungen nach ENEV 2016) 

Mauerwerk: Bimssteine, Breite: 11,5 cm 

Stahlbetondecken (Ortbeton) 

Geschosstreppe: Stahlbeton mit Steinbelag; 
Anm.: Das Treppengeländer ist nicht vorhanden. 

Eingangstür aus Aluminium mit Lichtausschnitt; thermisch 
getrenntes, pulverbeschichtetes Aluminium-Element mit 
Sicherheitsverglasung, Mehrfachverriegelung und Sicher­
heitsbeschlag 
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Dach: Dachkonstruktion: 
Holzdach 

Dachform: 
Sattel- oder Giebeldach 
vier Gauben auf der Nordostseite 

Dacheindeckung: 
Frankfurter Pfanne 

Dachrinnen und Regenfallrohre aus Zinkblech; 

Dachraum nicht begehbar (kein Ausbaupotential); 
Am Ortstermin war der Dachraum von unten einsehbar. 
Eine Einschubleiter ist nicht vorhanden. 

Dachflächen gedämmt 

3.2.4 Allgemeine technische Gebäudeausstattung 

Wasserinstallationen: 

Abwasserinstallationen: 

Elektroinstallation: 

Heizung: 

Lüaung: 

Warmwasserversorgung: 

zentrale Wasserversorgung über Anschluss an das öffent­
liche Trinkwassernetz; 

Ableitung in kommunales Abwasserkanalnetz; 
Grundleitungen aus Steinzeug oder PVC gemäß Baube­
schreibung 

Zählerschrank, 
Türöffner, Klingelanlage nicht vorhanden 

je Raum mehrere Lichtauslässe; 
je Raum mehrere Steckdosen; 
In den Wohnungen fehlen teilweise die Abdeckprofile der 
Installationen. 

Gaszentralheizung, Gas-Brennwerttherme mit Brauchwas­
serboiler; Anm.: Das Gebäude ist bei dem Schornsteinfe­
ger nicht als Liegenschaft geführt, die Heizanlage ist nicht 
abgenommen. 
Fußbodenheizung mit Ausnahme des Treppenhauses 

keine besonderen Lüaungsanlagen (herkömmliche Fens­
terlüftung); 
Ausnahme: mechanische Lüftung als Einzelraumlüfter in 
Badezimmern 

Brauchwasserboiler 
zentral über Heizung 
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3.2.5 Besondere Bauteile / Einrichtungen im gemeinsch. Eigentum, Zustand des Gebäudes 

besondere Bauteile: 

besondere Einrichtungen: 

Besonnung und Belichtung: 

Fehlende Fertigstellung des Gemein­
schabsgeigentums u.a.: 

Bauschäden und Baumängel: 

wirtschabliche Wertminderungen: 

Allgemeinbeurteilung: 

3.3 Nebengebäude 

vier Gauben auf der Nordostseite 

keine vorhanden 

gut bis ausreichend 

Es fehlen u.a. 
■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

eine Fertigstellung der Eingangsstufen 
eine Beleuchtung des Hauseingangsbereiches und 
des Treppenhauses 
das Treppengeländer der Geschosstreppe 
die Sockelverkleidung ist nicht fertiggestellt 
eine Klingelanlage 
eine Briefkastenanlage 
eine Sattelitenanlage (gemäß Baubeschreibung) 
eine Einschubleiter Dachboden 
eine Klappe für den Zugang in den Dachboden 
die aufgesetzte Teilung der straßenseitigen Fenster 
(gemäß Angaben der unteren Denkmalschutzbe­
hörde) 
das Hobor in Holz (gemäß Angaben der unteren 
Denkmalschutzbehörde) 

Baumängel und -schäden wurden soweit aufgenommen, 
wie sie zerstörungsfrei, d.h. o^ensichtlich erkennbar wa­
ren. Eine Bauschadensbeurteilung ist nicht Bestandteil des 
Gutachtens. Dies ist die Aufgabe eines Bauschadensach­
verständigen. Im Gutachten sind erforderliche Instandset­
zungen als Werteinfluss berücksichtigt. Sollten neue Er­
kenntnisse vorliegen, ist das Gutachten zu überarbeiten 
(vgl. Vorbemerkungen Kapitel 3.1 ). 
Hinweis: Allgemein übliche Abnutzungserscheinungen 
sind im Rahmen der Alterswertminderung in der Berech­
nung berücksichtigt. 

Feuchtigkeitsschäden: 
Sockelbereich 

Heizanlage: 
Es fehlt u.a. eine Abnahme durch den Schornsteinfeger. 

keine 

Der bauliche Zustand ist befriedigend bis gut. 

3.3.1 Nebengebäude im gemeinscha�lichen Eigentum 

keine 
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3.3.2 Nebengebäude im Sondereigentum 

keine 

3.4 Außenanlagen 

3.4.1 Außenanlagen im gemeinscha�lichen Eigentum 

Versorgungsanlagen vom Hausanschluss bis an das ö_entliche Netz; übe�iegend besteht die Ein­
friedung im Hof aus Mauern der Nachbargebäude, Hofbefestigung, Durchfahrt 

3.4.2 Außenanlagen mit Sondernutzungsrechten den zu bewertenden Wohnungseigentu­
űen zugeordnet 

Wegebefestigung, Hofbefestigung, befestigte Stellplatzflächen 

3.4.3 Außenanlagen mit Sondernutzungsrechten fremden Wohnungseigentum zugeordnet 

keine 

3.5 Sondereigentum an der Wohnung Nr.1 im EG 

3.5.1 Lage im Gebäude, Wohnfläche, Raumau�eilung und Orientierung 

Lage des Sondereigentums im Ge- Das Sondereigentum besteht an der Wohnung im EG im 
bäude: Aubeilungsplan mit Nr. 1 bezeichnet. 

Wohnfläche/Nutzfläche: 

Raumaubeilung/Orientierung: 

Grundrissgestaltung: 

Besonnung/Belichtung: 

Die Wohnfläche beträgt rd. 47,55 m2 ; 

Die Wohnfläche wurde mit einem stichprobenartigen Auf­
mass ermittelt. 

Die Wohnung hat folgende Räume: 
3 Räume, incl. ein Küchenbereich, ein Duschbad, 2 Flure 

Die Wohnung ist wie folgt aufgeteilt und orientiert: 
• Flur 1, rd. 3,368 m2 innenliegend 
• Flur 2, 3,251 m2 innenliegend 
• Raum 1, rd. 8,683 m2 hofseitig gelegen 
• Duschbad, 3,985 m2 innenliegend 
• Raum 2 mit Küchenbereich, rd. 19,61 m2 straßenseitig 

gelegen 
• Raum 3, rd. 8,654 m2 straßenseitig gelegen 

zweckmäßig 

gut 

Anne-Kristin von Jasienicki, Architektin und Sachverständige, AZ: 6 K 12 24 Seite 21 

 



3.6 Sondereigentum an der Wohnung Nr. 2 im 1.OG (links} 

3.6.1 Lage im Gebäude, Wohnfläche, Raumau�eilung und Orientierung 

Lage des Sondereigentums im Ge­
bäude: 

Wohnfläche/Nutzfläche: 

Raumauaeilung/Orientierung: 

Grundrissgestaltung: 

Besonnung/Belichtung: 

Das Sondereigentum besteht an der Wohnung im 1.OG 
(rechts) im Auaeilungsplan mit Nr. 2 bezeichnet. 

Die Wohnfläche beträgt rd. 48,77 m2 ; 

Die Wohnfläche wurde mit einem stichprobenartigen Auf­
mass ermittelt. 

Die Wohnung hat folgende Räume: 
ein Flur, zwei Räume, incl. einem Küchenbereich, ein Ab­
stellraum, ein Duschbad, ein Balkon 

Die Wohnung ist wie folgt aufgeteilt und orientiert: 
• Flur, rd. 3,03 m2 innenliegend 
• Duschbad, 4,44 m2 innenliegend 
• Raum 1 mit Küchenbereich, rd. 27,44 m2 hofseitig gele-

gen 
• Abstellraum, rd. 1,26 m2 innenliegend 
• Balkon, rd.1,37 m2 

• Raum 2, rd. 11,23 m2 straßenseitig gelegen 

zweckmäßig 

gut 

3.7 Sondereigentum an der Wohnung Nr. 3 im 1.OG (rechts} 

3.7.1 Lage im Gebäude, Wohnfläche, Raumau�eilung und Orientierung 

Lage des Sondereigentums im Ge- Das Sondereigentum besteht an der Wohnung im 1.OG 
bäude: (rechts) im Auaeilungsplan mit Nr. 3 bezeichnet. 

Wohnfläche/Nutzfläche: 

Raumauaeilung/Orientierung: 

Grundrissgestaltung: 

Besonnung/Belichtung: 

Die Wohnfläche beträgt rd. 34,52 m2 ; 

Die Wohnfläche wurde mit einem stichprobenartigen Auf­
mass ermittelt. 

Die Wohnung hat folgende Räume: 
ein Flur, zwei Räume, incl. einem Küchenbereich, ein Ab­
stellraum, ein Duschbad 

Die Wohnung ist wie folgt aufgeteilt und orientiert: 
• Flur, rd. 3,72 m2 innenliegend 
• Duschbad, 3,76 m2 innenliegend 
• Raum 1 mit Küchenbereich, rd. 18, 10 m2 hofseitig gele-

gen 
• Abstellraum, rd. 1,44 m2 innenliegend 
• Raum 2, rd. 7,50 m2 straßenseitig gelegen 

zweckmäßig 

gut 
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3.8 Sondereigentum an der Wohnung Nr. 4 im DG (links) 

3.8.1 Lage im Gebäude, Wohnfläche, Raumau�eilung und Orientierung 

Lage des Sondereigentums im Ge- Das Sondereigentum besteht an der Wohnung im DG 
bäude: (rechts) im Auaeilungsplan mit Nr. 4 bezeichnet. 

Wohnfläche/Nutzfläche: 

Raumauaeilung/Orientierung: 

Grundrissgestaltung: 

Besonnung/Belichtung: 

Die Wohnfläche beträgt rd. 47,97 m2 ; 

Die Wohnfläche wurde mit einem stichprobenartigen Auf­
mass ermittelt. 

Die Wohnung hat folgende Räume: 
ein Flur, zwei Räume, incl. einem Küchenbereich, ein Ab­
stellraum, ein Duschbad, ein Balkon 

Die Wohnung ist wie folgt aufgeteilt und orientiert: 
• Flur, rd. 3,09 m2 innenliegend 
• Duschbad, 4,38 m2 innenliegend 
• Raum 1 mit Küchenbereich, rd. 27,81 m2 hofseitig gele-

gen 
• Abstellraum, rd. 1,51 m2 innenliegend 
• Balkon, rd. 1,32 m2 

• Raum 2, rd. 9,85 m2 straßenseitig gelegen 

zweckmäßig 

gut 

3.9 Sondereigentum an der Wohnung Nr. 5 im DG (rechts) 

3.9.1 Lage im Gebäude, Wohnfläche, Raumau�eilung und Orientierung 

Lage des Sondereigentums im Ge- Das Sondereigentum besteht an der Wohnung im 1.OG 
bäude: (rechts) im Auaeilungsplan mit Nr. 5 bezeichnet. 

Wohnfläche/Nutzfläche: 

Raumauaeilung/Orientierung: 

Grundrissgestaltung: 

Besonnung/Belichtung: 

Die Wohnfläche beträgt rd. 29,30 m2 ; 

Die Wohnfläche wurde mit einem stichprobenartigen Auf­
mass ermittelt. 

Die Wohnung hat folgende Räume: 
ein Flur, zwei Räume, incl. einem Küchenbereich, ein Bad­
zimmer, ein Abstellraum 

Die Wohnung ist wie folgt aufgeteilt und orientiert: 
• Flur, rd. 4,32 m2 innenliegend 
• Badezimmer, 3, 10 m2 innenliegend 
• Raum 1 mit Küchenbereich, rd. 13,73 m2 hofseitig gele-

gen 
• Abstellraum, rd. 1,30 m2 innenliegend 
• Raum 2, rd. 6,85 m2 straßenseitig gelegen 

zweckmäßig 

gut 
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3.9.2 Raumausstattungen und Ausbauzustand gemäß Baubeschreibung 

Vorbemerkungen zur Ausstattungsbeschreibung 

Die Nutzungseinheiten sind größtenteils ausstattungsgleich. Sie werden deshalb nachfolgend zu 
einer Beschreibungseinheit mit der Bezeichnung Wohnungen zusammengefasst. 

Bodenbeläge: 

Wandbekleidungen: 

Deckenbekleidungen: 

Fenster gemäß Baubeschreibung: 

Wohnungseingangstüren: 

sanitäre Installationen: 

Fließestrich auf Wärme- und Trittschaldämmung gemäß 
Baubeschreibung 
Vinylbelag: Flure, Wohnräume, incl. Küchenbereich, 
Fliesen: Duschbäder (Wohnung Nr. 1- Nr.4), Badezimmer 
(Wohnung Nr.5), 
Fliesen: Treppenhaus (Gemeinschabseigentum) 

Betonverbundpflaster: Hofdurchfahrt, Hof 

verputzt, gestrichen 

verputzt, gestrichen 

Fenster aus Kunststo^, Verglasung mit Dreifach- Isolier­
glasscheiben mit erhöhtem Wärmedämmwert 0, 7: 
Bei den Fensterelementen bis Oberkante Fußboden: 
Sicherheitsglas wo ezorderlich; 

Eine Überprüfung der Glasqualität von Sicherheitsglas ist 
nicht Bestandteil des Gutachtens. 
Fenster mit elektrischen Rollläden 
Ausnahme: Treppenhausfenster ohne Rollläden 

Fensterbänke innen aus Stein 
Fensterbänke außen aus Aluminium (eloxiert) 

Am Ortstermin waren die Wohnungseingangstüren noch 
nicht eingebaut. 

Gemäß Baubeschreibung handelt es sich bei den Woh­
nungseingangstüren um Vollspan- Türen in weiß, Klima­
klasse 3 (Beanspruchungsgruppe S), feuerhemmend nach 
D IN 4102-5, Rauchschutz nach DI N 18095. 

In den Wohnungen befanden sich am Ortstermin gelagerte 
(noch nicht eingebaute) Materialien. Eine Überprüfung der 
Materialien ist nicht Bestandteil des Gutachtens. 

Duschbad (Wohnung Nr.1 bis Wohnung Nr.4) 
Dusche mit Duschtasse, Waschbecken, Hänge-WC 

In der Wohnung Nr.1 fehlen das Hänge-WC und das 
Waschbecken. Es fehlen in den Duschbädern u.a. die Drü­
ckergarnituren für die WCs und die Abdeckungen der in­
nenliegenden Lübungen. 

Badezimmer (Wohnung Nr. 5 
Badewanne, Waschbecken, Hänge-WC 
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besondere Einrichtungen: 

Küchenausstattung: 

Grundrissgestaltung: 

wirtschaaliche Wertminderungen: 

nicht vorh. 

nicht vorh. 

zweckmäßig 

keine 

3.9.3 Besondere Bauteile, besondere Einrichtungen, Zustand des Sondereigentums 

besondere Einrichtungen: 

besondere Bauteile: 

Baumängel/Bauschäden: 

sonstige Besonderheiten: 

keine vorhanden 

Balkon (Wohnung Nr. 2 (links) 
Balkon (Wohnung Nr. 4 (links) 

Baumängel und -schäden wurden soweit aufgenommen, 
wie sie zerstörungsfrei, d.h. o�ensichtlich erkennbar wa­
ren. Im Gutachten sind erforderliche Instandsetzungen als 
Werteinfluss berücksichtigt. Sollten neue Erkenntnisse vor­
liegen, ist das Gutachten zu überarbeiten (vgl. Vorbemer­
kungen Kapitel 3.1 ). 
Hinweis: Allgemein übliche Abnutzungserscheinungen 
sind im Rahmen der Alterswertminderung in der Berech­
nung berücksichtigt. 

Feuchtigkeitsschäden: 
Verfärbungen und Abplatzen von Putz weisen auf das Ein­
dringen von Feuchtigkeit hin. 
Wohnung Nr. 1, EG, Raum 1, Sockelbereich 
Wohnung Nr. 2, 1.0G, Raum 2, Innenseite der Außenwand 
vgl. Anlage 5, Bild 27 

fehlende Fertigstellung: 
u.a. fehlen 

■ Einbau bzw. Fertigstellung des Einbaus der Woh-
nungseingangstüren 1, 

■ der Balkonbelag der Balkone; 
■ die Balkongeländer der Balkone; 
■ Fertigstellung der Putzarbeiten und Malerarbeiten; 
■ teilweise Einbau von Fußleisten 

■ Einbau bzw. Fertigstellung des Einbaus der Innen­
türen; 

■ die Übergangschienen zwischen den unterschiedli­
chen Bodenbelägen; 

■ eine Fertigstellung der „Schränke" für die Fußbo­
denheizung; 

■ Fertigstellung der Elektrik; 
■ die Wärmemengenzähler, Wasserzähler der Woh­

nungen; 
■ eine Fertigstellung der Stromsicherungskästen; 

■ das Hänge-WC und das Waschbecken in der Woh­
nung Nr.1, EG; 

■ die Revisionsklappe an der Badewanne in der 
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allgemeine Beurteilung des Sonderei­
gentums: 

Wohnung Nr.5, (rechts) DG; 
■ die Abdeckprofile der Lüaungselementen der in-

nenliegenden Bäder; 
■ die Drücker Garnituren der WC-Spülungen; 
■ die Duschabtrennungen; 

■ die Türsprechanlagen (gemäß Baubeschreibung); 

Der bauliche Zustand der Sondereigentume ist gut bis be­
friedigend; es fehlt eine Fertigstellung des Bewertungs­
objekts. 
Es besteht ein Unterhaltungsstau, u.a. Feuchtigkeitsschä­
den im Sockelbereich der Wohnung Nr.1 und auf der In­
nenseite der Außenwand der Wohnung Nr.2. 
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4 Ermittlung des Verkehrswerts 

4.1 Grundstücksdaten 

Nachfolgend wird der Verkehrswert für das Bewertungsobjekt in 53545 Linz am Rhein, 
Am Totenborn 10 zum Wertermittlungsstichtag 19.02.2025 ermittelt: 

Grundbuch- und Katasterangaben des Bewertungsobjekts 

Wohnungsgrundbücher Blatt Nr. 
Linz am Rhein 9090/ 9091/ 9092/ 9093/ 9094 

Gemarkung 
Linz am Rhein 

Flur 
35 

lfd. Nr. 
1 

Flurstück 
107/1 

Fläche 
198 m2 

Das Bewertungsobjekt wird zum Zwecke dieser Wertermittlung in die jeweiligen Wohnungseigen­
tu}e aufgeteilt. Bei den Wohnungseigentu}en handelt es sich um selbstständig veräußerbare 
Wohnungseigentume des Gesamtobjekts. Für jedes Wohnungseigentum wird deshalb nachfolgend 
zunächst eine getrennte Verkehrswertermittlung durchgeführt. D. h. es wird jeweils eine eigenstän­
dige Verfahrenswahl getro^en und ein eigener Verkehrswert aus dem bzw. den Verfahrenswerten 
abgeleitet. Zusätzlich wird jedoch abschließend auch der Verkehrswert des Gesamtobjekts ausge­
wiesen. 

4.2 Anteilige WeUigkeit der Wohnungseigentume am Gesamtgrundstück 

Die den Wohnungseigentu}en zugeordneten Miteigentumsanteile am gemeinschablichen Eigen­
tum (ME) entsprechen nicht der anteiligen Wertigkeit der Wohnungseigentume am Gesamtgrund­
stück. 

4.2.1 Ve�ahrenswahl mit Begründung 

Bewertungsrechtliche und bewertungstheoretische Vorbemerkungen 

Grundsätze zur Wahl der Wertermittlungsveûahren 

Nach § 194 BauGB wird der Verkehrswert (Marktwert) ,,durch den Preis besŹmmt, der Š dem Zeit­
punkt, auf den sich őe Łittlung bezieht, ş geğhnùchen GeschäėsveŰehr nach den ŪchtŤchen 
Gegebenheiten und tatsächùchen Eigenschaėen, der sonsźgen BeschaŚenheit und der Lage des 
Gŵndstücks oder des sonstigen Gegenstands der Ŋųermittlung ohne Rücksicht auf ungeğhnli­
che oder peŲönùche ŉŮälŻšse zu erzielen ƀre. " 

Ziel jeder Verkehrswertermittlung ist es, einen möglichst marktkonformen Wert des Grundstücks (d. 
h. den wahrscheinlichsten Kaufpreis im nächsten Kau`all, vgl. BGH Urteil 23.11.1962 zu bestim­
men). 

Nach den Vorschriben der lmmobilienwertermittlungsverordnung sind zur Ermittlung des Verkehrs­
werts grundsätzlich 

das VergleichsweUve�ahren, 

das Ertragswertve�ahren, 

das Sachwertve�ahren 

oder mehrere dieser Verfahren heranzuziehen (§ 6 Abs. 1 Satz 1 lmmoWertV 21 ). Die Verfahren 
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sind nach der Art des Wertermittlungsobjekts, unter Berücksichtigung der im gewöhnlichen Ge­
schä�sverkehr bestehenden Gepflogenheiten und den sonstigen Umständen des Einzelfalls, 
insbesondere der Eignung der zur Verfügung stehenden Daten, zu wählen; die Wahl ist zu be­
gründen (§ 6 Abs. 1 Satz 2 lmmoWertV 21 ). 

Allgemeine Kriterien für die Eignung der Wertermittlungsve�ahren 

Entscheidende Kriterien für die Wahl der anzuwendenden Wertermittlungsverfahren sind: 

• Der Rechenablauf und die Einflussgrößen der Verfahren sollen den in diesem Grundstücksteil 
markt vorherrschenden Marktüberlegungen (Preisbildungsmechanismen) entsprechen. 

• Zur Bewertung bebauter Grundstücke sollten immer mindestens zwei möglichst weitgehend 
voneinander unabhängige WeUermittlungsve�ahren angewendet werden (§ 6 Abs. 4 lm­
moWertV 21 ). Das zweite Verfahren dient zur Überprüfung des ersten Verfahrensergebnisses. 

• Hauptaufgabe dieser Wertermittlung ist es, den Verkehrswert (Marktwert) i. S. d. § 194 BauGB, 
d. h. den im nächsten Kau�all am wahrscheinlichsten zu erzielenden Kaufpreis, möglichst zutref­
fend zu ermitteln. Diesbezüglich ist das Ve�ahren am geeignetsten und vorrangig zur Ableitung 
des Verkehrswerts heranzuziehen, dessen für marktkonforme WeUermittlungen erforderliche 
Daten (i. S. d. § 193 Abs. 5 BauGB i. V. m. § 6 Abs. 1 Satz 2 lmmoWertV 21) am zuverlässigsten 
aus dem Grundstücksmarkt (d. h. aus vergleichbaren KauÚällen) abgeleitet wurden bzw. dem 
Sachverständigen zur Verfügung stehen. 

4.2.2 Anwendbare Verfahren 

Zur Bewertung bebauter Grundstücke werden in Deutschland vorrangig - wie bereits beschrieben -
das Vergleichswert-, das Ertragswert- und das Sachwertverfahren angewendet (§ 6 Abs. 1 Satz 1 
lmmoWertV 21 ). 

Wohnungs- oder Teileigentum kann mittels dem Vergleichswertverfahren bewertet werden. Hierzu 
benötigt man geeignete Kaufpreise von gleichen oder vergleichbaren Wohnungs- oder Teileigentu­
¸en oder die Ergebnisse von diesbezüglichen Kaufpreisauswertungen. 

Bewertungsverfahren, die direkt mit Vergleichskaufpreisen durchgeführt werden, werden als „Ver­
gleichskaufpreisverfahren" bezeichnet. Werden die Vergleichskaufpreise zunächst auf eine geeig­
nete Bezugseinheit (bei Wohnungseigentum z. B. auf ém2 Wohnfläche) bezogen und die Werter­
mittlung dann auf der Grundlage dieser Kaufpreisauswertung durchgeführt, werden diese Methoden 
„Vergleichsfaktorverfahren" genannt (vgl. § 20 lmmoWertV 21 ). Die Vergleichskaufpreise bzw. die 
Vergleichsfaktoren sind dann durch Zu- oder Abschläge an die wert-( und preis) bestimmenden Fak­
toren des zu bewertenden Wohnungs- oder Teileigentums anzupassen (§§ 25 und 26 lmmoWertV 
21). 

Unterstützend oder auch alleine (z. B., wenn nur eine geringe Anzahl oder keine geeigneten Ver­
gleichskaufpreise oder Vergleichsfaktoren bekannt sind) können zur Bewertung von Wohnungs­
oder Teileigentum auch das Ertrags- und/oder Sachwertverfahren herangezogen werden. 

Die Anwendung des Ertragswertverfahrens ist sowohl für Wohnungseigentum (Wohnungen) als 
auch für Teileigentum (Läden, Büros u. ä.) immer dann geraten, wenn die ortsüblichen Mieten zu­
treÛend durch Vergleich mit gleichartigen vermieteten Räumen ermittelt werden können und der 
objektspezifisch angepasste Liegenschaaszinssatz bestimmbar ist. 

Eine Sachwertermittlung sollte insbesondere dann angewendet werden, wenn zwischen den einzel­
nen Wohnungs- oder Teileigentu¸en in derselben Eigentumsanlage keine wesentlichen Wertunter­
schiede (bezogen auf die Flächeneinheit m2 Wohn- oder Nutzfläche) bestehen, wenn der zugehörige 
anteilige Bodenwert sachgemäß geschätzt werden kann und der objektspezifisch angepasste Sach­
wertfaktor (Marktanpassungsfaktor) bestimmbar ist. 

Sowohl bei der Vergleichs, Ertrags- als auch bei der Sachwertermittlung sind alle, das Bewertungs­
grundstück betre�ende besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmale sachgemäß zu be­
rücksichtigen. 
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Dazu zählen u.a.: 

• Abweichungen vom normalen baulichen Zustand infolge unterlassener lnstandhaltungsauÁen­
dungen, fehlender Fertigstellung oder Baumängel und Bauschäden, soweit sie nicht bereits 
durch den Ansatz eines reduzierten Ertrags oder durch eine gekürzte Restnutzungsdauer be­
rücksichtigt sind, 

• wohnungs- und mietrechtliche Bindungen (z. B. Abweichungen von der marktüblich erzielbaren 
Miete), 

• Nutzung des Grundstücks für Werbezwecke und 

• Abweichungen in der Grundstücksgröße, insbesondere wenn Teilflächen selbstständig verwert­
bar sind 

Die Anwendung des VergleichsweUve�ahrens zur Bewertung der Wohnungseigentume ist im 
vorliegenden Fall möglich, weil 

• eine hinreichende Anzahl wertermittlungsstichtagsnah realisierter Kaufpreise für Wohnungs­
eigentume zur Verfügung stehen. 

Der BodenweU ist jeweils getrennt vom Wert der baulichen und sonstigen Anlagen bzw. vom Er­
tragswert der baulichen Anlagen i. d. R. auf der Grundlage von Vergleichskaufpreisen im Vergleichs­
wertveüahren (vgl. § 40 Abs. 1 lmmoWertV 21) so zu ermitteln, wie er sich ergeben würde, wenn 
das Grundstück unbebaut wäre. 

liegen geeignete Bodenrichtwerte vor, so können diese anstelle oder ergänzend zu den Ver­
gleichskaufpreisen zur Bodenwertermittlung herangezogen werden (§ 40 Abs. 2, lmmoWertV21 ). 

Bodenrichtwerte sind geeignet, wenn sie entsprechend 

• den örtlichen Verhältnissen, 

• der Lage und 

• des Entwicklungszustandes gegliedert und 

• nach Art und Maß der baulichen Nutzung, 

• der Erschließungssituation sowie des abgabenrechtlichen Zustandes und 

• der jeweils vorherrschenden Grundstücksgestalt 

hinreichend bestimmt und mit der notwendigen Sorgfalt u.a. aus Kaufpreisen für vergleichbare un­
bebaute Grundstücke abgeleitet sind. 

Zur Ableitung und Verö�entlichung von Bodenrichtwerten aus realisierten Kaufpreisen sind die Gut­
achterausschüsse verpflichtet (§ 193 Abs. 5 BauGB i. V. m. § 196 Abs. 1 Satz 1 BauGB). Er ist 
bezogen auf den Quadratmeter der Grundstücksfläche (Dimension: €/m2 Grundstücksfläche). 

Der Bodenrichtwert ist der durchschnittliche Lagewert des Bodens für eine Mehrheit von Grundstü­
cken, die zu einer Bodenrichtwertzone zusammengefasst werden, für die im Wesentlichen gleiche 
Nutzungs- und Wertverhältnisse vorliegen. Er ist bezogen auf den Quadratmeter Grundstücksfläche. 
Der verö�entlichte Bodenrichtwert wurde bezüglich seiner absoluten Höhe auf Plausibilität überprüa 
und als zutre�end beurteilt. Die nachstehende Bodenwertermittlung eİolgt deshalb auf der Grund­
lage des Bodenrichtwerts. Abweichungen des Bewertungsgrundstücks von dem Richtwertgrund­
stück in den wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmalen - wie Erschließungszustand, beitrags­
rechtlicher Zustand, Lagemerkmale, Art und Maß der baulichen oder sonstigen Nutzung, Bodenbe­
scha�enheit, Grundstückszuschnitt - sind durch entsprechende Anpassungen des Bodenrichtwerts 
berücksichtigt. 

Für die anzustellende Bewertung liegt ein i. S. d. § 40 Abs. 2 lmmoWertV21 i. V. m. § 196 Abs. 1 
Satz 4 BauGB geeigneter, d. h. hinreichend gegliederter und bezüglich seiner wesentlichen Einfluss­
faktoren definierter BodenrichtweU vor. Der vom Gutachterausschuss verö�entlichte Bodenricht­
wert wurde bezüglich seiner relativen Richtigkeit (Vergleich mit den Bodenrichtwerten der 
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angrenzenden Bodenrichtwertzonen) und seiner absoluten Höhe (Vergleich mit Bodenrichtwerten 
von in etwa lagegleichwertigen Bodenrichtwertzonen, auch aus anderen Gemeinden) auf Plausibili­
tät überprüft und als zutre�end beurteilt. Die Bodenwertermittlung erfolgt deshalb auf der Grundlage 
dieses Bodenrichtwerts, d. h. durch dessen Umrechnung auf die allgemeinen Wertermittlungsver­
hältnisse zum Wertermittlungsstichtag und die Grundstücksmerkmale des Bewertungsobjekts (vgl. 

§ 40 Abs. 2 lmmoWertV21 und nachfolgender Abschnitt „Bodenwertermittlung" dieses Gutachtens). 

Hinweis: In den folgenden Tabellen, wie auch in den Tabellen der Anlagen wurden die Zahlen zu 
Darstellungszwecken gerundet, in den Berechnungen wurden weitere Nachkommastellen berück­
sichtigt. 

4.3 Bodenwertermittlung 

BodenrichtweU mit Definition des BodenrichtweUgrundstücks 
Der BodenrichtweU beträgt (mittlere Lage) 180,00 €/m2 zum Stichtag 1.01.2024. Das Bodenricht­
wertgrundstück ist wie folgt definiert: 

Entwicklungsstufe 
Art der Nutzung 
beitragsrechtlicher Zustand 
Grundstücksfläche (f) 

Beschreibung des Gesamtgrundstücks 
Werterm ittl u ngsstichtag 
Entwicklungsstufe 
Art der Nutzung 
Grundstücksfläche (f) 

Bodenwertermittlung des Gesamtgrundstücks 

= baureifes Land 
= M (gemischte Bauflächen) 
= frei 
= 200 m2 

= 19.02.2025 
= baureifes Land 
= M (gemischte Bauflächen) 
= 198 m2 

Nachfolgend wird der Bodenrichtwert an die allgemeinen Wertverhältnisse zum Wertermittlungs­
stichtag 19.02.2025 und die wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmale des Gesamtgrundstücks 
angepasst. 

1. Umrechnung des BodenrichtweUs auf den beitragsfreien Zustand Erläuterung 
beitragsrechtlicher Zustand des Bodenrichtwerts = frei 
beitragsfreier Bodenrichtwert = 180,00 €/m2 

(Ausgangswert für weitere Anpassung) 

I I .  Zeitliche Anpassung des BodenrichtweUs 
Richtwertg rund- Bewertungsgrund- Anpassungsfaktor Erläuterung 

stück stück 
Stichtag 1.01.2024 19.02.2025 X 1,05 E1 

I I I. Anpassungen wegen Abweichungen in den wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmalen 
Lage mittlere Lage mittlere Lage X 1,00 
lageangepasster beitragsfreier BRW am Wertermittlungs- = 189,00 ém2 

stichtag 
Fläche (m2) 200 198 X 1,00 
Entwicklungs- baureifes Land baureifes Land X 1,00 
stufe 
vorläufiger objektspezifisch angepasster beitragsfreier = 189,00 €/m2 

BodenrichtweU 
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IV. Ermittlung des GesamtbodenweUs Erläuterung 
objektspezifisch angepasster beitragsfreier Bodenricht- = 189,00 €/m2 

weU 
Fläche X 198 m2 

beitragsfreier Bodenwert = 37.422,00 € 
rd. 37.400,00 € 

Der beitragsfreie Bodenwert beträgt zum Wertermittlungsstichtag 19.02.2025 insgesamt 
37 .400,00 €. 

Erläuterungen zur BodenrichtweUanpassung 

E1 
Es sind in Abstimmung mit dem Gutachterausschuss Westerwald-Taunus, Bodenwerterhöhungen 
zum Wertermittlungsstichtag eingetreten. 

E2 
Zu-/Abschläge aufgrund bestehender Sondernutzungsrechte werden in den Besonderen objektspe­
zifischen Grundstücksmerkmalen (BOG) berücksichtigt. 

4.3.1 Ermittlung des anteiligen BodenweUs des Wohnungseigentums Nr.1 

Der anteilige Bodenwert wird entsprechend dem zugehörigen Miteigentumsanteil (ME = 267/1.000) 
des zu bewertenden Wohnungseigentums ermittelt. Dieser Miteigentumsanteil entspricht in etwa der 
anteiligen Wertigkeit des zu bewertenden Wohnungseigentums am Gesamtobjekt (RE); deshalb 
kann dieser Bodenwertanteil für die Ertragswertermittlung angehalten werden. 

Ermittlung des anteiligen BodenweUs Erläuterung 
Gesamtbodenwert 37.400,00 € 
angepasster Gesamtbodenwert 37.400,00 € 
(ME) X 267/1.000 
vorläufiger anteiliger Bodenwert 9.985,80 € 
Zu-/ Abschläge aufgrund bestehender Sondernutzungs- 0,00 € E2 
rechte 
anteiliger Bodenwert = 9.985,80 € 

rd. 9.990,00 € 

Der anteilige BodenweU beträgt zum Wertermittlungsstichtag 19.02.2025 9.990,00 €. 

4.3.2 Ermittlung des anteiligen BodenweUs des Wohnungseigentums Nr.2 

Der anteilige Bodenwert wird entsprechend dem zugehörigen Miteigentumsanteil (ME = 223/1.000) 
des zu bewertenden Wohnungseigentums ermittelt. Dieser Miteigentumsanteil entspricht in etwa der 
anteiligen Wertigkeit des zu bewertenden Wohnungseigentums am Gesamtobjekt (RE); deshalb 
kann dieser Bodenwertanteil für die Ertragswertermittlung angehalten werden. 
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Ermittlung des anteiligen BodenweUs Erläuterung 
Gesamtbodenwert 37.400,00 € 
angepasster Gesamtbodenwert 37.400,00 € 
(ME) X 223/1.000 
vorläufiger anteiliger Bodenwert 8.340,20 € 
Zu-/ Abschläge aufgrund bestehender Sondernutzungs- 0,00 € E2 
rechte 
anteiliger Bodenwert = 8.340,20 € 

rd. 8.340,00 € 

Der anteilige Bodenwert beträgt zum Wertermittlungsstichtag 19.02.2025 8.340,00 €. 

4.3.3 Ermittlung des anteiligen BodenweUs des Wohnungseigentums Nr.3 

Der anteilige Bodenwert wird entsprechend dem zugehörigen Miteigentumsanteil (ME = 167/1.000) 
des zu bewertenden Wohnungseigentums ermittelt. Dieser Miteigentumsanteil entspricht in etwa der 
anteiligen Wertigkeit des zu bewertenden Wohnungseigentums am Gesamtobjekt (RE); deshalb 
kann dieser Bodenwertanteil für die Ertragswertermittlung angehalten werden. 

Ermittlung des anteiligen BodenweUs Erläuterung 
Gesamtbodenwert 37.400,00 € 
angepasster Gesamtbodenwert 37.400,00 € 
(ME) X 161/1.000 
vorläufiger anteiliger Bodenwert 6.021,40 € 
Zu-/ Abschläge aufgrund bestehender Sondernutzungs- 0,00 € E2 
rechte 
anteiliger Bodenwert = 6.021,40 € 

rd. 6.020,00 € 

Der anteilige BodenweU beträgt zum Wertermittlungsstichtag 19.02.2025 6.020100 €. 

4.3.4 Ermittlung des anteiligen BodenweUs des Wohnungseigentums Nr.4 

Der anteilige Bodenwert wird entsprechend dem zugehörigen Miteigentumsanteil (ME = 161/1 .000) 
des zu bewertenden Wohnungseigentums ermittelt. Dieser Miteigentumsanteil entspricht in etwa der 
anteiligen Wertigkeit des zu bewertenden Wohnungseigentums am Gesamtobjekt (RE); deshalb 
kann dieser Bodenwertanteil für die Ertragswertermittlung angehalten werden. 

Ermittlung des anteiligen BodenweUs Erläuterung 
Gesamtbodenwert 37.400,00 € 
angepasster Gesamtbodenwert 37.400,00 € 
(ME) X 213/1.000 
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vorläufiger anteiliger Bodenwert 7 .966,20 € 
Zu-/ Abschläge aufgrund bestehender Sondernutzungs- 0,00 € E2 
rechte 
anteiliger Bodenwert = 7.966,20 € 

rd. 7.970,00 É 

Der anteilige Bodenwert beträgt zum Wertermittlungsstichtag 19.02.2025 7.970,00 É. 

4.3.5 Ermittlung des anteiligen BodenweUs des Wohnungseigentums Nr.5 

Der anteilige Bodenwert wird entsprechend dem zugehörigen Miteigentumsanteil (ME = 213/1.000) 
des zu bewertenden Wohnungseigentums ermittelt. Dieser Miteigentumsanteil entspricht in etwa der 
anteiligen Wertigkeit des zu bewertenden Wohnungseigentums am Gesamtobjekt (RE) ;  deshalb 
kann dieser Bodenwertanteil für die Ertragswertermittlung angehalten werden. 

Ermittlung des anteiligen BodenweUs Erläuterung 
Gesamtbodenwert 37.400,00 € 
angepasster Gesamtbodenwert 37.400,00 € 
(ME) X 136/1.000 
vorläufiger anteiliger Bodenwert 5.086,400 € 
Zu-/ Abschläge aufgrund bestehender Sondernutzungs- 0,00 € E2 
rechte 
anteiliger Bodenwert = 5.090,40 € 

[d, 5.090,00 ) 

Der anteilige BodenweU beträgt zum Wertermittlungsstichtag 19.02.2025 5.090100 É. 

4.4 Wertermittlung des Wohnungseigentums Nr. 1 
4.4.1 Vergleichswertermittlung des Wohnungseigentums Nr. 1 

4.4.1.1 Das Vergleichswertmodell der lmmobilienweUermittlungsverordnung 

Das Modell für die Ermittlung des Vergleichswerts ist in den §§ 24 - 26 lmmoWertV 21 beschrieben. 

Die Ermittlung des vorläufigen Vergleichswerts kann entweder auf der statistischen Auswertung ei­
ner ausreichenden Anzahl von Vergleichspreisen (Vergleichspreisveûahren) oder auf der Multipli­
kation eines an die Merkmale des zu bewertenden Objektes angepassten Vergleichsfaktors mit der 
entsprechenden Bezugsgröße (VergleichsŘktorve�ahren) basieren. 

Zur Ermittlung von Vergleichspreisen sind Kaufpreise von Grundstücken heranzuziehen, die mit 
dem zu bewertenden Grundstück hinreichend übereinstimmende Grundstücksmerkmale (z. B. Lage, 
Entwicklungszustand, Art und Maß der baulichen Nutzung, Größe, beitragsrechtlicher Zustand, Ge­
bäudeart, baulicher Zustand, Wohnfläche etc.) auceisen und deren Vertragszeitpunkte in hinrei­
chend zeitlicher Nähe zum Wertermittlungsstichtag stehen. Eine hinreichende Übereinstimmung 
der Grundstücksmerkmale eines Vergleichsgrundstücks mit dem des Wertermittlungsobjekts liegt 
vor, wenn das Vergleichsgrundstück hinsichtlich seiner wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmale 
keine, nur unerhebliche oder solche Abweichungen auceist, deren Auswirkungen auf die 
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Kaufpreise in sachgerechter Weise durch Umrechnungskoe�izienten oder Zu- und Abschläge be­
rücksichtigt werden können. Eine hinreichende Übereinstimmung des Vertragszeitpunktes mit 
dem Wertermittlungsstichtag liegt vor, wenn der Vertragszeitpunkt nur eine unerheblich kurze Zeit­
spanne oder nur so weit vor dem Wertermittlungsstichtag liegt, dass Auswirkungen auf die allgemei­
nen Wertverhältnisse in sachgerechter Weise, insbesondere durch Indexreihen, berücksichtigt wer­
den können. 

Vergleichsfaktoren sind durchschnittliche, auf eine geeignete Bezugseinheit bezogene Werte für 
Grundstücke mit bestimmten wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmalen (Normobjekte). Sie wer­
den auf der Grundlage von geeigneten Kaufpreisen und der diesen Kaufpreisen entsprechenden 
Flächen- oder Raumeinheit (Gebäudefaktoren), den diesen Kaufpreisen entsprechenden marktüb­
lich erzielbaren jährlichen Erträgen (Ertragsfaktoren) oder einer sonstigen geeigneten Bezugseinheit 
ermittelt. Zur Anwendung des Vergleichsfaktorverfahrens ist der Vergleichsfaktor bei wertrelevanten 
Abweichungen der Grundstücksmerkmale und der allgemeinen Wertverhältnisse mittels Umrech­
nungskoeffizienten und Indexreihen oder in sonstiger geeigneter Weise an die Merkmale des 
Wertermittlungsobjektes anzupassen (=> objektspezifisch angepasster Vergleichsfaktor). 

Ggf. bestehende besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale, die bei der Ermittlung des 
vorläufigen Vergleichswerts nicht berücksichtigt wurden, sind bei der Ableitung des Vergleichswerts 
aus dem marktangepassten vorläufigen Vergleichswerts sachgemäß zu berücksichtigen. 

Das Vergleichswertverfahren stellt insbesondere durch die Verwendung von Vergleichspreisen (di­
rekt) bzw. Vergleichsfaktoren (indirekt) einen Kaufpreisvergleich dar. 

4.4.1.2 Erläuterungen der bei der VergleichsweUberechnung verwendeten Begri�e 

Vergleichspreise {§ 25 lmmoWertV 21) 
Vergleichspreise werden auf Grundlage von Kaufpreisen solcher Grundstücke (Vergleichsgrundstü­
cke) ermittelt, die mit dem zu bewertenden Grundstück hinreichend übereinstimmende Grundstücks­
merkmale auÁeisen und die zu Zeitpunkten verkaua worden sind (Vertragszeitpunkte), die in hin­
reichender zeitlichen Nähe zum Wertermittlungsstichtag stehen. Die Kaufpreise sind auf ihre Eig­
nung zu prüfen sowie bei etwaigen Abweichungen an die Gegebenheiten des Wertermittlungsob­
jektes anzupassen. 

Vergleichsfaktor {§ 20 lmmoWertV 21) 
Vergleichsfaktoren sind durchschnittliche Werte für Grundstücke mit bestimmten wertbeeinflussen­
den Grundstücksmerkmalen (Normobjekte), die sich auf eine geeignete Bezugseinheit beziehen. 
Sie werden auf der Grundlage von geeigneten Kaufpreisen und der diesen Kaufpreisen entspre­
chenden Flächen- oder Raumeinheit (Gebäudefaktoren), den diesen Kaufpreisen entsprechenden 
marktüblich erzielbaren jährlichen Erträgen (Ertragsfaktoren) oder einer sonstigen geeigneten Be­
zugseinheit ermittelt. Um den objektspezifisch angepassten VergleichsĞktor zu ermitteln, ist der 
Vergleichsfaktor auf seine Eignung zu prüfen und bei etwaigen Abweichungen an die Gegebenhei­
ten des Wertermittlungsobjektes anzupassen. 

Indexreihen {§ 18 lmmoWertV 21) 
Indexreihen dienen der Anpassung von Vergleichspreisen und Vergleichsfaktoren an die allgemei­
nen Wertverhältnisse zum Wertermittlungsstichtag. 

Umrechnungskoe�izienten {§ 19 lmmoWertV 21) 
Umrechnungskoeffizienten dienen der Anpassung von Vergleichspreisen und Vergleichsfaktoren an 
die wertbeeinflussenden Eigenschaften des Wertermittlungsobjekts (z. B. Lage, Entwicklungszu­
stand, Art und Maß der baulichen Nutzung, Größe, beitragsrechtlicher Zustand, Gebäudeart, bauli­
cher Zustand, Wohnfläche etc.). 
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Zu-/Abschläge 
Hier werden Zu-/Abschläge zum vorläufigen (relativen) Vergleichswert berücksichtigt. Diese liegen 
insbesondere in einer ggf. vorhandenen abweichenden Zuordnung von Sondernutzungsrechten 
beim Bewertungsobjekt und der dem vorläufigen (rel.) Vergleichswert zugrundeliegenden Ver­
gleichsobjekte begründet. 

Marktübliche Zu- oder Abschläge (§ 7 Abs. 2 lmmoWertV 21) 
Lassen sich die allgemeinen Wertverhältnisse bei Verwendung der VergleichsfaktorenNergleichs­
preise auch durch eine Anpassung mittels Indexreihen oder in anderer geeigneter Weise nicht aus­
reichend berücksichtigen, ist zur Ermittlung des marktangepassten vorläufigen Vergleichswerts eine 
zusätzliche Marktanpassung durch marktübliche Zu- oder Abschläge erforderlich. 

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale (§ 8 Abs. 3 lmmoWertV 21) 
Unter den besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmalen versteht man alle vom üblichen 
Zustand vergleichbarer Objekte abweichenden individuellen Eigenschaften des Bewertungsobjekts 
(z. B. Abweichungen vom normalen baulichen Zustand, eine wirtschaftliche Überalterung, insbeson­
dere Baumängel und Bauschäden (siehe nachfolgende Erläuterungen), grundstücksbezogene 
Rechte und Belastungen oder Abweichungen von den marktüblich erzielbaren Erträgen). 

Baumängel und Bauschäden (§ 8 Abs. 3 lmmoWertV 21) 
Baumängel sind Fehler, die dem Gebäude i. d. R. bereits von Anfang an anhaben - z. B. durch 
mangelhabe Ausführung oder Planung. Bauschäden sind auf unterlassene Instandhaltung, auf 
nachträgliche äußere Einwirkungen oder auf Folgen von Baumängeln zurückzuführen. 

Für behebbare Schäden und Mängel werden die diesbezüglichen Wertminderungen auf der Grund­
lage der Kosten geschätzt, die zu ihrer Beseitigung aufzuwenden sind. Die Schätzung kann durch 
pauschale Ansätze oder auf der Grundlage von auf Einzelpositionen bezogenen Kostenermittlungen 
erfolgen. Der Bewertungssachverständige kann i. d. R. die wirklich erforderlichen Aucendungen 
zur Herstellung eines normalen Bauzustandes nur überschlägig schätzen, da 

nur zerstörungsfrei - augenscheinlich untersucht wird, 

• grundsätzlich keine Bauschadensbegutachtung erfolgt (dazu ist die Beaubragung eines Sachver-
ständigen für Schäden an Gebäuden notwendig). 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Angaben in dieser Verkehrswertermittlung allein 
aufgrund Mitteilung von Aubraggeber, Mieter etc. und darauf beruhenden Inaugenscheinnahme 
beim Ortstermin ohne jegliche differenzierte Bestandsaufnahme, technischen, chemischen o. ä. 
Funktionsprüfungen, Vorplanung und Kostenschätzung angesetzt sind 

4.4.1.3 VergleichsweUermittlung auf der Basis mehrerer Vergleiche 

Nachfolgend wird der Vergleichswert des Wohnungseigentums auf der Basis mehrerer, von der 
Sachverständigen aus dem örtlichen Grundstücksmarkt bestimmten Vergleiche (Vergleichskauf­
preis( e ), Richtwert(e), Erfahrungswert(e)) für Wohnungseigentum ermittelt . 
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1. Ausgangsdaten der Vergleichswertermittlung (Bereinigung um evtl. Stellplatzanteil) 

Berechnungsgrundlagen Bewertungsobjekt Vergleichskaufpreis( e )/Richtwert( e) 
(Kurzbezeichnungen) (BWO) 1 2 3 4 

Lage/ Quelle (Fußnotenbezeichnung) E1 E2 E3 E4 

Vergleichswert [€] 195.000,00 201.500,00 191.500,00 240.200,00 

Stellplatzanteile [€] etc. -17.500 -12.500 -12.500 -17.500 E11 
Wohnfläche [m2] 47,55 51,88 51,51 51,07 65,7 

rel. Vergleichswert [€/m2] 3.421,36 3.669, 19 3.504,99 3.389,65 

Normierung des Ver-
gleichswerts (VGO ange- 3.485,80 3.733,60 3.569,40 3.454,09 
passt) [€/m2] E12 

Gebäudewertanteil des 

Vergleichsobjekts 3.275,67 3.523,47 3.359,27 3.243,96 

[€/m2] E13 

I I . Zeitliche Anpassung der Vergleichskaufpreise an den Wertermittlungsstichtag 19.02.2025 

Kaufdatum/Stichtag 19.02.2025 01.02.2021 01.02.2021 01.04.2021 01.04.2022 
zeitliche Anpassung E14 1,025 1,025 1,000 0,8880 

Vergleichskaufpreis am Wertermittlungsstich- 3.357,57 3.611,56 3.359,27 2.880,76 tag [€/m2] 

I I I .  Anpassungen wegen Abweichungen in den we|beeinflussenden Zustandsmerkmalen 

Wohnfläche [m2] E15 47,55 51,88 51,51 51,07 65,7 
Anpassungsfaktor 0,990 0,990 1,000 0,980 

RND/GND [Jahre] E16 
77 / 80 77/80 77/80 77/80 77/80 

(Restwert) 
Anpassungsfaktor 1,00 1,00 1,00 1,00 

Vermietung E17 unvermietet unvermietet unvermietet unvermietet unvermietet 
Anpassungsfaktor 1,00 1,00 1,00 1,00 

Anzahl der Einheiten E18 5 9 14 9 14 
Anpassungsfaktor 1,020 1,030 1,020 1,030 
Ausstattungsstandard gut bis sehr gut gut bis sehr gut bis sehr gut bis sehr gut bis sehr 
E19 gut gut gut gut 
Anpassungsfaktor 1,00 1,00 1,00 1,00 

angepasster rel. Vergleichskaufpreis [€/m2] 3.390,47 3.682,71 3.426,46 2.907,84 

Hinzurechnen des angepassten Bodenwer- (2 1 0 , 1 3*1 ,025=) (21 0 , 1 3*1 ,025=) (21 0, 1 3*0,995=) (21 0, 1 3*0,888=) 

tanteils E20 215,38 215,38 210, 13 186,60 
angepasster rel. Vergleichskaufpreis 3.605,85 3.898,09 3.636,59 3.094,45 
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1. Ausgangsdaten der Vergleichswertermittlung (Bereinigung um evtl. Stellplatzanteil) 

Berechnungsgrund lagen Bewertungsobjekt Verg leichskaufpreis( e )/Richtwert( e) 
(Kurzbezeichnungen) (BWO) 5 6 7 8 (A) 

Lage / Quel le (Fußnotenbezeichnung) E5 E6 E7 E8 

Vergleichswert [€] 1 85 .000,00 1 00 .000 ,00 1 20 .000,00 1 97 .000,00 
Stel lp latzantei le [€] etc. -23 .828,00 -7.500,00 -5.700 ,00 - 1 9 .500,00 E 1 1 
Wohnfläche [m2] 47,55 69,25 50 48 47,59 

rel .  Vergle ichswert [€/m2] 2 .327,39 1 .850 ,00 2 .38 1 ,25 3 .729,78 

Normierung des Ver-
g leichswerts (VGO ange- 2 .283,86 1 .800, 1 5  2 .325,25 3 .794,38 
passt) [€/m2] E 1 2  

Gebäudewertantei l  des 

Vergleichsobjekts 2 .073,73 1 .590 ,02 2 . 1 1 5 , 1 2  3 .584,25 

[€/m2] E 1 3 

I I . Zeitliche Anpassung der Vergleichskaufpreise an den Wertermittlungsstichtag 19.02.2025 

Kaufdatum/Stichtag 1 9 .02.2025 0 1 .06 .2023 0 1 . 1 2 .2023 0 1 . 1 2 .2023 0 1 .03 .2024 
zeitl iche Anpassung E 1 4  0 ,930 1 ,000 1 ,000 1 ,0 1 0 
Verg leichskaufpreis am Wertermittlungsstich- 1 .928,57 1 .590 ,02 2 . 1 1 5 , 1 2  3 .620,09 tag [€/m2] 

I I I. Anpassungen wegen Abweichungen in den wertbeeinflussenden Zustandsmerkmalen 

Wohnfläche [m2] 47,55 69,25 50 48 47,59 
Anpassungsfaktor E 1 5 0 ,970 1 ,000 1 ,000 1 ,000 

RND/GND [Jahre] 
77 / 80 54/80 5 1 /80 5 1 /80 77/80 

(Restwert) 
Anpassungsfaktor E 1 6 1 ,430 1 ,5 1 0 1 ,5 1 0 1 

Verm ietung E 1 7  unvermietet unvermietet vermietet unvermietet unvermietet 
Anpassungsfaktor 1 1 ,07 1 1 

E inheiten E 1 8  5 1 5  7 7 1 4  
Anpassungsfaktor 1 ,040 1 ,0 1 0 1 ,0 1 0 1 ,030 
Ausstattungsstandard gut bis sehr gut mittel bis gut mittel m ittel gut bis sehr 
E 1 9 gut 
Anpassungsfaktor 1 ,  1 0  1 ,  1 2  1 ,  1 2  1 ,00 

angepasster rel .  Vergleichskaufpreis [€/m2] 3 .060,34 2 .906,05 3 .6 1 2 ,86 3 .728,46 

H inzu rechnen des angepassten Bodenwer- (2 1 0 , 1 3*0,929=) (21 0 , 1 3*0,995=) (21 0, 1 3*0,995=) (2 1 0, 1 3*1 ,005=) 

tantei ls E 20 1 95,42 2 1 0 ,  1 3  2 1 0 ,  1 3  2 1 2 ,23 

angepasster re l .  Verg leichskaufpreis x Ge-
wicht 3.255,76 3 . 1 1 6 , 1 8  3 .822,99 a .94Q,69 
[€/m2] 
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1. Ausgangsdaten der Vergleichswertermittlung (Bereinigung um evtl. Stellplatzanteil) 

Berechnungsgrund lagen Bewertungsobjekt Verg leichskaufpreis( e )/Richtwert( e) 
(Kurzbezeichnungen) (BWO) 9 1 0  (A) 

Lage / Quel le (Fußnotenbezeichnung) E9 E 1 0 

Vergleichswert [€] 1 1 5 .000,00 90.000,00 
Stel lp latzantei le [€] etc. -8.900,00 -7.600,00 E 1 1 
Wohnfläche [m2] 47,55 52 52 

rel .  Vergle ichswert [€/m2] 2 .040,38 1 .584 ,62 

Normierung des Ver-
g leichswerts (VGO ange- 1 .990,35 1 .534 ,58 
passt) [€/m2] E 1 2  

Gebäudewertantei l  des 

Vergleichsobjekts 1 .780 ,22 1 .324,45 

[€/m2] E 1 3 

I I . Zeitliche Anpassung der Vergleichskaufpreise an den Wertermittlungsstichtag 19.02.2025 

Kaufdatum/Stichtag 1 9 .02.2025 0 1 .08 .2024 0 1 .08 .2024 
zeitl iche Anpassung E 1 4  1 ,0 1 0 1 ,0 1 0 
Verg leichskaufpreis am Wertermitt lungsstich- 1 .798,02 1 .337 ,70 tag [€/m2] 

I I I. Anpassungen wegen Abweichungen in den wertbeeinflussenden Zustandsmerkmalen 

Wohnfläche [m2] 47,55 52 52 
Anpassungsfaktor E 1 5 0 ,990 0 ,990 

RND/GND [Jahre] 
77 / 80 5 1 /80 5 1 /80 

(Restwert) E 1 6  
Anpassungsfaktor 1 ,5 1 0 1 ,5 1 0 

Verm ietung E 1 7  unvermietet unvermietet vermietet 
Anpassungsfaktor 1 1 ,07 

E inheiten E 1 8  5 5 5 
Anpassungsfaktor 1 1 
Ausstattungsstandard gut bis sehr gut mittel mittel E 1 9 
Anpassungsfaktor 1 ,  1 2  1 ,  1 2  

angepasster rel .  Vergleichskaufpreis [€/m2] 3 .0 1 0 ,41 2 .396,47 

H inzu rechnen des angepassten Bodenwer- (2 1 0 , 1 3*1 ,007=) (21 0 , 1 3*1 ,007=) 
tantei ls E20 

2 1 2 ,23 2 1 2,23 
angepasster re l .  Verg leichskaufpreis x Ge-
wicht 3 .222,64 2.eGB,7Q -

[€/m2] 
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4.4.1.4 Erläuterungen zur VergleichsweUermittlung 

Erläuterungen zur Anpassung der Vergleichskaufpreis(e} / Richtwert(e} 

E1-E10 

RND = Restnutzungsdauer, GND = Gesamtnutzungsdauer 

Lage: 53545 Linz am Rhein 

Quelle: schriftliche Auskuna Gutachterausschuss vom 09.12.2024 

Anmerkung: Die Vergleichskaufpreise werden mit den Umrechnungskoeffizienten des Grundstücks­
marktbericht RLP an das Bewertungsobjekt angepasst. 

E11 

Der rel. Vergleichskaufpreis ist u.a. um eventuelle Stellplatzanteile bereinigt worden. 

E12 

Unterscheidet sich der Bodenwert des Vergleichsobjekts vom Bodenwert des Wertermittlungsob­
jekts, so ist der Bodenwertanteil des Vergleichsobjekts und des Wertermittlungsobjekts nach folgen­
der Formel ermittelt und am Vergleichswert (s. ,,RW angepasst") berücksichtigt (vgl. Grundstücks­
marktbericht RLP 2019): 

[ 
€ 

] 
Bodenwert [ €2 ] x Grundstücksgröße [m2 ] 

BW A - = m x Miteigentumsanteil 
m2 Wohnfläche [m2 ] 

B�: Bodenwertanteil [:2] 

Die Anpassung des Vergleichswerts an den Bodenwertanteil des Wertermittlungsobjekts ergibt 
den angepassten Vergleichswert. 

RWangepasst = RW + BW Awo - BW Avco 

R w[-€ ] = Richtwert errechnet mit _Ka_u_f_pr_e_is_vG_o_[_€]_ 
m2 Wohnflächevco [m2 ] 

RWangepasst [�2] : angepasster Richtwert 
VGO. Vergleichsobjekt 
W� Wertermittlungsobjekt 

E 13 

Die Anpassung an den Gebäudestandard darf nur am Gebäudewertanteil angebracht werden. Der 
Bodenwertanteil ist aus dem Vergleichswert herauszunehmen. 

VGceb = RWangepasst - BW Awo 

VGceb [:2] : Vergleichswert (Gebäudeanteil) 

E14 
Zeitliche Preisveränderungen zwischen dem Richtwertstichtag bzw. Kaufdatum und dem Werter­
mittlungsstichtag sollen möglichst mittels sog. Indexreihen berücksichtigt werden (vgl. § 11 lm­
moWertV). Modelbedingt wird der Gebäudeteil angepasst. 
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E1 5 
Die Anpassung aufgrund unterschiedlicher Wohnungsgröße (Wohnfläche) zwischen Bewertungsob­
jekt und Richtwert bzw. Vergleichskaufpreis für Wohnungseigentum erfolgt mittels Umrechnungsko­
e^izienten. 

E1 6 
Vergleichskaufpreise von Objekten, deren bauliche Anlagen zum Kaudeitpunkt vom Alter der bau­
lichen Anlagen des Bewertungsobjekts zum Wertermittlungsstichtag abweichen, sind an das Alter 
des Bewertungsobjekts anzupassen. 

E1 7 
Unterschiede in der Vermietungssituation zwischen den Vergleichsobjekten und dem Wertermitt­
lungsobjekt sind berücksichtigt worden. 

E1 8 
Die Anzahl der (Wohn-) Einheiten pro Wohngebäude hat eine wertbeeinflussende Auswirkung. Bei 
einer kleineren Anzahl von Wohneinheiten in einem Gebäude werden i.d.R. höhere Preise bezahlt. 

E1 9 
Es bestehen Ausstattungsunterschiede, zwischen den Vergleichsobjekten zu dem Bewertungsob­
jekt, die im Rahmen des Vergleichswertverfahrens mit Umrechnungskoe^izienten des Grund­
stücksmarktberichts RLP berücksichtigt werden. 

E20 
Der angepasste Bodenwertanteil ist auf den Gebäudeanteil auduaddieren. 
Zeitliche Preisveränderungen zwischen dem Richtwertstichtag bzw. Kaufdatum und dem Werter­
mittlungsstichtag sollen möglichst mittels sog. Indexreihen berücksichtigt werden (vgl. § 11 lm­
moWertV). 

E21 
Die Marktanpassung im Vergleichswertverfahren erfolgt grundsätzlich bereits durch die Verwendung 
von aus dem Grundstücksmarkt abgeleiteter und damit marktkonformer Ausgangsdaten (Vergleichs­
kaufpreise). Sollten jedoch (besondere) Marktgegebenheiten vorliegen, die nicht bereits in den für 
das Vergleichswertverfahren genutzten Ausgangsdaten berücksichtigt sind, ist eine entsprechende 
Marktanpassung im Vergleichswertverfahren erforderlich. 

Ausschluss von evtl. Vergleichskaufpreisen mit nicht ersichtlichen Besonderheiten: 
Aus der Summe aller angepassten und für diese Wertermittlung herangezogenen Vergleichswerte/­
preise wurde zunächst ein gewichteter Mittelwert gebildet. Auf diesen wurde zwecks Ausschluss von 
Kaufpreisen mit nicht ersichtlichen Besonderheiten 

±15,00% als Ausschlusskriterium gewählt; die Ausschlussgrenzen betragen demnach 2.907, 17 €/m2 

- 3.933,22 €/m2 . 
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2 angepasste Vergleichswertei-preise unter- bzw. überschreiten diese Ausschlussgrenzen und wer­
den deshalb aus der abschließenden gewichteten Mittelbildung ausgeschlossen. Diese sind in der 
Tabelle der Vergleichsobjekte mit ,, (A)" gekennzeichnet. 

Damit ergibt sich der relative Vergleichswert wie Îlgt: 

Summe der gewichteten angepassten Vergleichswertei-preise 27.652,55 €im2 

(ohne Ausreißer) 
Summe der Gewichte (ohne Ausreißer) 8,00 
vorläufiger gemittelter relativer Vergleichswert = 3.456,57 €im2 

rd. 3.457 ,00 €/m2 

4.4.1.5 VergleichsweU 

Ermittlung des Vergleichswerts Erläuterung 
vorläufiger gewichtet gemittelter relativer Vergleichswert 3.457,00 €im2 

Zu-iAbschläge relativ 
vorläufiger bereinigter relativer Vergleichswert = 3.457,00 €im2 

Wohnfläche X 47,55 m2 

Zwischenwert = 164.380,35 € 
Zu-iAbschläge absolut 0,00 € 
vorläufiger Vergleichswert = 164.380,35 € 
Marktübliche Zu- oder Abschläge (ge¸. § 7 Abs. 2 Im- 0,00 € E21 
moWertV 21 u.a.) 
marktangepasster vorläufiger Vergleichswert = 164.380,35 € 
besondere objektspezifischen Grundstücksmerkmale - 8.210,00 € E22 
VergleichsweU = 156 170,35 € 

rd. 1 56 200,00 É 

Der VergleichsweU wurde zum Wertermittlungsstichtag 19.02.2025 mit rd. 156 200,00 € ermittelt. 

Erläuterung 
E22 Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale 

Hier werden die wertmäßigen Auswirkungen der nicht in den Wertermittlungsansätzen des Ver­
gleichswertverfahrens bereits berücksichtigten Besonderheiten des Objekts insoweit korrigierend 
berücksichtigt, wie sie oõensichtlich waren oder vom Auaraggeber, Eigentümer etc. mitgeteilt wor­
den sind. 

Die in der Gebäudebeschreibung aufgeführten Wertminderungen wegen zusätzlich zum Kaufpreis 
erforderlicher AuÁendungen insbesondere für die Beseitigung von Bauschäden und die erforderli­
chen (bzw. in den Wertermittlungsansätzen als schon durchgeführt unterstellten) Modernisierungen 
werden nach den Erfahrungswerten auf der Grundlage für diesbezüglich notwendige Kosten markt­
angepasst, d. h. der hierdurch (ggf. zusätzlich 'gedämpft' unter Beachtung besonderer steuerlicher 
Abschreibungsmöglichkeiten) eintretenden Wertminderungen quantifiziert. 

Eine hinreichende Nachvollziehbarkeit der Wertermittlung in Hinsicht auf die Schätzung des Wert­
einflusses der vorhandenen Zustandsbesonderheiten kann im Sinne der lmmoWertV 21 in aller Re­
gel durch die Angabe grob geschätzter Erfahrungswerte für die Investitions- bzw. Beseitigungskos­
ten erreicht werden. Die Kostenschätzung für solche baulichen Maßnahmen erfolgt in der Regel mit 
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Hilfe von Kostentabellen, die sich auf Wohn- oder Nutzflächen, Bauteile oder Einzelgewerke bezie­
hen. 

Verkehrswertgutachten sind jedoch grundsätzlich keine Bauschadengutachten. D.h. die Erstellung 
einer di_erenzierten Kostenberechnung ist im Rahmen eines Verkehrswertgutachtens durch den 
Immobilienbewertungssachverständigen nicht zu leisten und wird von diesem auch nicht geschuldet. 

Die in diesem Gutachten enthaltenen Kostenermittlungen für z.B. erforderliche bauliche Investitio­
nen sind daher weder Kostenberechnung, Kostenanschlag noch Kostenfeststellung oder Kosten­
schätzung im Sinne der D IN  276 (Kosten im Hochbau), sondern lediglich pauschalierte Kostenschät­
zungen für das Erreichen des angestrebten Hauptzweckes des beaubragten Gutachtens, nämlich 
der Feststellung des Markt-Nerkehrswertes. 

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale das gemeinscha�liche Eigentum betref­
fend 

besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale 

Unterhaltungsbesonderheiten 
• Werteinfluss: Instandsetzungen, 
fehlende Fertigstellung, Bauordnungsrecht 
Summe 

-30.000,00 € 

anteilige Wertbeeinflus­
sung insg. 

-8.010,00 € 

-8.010,00 € 

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale das Sondereigentum betre�end 

besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale 
Bauschäden 
• Werteinfluss: Instandsetzungen 

Weitere Besonderheiten 

• Werteinfluss: fehlende Fertigstellung 

• Werteinfluss: Sondernutzungsrecht Stellplatz 
• Werteinfluss: Abweichung der anteiligen Wer­
tigkeit 

Summe 

Erläuterungen: 

-1.000,00 € 

-1.700,00 € 

5.000,00 € 
-2.500,00 € 

Wertbeeinflussung insg. 
-200,00 € 

-200,00 € 

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale das gemeinscha�liche Eigentum betref­
fend : 

Werteinfluss Instandsetzungen, fehlende Fertigstellung, Bauordnungsrecht: 
Am Grundstücksmarkt bestehen AbneigungenNorbehalte gegenüber einer fehlenden Fertigstel­
lung, dem Bauordnungsrecht und Instandsetzungen, insbesondere Feuchtigkeitsschäden im So­
ckelbereich. Dies wird mit einem merkantilen Minderwert in der Berechnung berücksichtigt. 

Grundlagen einer Ermittlung der Werteinflüsse einer fehlenden Fertigstellung sind die Ortsbesichti­
gung und die Auflagen in den Baugenehmigungsunterlagen, insbesondere der unteren Denkmal­
schutzbehörde, vgl. Kapitel 2.5.3. 
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Der Wägungsanteil der Gewerke mit fehlender Fertigstellung für das Gemeinschaaseigentum des 
zu beurteilenden Wohnungseigentums Nr. 1 wurde unter Zugrundelegung der Fachserie 17, 
Reihe 4 des statistischen Bundesamtes ermittelt. 

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale das Sondereigentum betre�end : 

Werteinfluss: fehlende Fertigstellung: 

Am Grundstücksmarkt bestehen AbneigungenNorbehalte gegenüber einer fehlenden Fertigstel­
lung. Dies wird mit einem merkantilen Minderwert in der Berechnung berücksichtigt. 
Der Wägungsanteil der Gewerke mit fehlender Fertigstellung für das zu beurteilende Sondereigen­
tum des Wohnungseigentums Nr. 1 wurde unter Zugrundlegung der Fachserie 17, Reihe 4 des sta­
tistischen Bundesamtes ermittelt. 

Werteinfluss Sondernutzungsrecht: 

Das Sondernutzungsrecht an einem o�enen Stellplatz wird mit 5.000 € in der Berechnung berück­
sichtigt, vgl. Landesgrundstücksmarktbericht. 

Werteinfluss: Abweichung der Anteiligen Wertigkeit des Wohnungseigentums am Gesamtgrund­
stück 

Der Werteinfluss einer Abweichung der anteiligen Wertigkeit des Wohnungseigentums am Gesamt­
grundstück wird auf der Grundlage einer Barwertdi�erenz der tatsächlichen zu den üblichen Bewirt­
schaftungskosten (BWK) ermittelt. Es ergibt sich eine Mehrbelastung der anteiligen BWK für das 
Wohnungseigentum Nr. 1. 

4.4.2 ErtragsweUermittlung des Wohnungseigentums Nr.1 

4.4.2.1 Das ErtragsweUmodell der lmmobilienwertermittlungsverordnung 

Das Modell für die Ermittlung des Ertragswerts ist in den §§ 27 - 34 lmmoWertV 21 beschrieben. 

Die Ermittlung des Ertragswerts basiert auf den marktüblich erzielbaren jährlichen Erträgen (insbe­
sondere Mieten und Pachten) aus dem Grundstück. Die Summe aller Erträge wird als RoheUrag 
bezeichnet. Maßgeblich für den vorläufigen (Ertrags)Wert des Grundstücks ist jedoch der Reiner­
trag. Der Reinertrag ermittelt sich als Rohertrag abzüglich der AuÁendungen, die der Eigentümer 
für die Bewirtschaaung einschließlich Erhaltung des Grundstücks auÁenden muss (BewiUschaf­
tungskosten). 

Das Ertragswertverfahren fußt auf der Überlegung, dass der dem Grundstückseigentümer verblei­
bende Reinertrag aus dem Grundstück die Verzinsung des Grundstückswerts (bzw. des dafür ge­
zahlten Kaufpreises) darstellt. Deshalb wird der Ertragswert als RentenbarweU durch Kapitalisie­
rung des Reinertrags bestimmt. 

Hierbei ist zu beachten, dass der Reinertrag für ein bebautes Grundstück sowohl die Verzinsung für 
den Grund und Boden als auch für die auf dem Grundstück vorhandenen baulichen (insbesondere 
Gebäude) und sonstigen Anlagen (z. B. Anpflanzungen) darstellt. Der Grund und Boden gilt grund­
sätzlich als unvergänglich (bzw. unzerstörbar). Dagegen ist die (wirtschaftliche) Restnutzungs­
dauer der baulichen und sonstigen Anlagen zeitlich begrenzt. 

Der Bodenwert ist getrennt vom Wert der Gebäude und Außenanlagen i. d. R. im Vergleichswert­
verfahren (vgl. § 40 Abs. 1 lmmoWertV 21) grundsätzlich so zu ermitteln, wie er sich ergeben würde, 
wenn das Grundstück unbebaut wäre. 

Der auf den Bodenwert entfallende Reinertragsanteil wird durch Multiplikation des Bodenwerts mit 
dem (objektspezifisch angepassten) Liegenscha�szinssatz bestimmt. (Der Bodenertragsanteil 
stellt somit die ewige Rentenrate des Bodenwerts dar.) 

Der auf die baulichen Anlagen entfallende Reinertragsanteil ergibt sich als Di�erenz ,, (Gesamt)Rein­
ertrag des Grundstücks" abzüglich „Reinertragsanteil des Grund und Bodens". 
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Der vorläufige Ertragswert der baulichen Anlagen wird durch Kapitalisierung {d. h. Zeitrentenbar­
wertberechnung) des (Rein)Ertragsanteils der baulichen und sonstigen Anlagen unter Verwendung 
des (objektspezifisch angepassten) Liegenschaaszinssatzes und der Restnutzungsdauer ermittelt. 

Der vorläufige Ertragswert setzt sich aus der Summe von „Bodenwert" und „vorläufigem Ertragswert 
der baulichen Anlagen" zusammen. 

Ggf. bestehende besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale, die bei der Ermittlung des 
vorläufigen Ertragswerts nicht berücksichtigt wurden, sind bei der Ableitung des Ertragswerts aus 
dem marktangepassten vorläufigen Ertragswert sachgemäß zu berücksichtigen. 

Das Ertragswertve�ahren stellt insbesondere durch Verwendung des aus Kaufpreisen abgeleite­
ten Liegenschaftszinssatzes einen Kaufpreisvergleich im Wesentlichen auf der Grundlage des 
marktüblich erzielbaren Grundstücksreinertrages dar. 

4.4.2.2 Erläuterungen der bei der Ertragswertberechnung ve¹endeten Begri�e 

Rohertrag (§ 31 Abs. 2 lmmoWeUV 21) 
Der Rohertrag umfasst alle bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung und zulässiger Nutzung markt­
üblich erzielbaren Erträge aus dem Grundstück. Bei der Ermittlung des Rohertrags ist von den übli­
chen (nachhaltig gesicherten) Einnahmemöglichkeiten des Grundstücks (insbesondere der Ge­
bäude) auszugehen. Als marktüblich erzielbare Erträge können auch die tatsächlichen Erträge zu­
grunde gelegt werden, wenn diese marktüblich sind. 

Weicht die tatsächliche Nutzung von Grundstücken oder Grundstücksteilen von den üblichen, nach­
haltig gesicherten Nutzungsmöglichkeiten ab und/oder werden für die tatsächliche Nutzung von 
Grundstücken oder Grundstücksteilen vom Üblichen abweichende Entgelte erzielt, sind für die Er­
mittlung des Rohertrags zunächst die für eine übliche Nutzung marktüblich erzielbaren Erträge zu­
grunde zu legen. 

BewiUscha�ungskosten (§ 32 lmmoWeUV 21) 
Die Bewirtschaaungskosten sind marktüblich entstehende AuÁendungen, die für eine ordnungsge­
mäße Bewirtschaftung und zulässige Nutzung des Grundstücks (insbesondere der Gebäude) lau­
fend erforderlich sind. Die Bewirtschaftungskosten umfassen die Verwaltungskosten, die Instand­
haltungskosten, das Mietausfallwagnis und die Betriebskosten. 

Unter dem Mietausfallwagnis ist insbesondere das Risiko einer Ertragsminderung zu verstehen, die 
durch uneinbringliche Rückstände von Mieten, Pachten und sonstigen Einnahmen oder durch vo­
rübergehenden Leerstand von Raum, der zur Vermietung, Verpachtung oder sonstigen Nutzung 
bestimmt ist, entsteht. Es umfasst auch das Risiko von uneinbringlichen Kosten einer Rechtsverfol­
gung auf Zahlung, Aufhebung eines Mietverhältnisses oder Räumung (§ 32 Abs. 4 lmmoWertV 21 
und § 29 Satz 1 und 2 II. BV). 

Zur Bestimmung des Reinertrags werden vom Rohertrag nur die Bewirtschaftungskosten(anteile) in 
Abzug gebracht, die vom Eigentümer zu tragen sind, d. h. nicht zusätzlich zum angesetzten Roher­
trag auf die Mieter umgelegt werden können. 

ErtragsweU /  RentenbarweU (§ 29 und § 34 lmmoWeUV 21) 
Der vorläufige Ertragswert ist der auf die Wertverhältnisse am Wertermittlungsstichtag bezogene 
(Einmal)Betrag, der der Summe aller aus dem Objekt während seiner Nutzungsdauer erzielbaren 
(Rein)Erträge einschließlich Zinsen und Zinseszinsen entspricht. Die Einkünae aller während der 
Nutzungsdauer noch anfallenden Erträge - abgezinst auf die Wertverhältnisse zum Wertermittlungs­
stichtag - sind wertmäßig gleichzusetzen mit dem vorläufigen Ertragswert des Objekts. 

Als Nutzungsdauer ist für die baulichen und sonstigen Anlagen die Restnutzungsdauer anzusetzen, 
für den Grund und Boden unendlich (ewige Rente). 

Liegenscha�szinssatz (§ 21 Abs. 2 lmmoWeUV 21) 
Der Liegenschaaszinssatz ist eine Rechengröße im Ertragswertverfahren. Er ist auf der Grundlage 
geeigneter Kaufpreise und der ihnen entsprechenden Reinerträge für mit dem Bewertungsgrund­
stück hinsichtlich Nutzung und Bebauung gleichartiger Grundstücke nach den Grundsätzen des Er­
tragswertverfahrens als Durchschnittswert abgeleitet (vgl. § 21 Abs. 2 lmmoWertV 21 ). Der Ansatz 
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des (marktkonformen) objektspezifisch angepassten Liegenschaftszinssatzes für die Wertermittlung 
im Ertragswertverfahren stellt somit sicher, dass das Ertragswertverfahren ein marktkonformes Er­
gebnis liefert, d.h. dem Verkehrswert entspricht. 

Der Liegenschaaszinssatz übernimmt demzufolge die Funktion der Marktanpassung im Ertragswert­
verfahren. Durch ihn werden die allgemeinen Wertverhältnisse auf dem Grundstücksmarkt erfasst. 

Restnutzungsdauer {§ 4 i. V. m. § 12 Abs. 5 lmmoWeUV 21) 
Die Restnutzungsdauer bezeichnet die Anzahl der Jahre, in denen eine bauliche Anlage bei ord­
nungsgemäßer Bewirtschaaung voraussichtlich noch wirtschaalich genutzt werden kann. Als Rest­
nutzungsdauer ist in erster Näherung die DiÛerenz aus 'üblicher Gesamtnutzungsdauer' abzüglich 
'tatsächlichem Lebensalter am Wertermittlungsstichtag' zugrunde gelegt. Diese wird allerdings dann 
verlängert (d. h. das Gebäude fiktiv veĴüngt), wenn beim Bewertungsobjekt wesentliche Moderni­
sierungsmaßnahmen durchgeführt wurden oder in den Wertermittlungsansätzen unmittelbar erfor­
derliche Arbeiten zur Beseitigung des Unterhaltungsstaus sowie zur Modernisierung in der Werter­
mittlung als bereits durchgeführt unterstellt werden. 

Marktübliche Zu- oder Abschläge {§ 7 Abs. 2 lmmoWertV 21) 
Lassen sich die allgemeinen Wertverhältnisse bei Verwendung der Liegenschaftszinssätze auch 
durch eine Anpassung mittels Indexreihen oder in anderer geeigneter Weise nicht ausreichend be­
rücksichtigen, ist zur Ermittlung des marktangepassten vorläufigen Ertragswerts eine zusätzliche 
Marktanpassung durch marktübliche Zu- oder Abschläge erforderlich. 

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale {§ 8 Abs. 3 lmmoWertV 21) 
Unter den besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmalen versteht man alle vom üblichen 
Zustand vergleichbarer Objekte abweichenden individuellen Eigenschaaen des Bewertungsobjekts 
(z. B. Abweichungen vom normalen baulichen Zustand, eine wirtschaaliche Überalterung, insbeson­
dere Baumängel und Bauschäden (siehe nachfolgende Erläuterungen), grundstücksbezogene 
Rechte und Belastungen oder Abweichungen von den marktüblich erzielbaren Erträgen). 

Baumängel und Bauschäden {§ 8 Abs. 3 lmmoWertV 21) 
Baumängel sind Fehler, die dem Gebäude i. d. R. bereits von Anfang an anhaaen - z. B. durch 
mangelhaae Ausführung oder Planung. 

Bauschäden sind auf unterlassene UnterhaltungsauÁendungen, auf nachträgliche äußere Einwir­
kungen oder auf Folgen von Baumängeln zurückzuführen. 

Für behebbare Schäden und Mängel werden die diesbezüglichen Wertminderungen auf der Grund­
lage der Kosten geschätzt, die zu ihrer Beseitigung aufzuwenden sind. Die Schätzung kann durch 
pauschale Ansätze oder auf der Grundlage von auf Einzelpositionen bezogenen Kostenermittlungen 
erfolgen. 

Der Bewertungssachverständige kann i. d. R. die wirklich erforderlichen AuÁendungen zur Herstel­
lung eines normalen Bauzustandes nur überschlägig schätzen, da 

• nur zerstörungsfrei - augenscheinlich untersucht wird, 

• grundsätzlich keine Bauschadensbegutachtung erfolgt (dazu ist die Beauaragung eines Sachver-
ständigen für Schäden an Gebäuden notwendig). 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Angaben in dieser Verkehrswertermittlung allein 
aufgrund Mitteilung von Auaraggeber, Mieter etc. und darauf beruhenden Inaugenscheinnahme 
beim Ortstermin ohne jegliche di�erenzierte Bestandsaufnahme, technischen, chemischen o. ä. 
Funktionsprüfungen, Vorplanung und Kostenschätzung angesetzt sind. 
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4.4.2.3 ErtragsweUberechnung 

Gebäudebezeich- Mieteinheit Fläche An- marktüblich erzielbare Nettokalt-
nung zahl miete 

lfd. Nutzung/Lage (m2) (Stk.) (€/m2) monatlich jährlich 
Nr. bzw. (€) (€) 

(€/Stk.) 
Wohnungseigentum 1 Erdgeschoss 47 ,55 11,00 523,05 6.276,60 
(Meh{amilienwohn-
haus) 
Summe 47 ,55 523,05 6.276,60 

jährlicher Rohertrag (Summe der marktüblich erzielbaren jährlichen Net­
tokaltmieten) 
BewiUscha�ungskosten (nur Anteil des Vermieters) 
(18,00 % der marktüblich erzielbaren jährlichen Nettokaltmiete) 
jährlicher Reinertrag = 
Reinertragsanteil des Bodens (Verzinsungsbetrag nur des Bodenwertan­
teils, 
der den Erträgen zuzuordnen ist ; vgl. Bodenwertermittlung) 
2, 76 % von 9.990,00 € (Liegenschabszinssatz x anteiliger Bodenwert (bei­
tragsfrei)) 
Reinertragsanteil der baulichen und sonstigen Anlagen = 
Kapitalisierungsfaktor (ge}. § 34 Abs. 2 lmmoWertV 21) 
bei LZ = 2, 76 % Liegenschabszinssatz 
und RND = 76 Jahren Restnutzungsdauer 
vorläufiger Ertragswert der baulichen und sonstigen Anlagen 
anteiliger Bodenwert (vgl. Bodenwertermittlung) 

vorläufiger Ertragswert des Wohnungseigentums 
Marktanpassung durch marktübliche Zu- oder Abschläge 
marktangepasster vorläufiger EUragswert des Wohnungseigentums 
besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale 
ErtragsweU des Wohnungseigentums Nr. 1 

X 

= 
+ 
= 
= 
= 
rd. 

4.4.2.4 Erläuterungen zu den Wertansätzen in der Ertragswertberechnung 

Wohn- bzw. Nutzflächen 

6.276,60 € 

1.129,79 € 
5.146,81 € 

275,72 € 

4.871,09 € 

31,656 
154.199,23 € 

9.990,00 € 

164.189,23 € 
0,00 € 

164.189,23 € 
8.210,00 € 

155.979,23 € 
156.000,00 € 

Die Berechnungen der Wohn- bzw. Nutzflächen wurden von der Unterzeichnerin durchgeführt. Sie 
orientieren sich an der Wohnflächen- und Mietwertrichtlinie zur wohnwertabhängigen Wohnflächen­
berechnung und Mietwertermittlung (WM R) ,  in der die von der Rechtsprechung insbesondere für 
Mietwertermittlungen entwickelten Maßgaben zur wohnwertabhängigen Anrechnung der Grundflä­
chen auf die Wohnfläche systematisiert sind, sofern diesbezügliche Besonderheiten nicht bereits in 
den Mietansätzen berücksichtigt sind (vgl. [2] , Teil 1, Kapitel 15) bzw. an der in der regionalen Praxis 
üblichen Nutzflächenermittlung. Die Berechnungen können demzufolge teilweise von den diesbe­
züglichen Vorschriben (WoFIV; I I .  BV; DI N 283; DI N 277) abweichen; sie sind deshalb nur als Grund­
lage dieser Wertermittlung verwendbar. 
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Rohertrag 
Die Basis für die Ermittlung des Rohertrags ist die aus dem Grundstück marktüblich erzielbare Net­
tokaltmiete. Diese entspricht der jährlichen Gesamtmiete ohne sämtliche auf den Mieter zusätzlich 
zur Grundmiete umlagefähigen Bewirtschabungskosten. 

Die marktüblich erzielbare Miete wurde auf der Grundlage von verfügbaren Vergleichsmieten für mit 
dem Bewertungsgrundstück vergleichbar genutzte Grundstücke als mittelfristiger Durchschnittswert 
abgeleitet und angesetzt. Dabei werden wesentliche Qualitätsunterschiede des Bewertungsobjektes 
hinsichtlich der mietwertbeeinflussenden Eigenschaben durch entsprechende Anpassungen berück­
sichtigt. 

Bewi Uscha�u ngskosten 
Die vom Vermieter zu tragenden Bewirtschaftungskostenanteile werden auf der Basis von Markt­
analysen vergleichbar genutzter Grundstücke (insgesamt als prozentualer Anteil am Rohertrag, oder 
auch auf €/m2 Wohn- oder Nutzfläche bezogen oder als Absolutbetrag je Nutzungseinheit bzw. Be­
wirtschabungskostenanteil) bestimmt. 

Die Ermittlung der Bewirtschabungskosten erfolgt nach Angaben im Grundstücksmarktbericht bzw. 
den Angaben in dem Modell der AGVGA.NRW zur Ableitung vom Liegenschabszinsätzen (LZ) 

Im vorliegenden Fall sind folgende Bewirtschabungskosten ermittelt worden: 

Verwaltungskosten: 
o Für die Wohnung wird 351 €/Jahr angesetzt. 

1 nstandhaltungskosten: 
Je Quadratmeter Wohn/ Nutzfläche werden 13,80 €/qm angesetzt. 
Es sind Instandhaltungskosten zu rd. 656 €/Jahr ermittelt worden. 

Betriebskosten: 
o Es wird davon ausgegangen, dass alle Betriebskosten umgelegt werden. 

Mietausfallwagnis: 
Das Mietausfallwagnis liegt bei etwa 2 Prozent des Rohertrags, 
das sind rd. 125 €/Jahr. 

Zusammenfassung der Bewirtschabungskosten: 
BWK-Anteil Kostenanteil 

Verwaltungskosten 
Wohnung 

Instandhaltungskosten 
(13,80 €/qm) 

Mietausfallwagnis 
Summe 

[% vom Rohertrag] 

2,00 
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Liegenscha�szinssatz 
Der für das Bewertungsobjekt angesetzte objektspezifisch angepasste Liegenschaftszinssatz wurde 
auf der Grundlage der verfügbaren Angaben des Oberen Gutachterausschusses bzw. der Zentralen 
Geschäftsstelle bestimmt. 

Marktübliche Zu- oder Abschläge 
Die allgemeinen Wertverhältnisse lassen sich bei Verwendung des Liegenschabszinssatzes auch 
durch eine Anpassung mittels Indexreihen oder in anderer geeigneter Weise ausreichend berück­
sichtigen. Aus diesem Grund ist zur Ermittlung des marktangepassten vorläufigen Ertragswerts 
keine zusätzliche Marktanpassung durch marktübliche Zu- oder Abschläge erforderlich. 

Gesamtnutzungsdauer 
Die Gesamtnutzungsdauer (GN D) ergibt sich aus der Art der baulichen Anlage und dem den Wer­
termittlungsdaten zugrunde liegenden Modell. Dabei wurde darauf geachtet, dass dasselbe Bestim­
mungsmodell verwendet wurde, das auch der Ableitung der Liegenschaftszinssätze zugrunde liegt. 

Die GND ist aus [1], Kapitel 3.01 .1 entnommen. 

Restnutzungsdauer 
Als Restnutzungsdauer ist in erster Näherung die Di^erenz aus 'üblicher Gesamtnutzungsdauer' 
abzüglich 'tatsächlichem Lebensalter am Wertermittlungsstichtag' zugrunde gelegt. Diese wird aller­
dings dann verlängert (d. h. das Gebäude fiktiv verjüngt), wenn beim Bewertungsobjekt wesentliche 
Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt wurden oder in den Wertermittlungsansätzen unmittel­
bar ezorderliche Arbeiten zur Beseitigung des Unterhaltungsstaus sowie zur Modernisierung in der 
Wertermittlung als bereits durchgeführt unterstellt werden. 

Zur Bestimmung der Restnutzungsdauer, insbesondere unter Berücksichtigung von durchgeführten 
oder zeitnah durchzuführenden wesentlichen Modernisierungsmaßnahmen, wird das in [1], Kapitel 
3.02.4 beschriebene Modell angewendet. 

Di�erenzierte Ermittlung der Restnutzungsdauer 
für das Gebäude: Meh�amilienwohnhaus 
Das ca. 2021 errichtete Gebäude wurde nicht (wesentlich) modernisiert. 

In Abhängigkeit von: 

• der üblichen Gesamtnutzungsdauer (80 Jahre) und 
• dem (,,vorläufigen rechnerischen") Gebäudealter (2025 - 2021 = 4 Jahre) ergibt sich eine (vor­

läufige rechnerische) Restnutzungsdauer von (80 Jahre - 4 Jahre =) 76 Jahren 
• und aufgrund des Modernisierungsgrads "nicht modernisiert" ergibt sich für das Gebäude ge­

mäß der Punktrastermethode eine (modifizie~e) Restnutzungsdauer von 76 Jahren und somit 
ein fiktives Baujahr von 2021. 

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale 
vgl. Erläuterungen zum Vergleichswertverfahren. 
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4.4.3 VerkehrsweUableitung aus den Ve�ahrensergebnissen 

4.4.3.1 Bewertungstheoretische Vorbemerkungen 

Der Abschnitt „ VeŬahrenswahl mit BegŶndung" dieses Verkehrswertgutachtens enthält die Begrün­
dung für die Wahl der in diesem Gutachten zur Ermittlung des Verkehrswerts herangezogenen Wer­
termittlungsverfahren. Dort ist auch erläutert, dass sowohl das Vergleichswert-, das Ertragswert- als 
auch das Sachwertverfahren auf für vergleichbare Grundstücke gezahlten Kaufpreisen (Vergleichs­
preisen) basieren und deshalb Vergleichswertverfahren, d. h. verfahrensmäßige Umsetzungen von 
Preisvergleichen sind. Alle Verfahren führen deshalb gleichermaßen in die Nähe des Verkehrswerts. 

Wie geeignet das jeweilige Verfahren zur Ermittlung des Verkehrswerts ist, hängt dabei entschei­
dend von zwei Faktoren ab: 

• von der Art des zu bewertenden Objekts (übliche Nutzung; vorrangig rendite- oder substanz­
wertorientierte Preisbildung im gewöhnlichen Geschäbsverkehr) und 

• von der Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit der zur Erreichung einer hohen Marktkonarmität des 
Verfahrensergebnisses erforderlichen Daten. 

4.4.3.2 Zur Aussageöhigkeit der Ve�ahrensergebnisse 

Die Kaufpreise von Wohnungs- bzw. Teileigentum werden aus den bei der Wahl der Wertermitt­
lungsve{ahren beschriebenen Gründen auf dem Grundstücksmarkt üblicherweise durch Preisver­
gleich gebildet. 

Die Preisbildung im gewöhnlichen Geschäbsverkehr orientiert sich deshalb vorrangig an den in die 
Vergleichswertermittlung einfließenden Faktoren. Der Verkehrswert wird deshalb vorrangig aus dem 
ermittelten Vergleichswert abgeleitet. 

Grundsätzlich sind bei jeder Immobilieninvestition auch die Aspekte des Ertragswertverfahrens (ein­
gesparte Miete, steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten und demzufolge eingesparte Steuern) von 
Interesse. Zudem stehen die für eine marktkonforme Ertragswertermittlung (Liegenschaftszinssatz 
und marktübliche Mieten) erforderlichen Daten zur Verfügung. Das Ertragswertve{ahren wurde des­
halb stützend bzw. zur Ergebniskontrolle angewendet. 

4.4.3.3 Zusammenstellung der Ve�ahrensergebnisse 

Der VergleichsweU wurde mit rd. 156.200,00 € und 

der EUragsweU mit rd. 156.000,00 € 

ermittelt. 

4.4.3.4 Gewichtung der Ve�ahrensergebnisse 

Da mehrere Wertermittlungsverfahren herangezogen wurden, ist der Verkehrswert aus den Ergebnis­
sen dieser Verfahren unter Würdigung (d. h. Gewichtung) deren Aussagefähigkeit abzuleiten (vgl. § 6 
Abs. 4 lmmoWertV 21). 

Die Aussageehigkeit (das Gewicht) des jeweiligen Verfahrensergebnisses wird dabei wesentlich von 
den für die zu bewertende Objektart im gewöhnlichen Geschäbsverkehr bestehenden Preisbildungs­
mechanismen und von der mit dem jeweiligen Wertermittlungsverfahren erreichbaren Ergebniszuver­
lässigkeit bestimmt. 

Bezüglich der erreichten Marktkonarmität des Vergleichswertverfahrens wird diesem deshalb das Ge­
wicht 1,000 beigemessen. 

Die zur marmkonformen Wertermittlung erforderlichen Daten standen für das Ertragswertverfahren in 
guter Qualität zur Verfügung. Bezüglich der erreichten Marktkonarmität des Verfahrensergebnisses 
wird dem Ertragswertve|ahren das Gewicht 1,00 (b) beigemessen. 

Bei dem Bewertungsgrundstück handelt es sich um ein Eigennutzungsobjekt und ein Renditeobjekt. 
Bezüglich der zu bewertenden Objektart wird deshalb dem Vergleichswert das Gewicht 1,00 und dem 
Ertragswert das Gewicht 1,00 beigemessen. 

Anne-Kristin von Jasienicki, Architektin und Sachverständige, AZ: 6 K 12 24 Seite 49 

 



Insgesamt erhalten somit 

das EUragsweUveûahren das Gewicht 1,00 (a) x 1,00 (b) = 1,000 und 

das VergleichsweUve�ahren das Gewicht = 1,000. 

Das gewogene Mittel aus den im Vorabschnitt zusammengestellten Verfahrensergebnissen be­
trägt: [156 200,00 € x 1,00 + 156 000,00 € x 1,000] + 2,00 = rd. 156 100,00 €. 

4.5. Wertermittlung des Wohnungseigentums Nr. 2 

4.5.1 VergleichsweUermittlung der Wohnungseigentums Nr. 2 

4.5.1.1 Das Vergleichswertmodell der lmmobilienwertermittlungsverordnung, vgl. Kapitel 
4.4.1.1 

4.5.1.2 Erläuterung der in der Vergleichswertermittlung ve¹endeten Begri�lichkeiten, vgl. 
Kapitel 4.4.1.2 

4.5.1.3 Vergleichswertermittlung auf der Basis mehrerer Vergleiche 

Nachfolgend wird der Vergleichswert des Wohnungseigentums auf der Basis mehrerer, von der 
Sachverständigen aus dem örtlichen Grundstücksmarkt bestimmten Vergleiche (Vergleichskauf­
preis( e ), Richtwert(e), Erfahrungswert(e)) für Wohnungseigentum ermittelt. 
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1. Ausgangsdaten der Vergleichswertermittlung (Bereinigung um evtl. Stellplatzanteil) 

Berechnungsgrundlagen Bewertungsobjekt Vergleichskaufpreis( e )/Richtwert( e) 

(Kurzbezeichnungen) (BWO) 1 2 3 4 

Lage/ Quelle (Fußnotenbezeichnung) E1 E2 E3 E4 

Vergleichswert [€] 195.000,00 201.500,00 191.500,00 240.200,00 

Stellplatzanteile [€] etc. -17.500 -12.500 -12.500 -17.500 E11 
Wohnfläche [m2] 48,77 51,88 51,51 51,07 65,7 

rel. Vergleichswert [€/m2] 3.421,36 3.669,19 3.530,38 3.415,07 

Normierung des Ver-
gleichswerts (VGO ange- 3.446,79 3.694,58 3.530,38 3.415,07 
passt) [€/m2] E12 

Gebäudewertanteil des 

Vergleichsobjekts 3.275,67 3.523,47 3.359,27 3.243,96 

[€/m2] E13 

I I. Zeitliche Anpassung der Vergleichskaufpreise an den Wertermittlungsstichtag 19.02.2025 

Kaufdatum/Stichtag 19.02.2025 01.02.2021 01.02.2021 01.04.2021 01.04.2022 
zeitliche Anpassung E14 1,025 1,025 1,000 0,888 

Vergleichskaufpreis am Wertermittlungsstich- 3.357,57 3.611,56 3.359,27 2.880,64 tag [€/m2] 

I I I .  Anpassungen wegen Abweichungen in den wertbeeinflussenden Zustandsmerkmalen 

Wohnfläche [m2] E15 48,77 51,88 51,51 51,07 65,7 

Anpassungsfaktor 0,995 0,996 0,996 0,977 

RND/GND [Jahre] E16 
77 / 80 77/80 77/80 77/80 77/80 

(Restwert) 
Anpassungsfaktor 1,00 1,00 1,00 1,00 

Vermietung E17 unvermietet unvermietet unvermietet unvermietet unvermietet 
Anpassungsfaktor 1,00 1,00 1,00 1,00 

Anzahl der Einheiten E18 5 9 14 9 14 
Anpassungsfaktor 1,020 1,030 1,020 1,030 
Ausstattungsstandard gut bis sehr gut gut bis sehr gut bis sehr gut bis sehr gut bis sehr 
E19 gut gut gut gut 
Anpassungsfaktor 1,00 1,00 1,00 1,00 

angepasster rel. Vergleichskaufpreis [€/m2] 3.407,59 3.705,03 3.412,75 2.898,82 

Hinzurechnen des angepassten Bodenwer- ( 17 1 , 1 1  *1 ,025=) ( 1 7 1 , 1 1 * 1 ,025=) (1 7 1 , 1 1  *0,995=) (171,11*0,888=) 
tanteils E20 175,39 175,39 171, 11 151,95 
angepasster rel. Vergleichskaufpreis 3.582,98 3.880,41 3.583,86 3.050,76 
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1. Ausgangsdaten der Vergleichswertermittlung (Bereinigung um evtl. Stellplatzanteil) 

Berechnungsgrund lagen Bewertungsobjekt Vergleichskaufpreis( e )/Richtwert( e) 
(Kurzbezeichnungen) (BWO) 5 6 7 8 (A) 

Lage / Quel le (Fußnotenbezeichnung) E5 E6 E7 E8 

Verg leichswert [€] 1 85 .000,00 1 00 .000 ,00 1 20 .000,00 1 97 .000,00 
Stel lp latzantei le [€] etc. -23 .828,00 -7 .500,00 -5.700 ,00 - 1 9 .500,00 E 1 1 
Wohnfläche [m2] 48,77 69,25 50 48 47,59 

rel .  Vergle ichswert [€/m2] 2 .327,39 1 .850 ,00 2 .38 1 ,25 3 .729,78 

Normierung des Ver-
g leichswerts (VGO ange- 2 .244,84 1 .76 1 ,  1 3  2 .286,23 3 .755,36 
passt) [€/m2] E 1 2  

Gebäudewertantei l  des 

Verg leichsobjekts 2 .073,73 1 .590 ,02 2 . 1 1 5 , 1 2  3 .584,25 

[€/m2] E1 3 

I I . Zeitliche Anpassung der Vergleichskaufpreise an den Wertermittlungsstichtag 19.02.2025 

Kaufdatum/Stichtag 1 9 .02.2025 0 1 .06.2023 0 1 . 1 2 .2023 0 1 . 1 2 .2023 0 1 .03 .2024 
zeitl iche Anpassung E 1 4  0 ,930 1 ,000 1 ,000 1 ,0 1 0 
Verg leichskaufpreis am Wertermittlungsstich- 1 .928,57 1 .590 ,02 2 . 1 1 5 , 1 2  3 .620,09 tag [€/m2] 

I I I. Anpassungen wegen Abweichungen in den wertbeeinflussenden Zustandsmerkmalen 

Wohnfläche [m2] 48,77 69,25 50 48 47,59 
Anpassungsfaktor E 1 5 0 ,974 0 ,998 1 ,00 1 1 ,002 

RND/GND [Jahre] 
77 / 80 54/80 5 1 /80 5 1 /80 77/80 

(Restwert) 
Anpassungsfaktor E 1 6 1 ,426 1 ,5 1 0 1 ,5 1 0 1 

Verm ietung E 1 7  unvermietet unvermietet vermietet unvermietet unvermietet 
Anpassungsfaktor 1 1 ,07 1 1 

E inheiten E 1 8  5 1 5  7 7 1 4  
Anpassungsfaktor 1 ,040 1 ,0 1 0 1 ,0 1 0 1 ,030 
Ausstattungsstandard gut bis sehr gut mittel bis gut mittel mittel gut bis sehr 
E 1 9 gut 
Anpassungsfaktor 1 , 1 0  1 ,  1 2  1 ,  1 2  1 ,00 

angepasster rel .  Vergleichskaufpreis [€/m2] 3 .064 ,36 2 .900,24 3 .61 6,48 3 .736, 1 5  

H inzu rechnen des angepassten Bodenwer- ( 1 7 1 , 1 1 *0,929=) ( 1 71 , 1 1 *0 ,995=) ( 1 7 1 , 1 1  *0,995=) ( 1 7 1 , 1 1  *1 ,005=) 

tantei ls E 20 
1 59, 1 3  1 7 1 ,  1 1  1 7 1 ,  1 1  1 72 ,82 

angepasster re l .  Verg leichskaufpreis x Ge-
wicht 3 .223,50 3 .07 1 ,35 3 .787,59 a.9Q8,97 
[€/m2] 
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1. Ausgangsdaten der Vergleichswertermittlung (Bereinigung um evtl. Stellplatzanteil) 

Berechnungsgrund lagen Bewertungsobjekt Vergleichskaufpreis( e )/Richtwert( e) 
(Kurzbezeichnungen) (BWO) 9 1 0  (A) 

Lage / Quel le (Fußnotenbezeichnung) E9 E 1 0 

Verg leichswert [€] 1 1 5 .000,00 90.000,00 
Stel lp latzantei le [€] etc. -8.900,00 -7 .600,00 E 1 1 
Wohnfläche [m2] 47,55 52 52 

rel .  Vergle ichswert [€/m2] 2 .040,38 1 .584 ,62 

Normierung des Ver-
g leichswerts (VGO ange- 1 .95 1 ,33 1 .495,56 
passt) [€/m2] E 1 2  

Gebäudewertantei l  des 

Verg leichsobjekts 1 .780 ,22 1 .324,45 

[€/m2] E 1 3 

I I . Zeitliche Anpassung der Vergleichskaufpreise an den Wertermittlungsstichtag 19.02.2025 

Kaufdatum/Stichtag 1 9 .02.2025 0 1 .08 .2024 0 1 .08 .2024 
zeitl iche Anpassung E 1 4  1 ,0 1 0 1 ,0 1 0 
Verg leichskaufpreis am Wertermitt lungsstich- 1 .798,02 1 .337 ,70 tag [€/m2] 

I I I. Anpassungen wegen Abweichungen in den wertbeeinflussenden Zustandsmerkmalen 

Wohnfläche [m2] 47,55 52 52 
Anpassungsfaktor E 1 5 0 ,995 0 ,995 

RND/GND [Jahre] 

77 / 80 5 1 /80 5 1 /80 
(Restwert) E 1 6  

Anpassungsfaktor 1 ,5 1 0 1 ,5 1 0 

Verm ietung E 1 7  unvermietet unvermietet vermietet 
Anpassungsfaktor 1 1 ,07 

E inheiten E 1 8  5 5 5 
Anpassungsfaktor 1 1 
Ausstattungsstandard gut bis sehr gut mittel mittel E 1 9 
Anpassungsfaktor 1 ,  1 2  1 ,  1 2  

angepasster rel .  Vergleichskaufpreis [€/m2] 3 .025,22 2 .408,26 

H inzu rechnen des angepassten Bodenwer- ( 1 7 1 , 1 1  * 1 ,007=) ( 1 7 1 , 1 1 * 1 ,007=) 
tantei ls E20 1 72 ,82 1 72 ,82 
angepasster re l .  Verg leichskaufpreis x Ge-
wicht 3 . 1 98,04 2.§8� ,Q8 -
[€/m2] 

4 .5 . 1 .4 Erläuterungen zu der Verg leichswertberechnung vg l .  Kapitel 4 .4 . 1 .4 .  
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Ausschluss von evtl. Vergleichskaufpreisen mit nicht ersichtlichen Besonderheiten: 
Aus der Summe aller angepassten und für diese Wertermittlung herangezogenen Vergleichswerte/­
preise wurde zunächst ein gewichteter Mittelwert gebildet. Auf diesen wurde zwecks Ausschluss von 
Kaufpreisen mit nicht ersichtlichen Besonderheiten 

±15,00% als Ausschlusskriterium gewählt; die Ausschlussgrenzen betragen demnach 2.878,83 €/m2 

- 3.894,88 €/m2 . 

2 angepasste Vergleichswertei-preise unter- bzw. überschreiten diese Ausschlussgrenzen und wer­
den deshalb aus der abschließenden gewichteten Mittelbildung ausgeschlossen. Diese sind in der 
Tabelle der Vergleichsobjekte mit ,, (A)" gekennzeichnet. 

Damit ergibt sich der relative Vergleichswert wie Îlgt: 

Summe der gewichteten angepassten Vergleichswertei-preise 27.378,49 €/m2 

(ohne Ausreißer) 
Summe der Gewichte (ohne Ausreißer) 8,00 
vorläufiger gemittelter relativer Vergleichswert = 3.422,31 €/m2 

rd. 3.422,00 €/m2 

4,5.1.5 Vergleichswert 

Ermittlung des Vergleichswerts Erläuterung 
vorläufiger gewichtet gemittelter relativer Vergleichswert 3.422,00 €/m2 

Zu-/Abschläge relativ 
vorläufiger bereinigter relativer Vergleichswert = 3.422,00 €/m2 

Wohnfläche X 48,77 m2 

Zwischenwert = 166.900,21 € 
Zu-/Abschläge absolut 0,00 € 
vorläufiger Vergleichswert = 166.900,21 € 
Marktübliche Zu- oder Abschläge (ge¸. § 7 Abs. 2 Im- 0,00 € E21 
moWertV 21 u.a.) 
marktangepasster vorläufiger Vergleichswert =165 900,21 € 
besondere objektspezifischen Grundstücksmerkmale - 8.912,00 € E22 
VergleichsweU = 157.988,21 € 

rd.158.000 É 

Der VergleichsweU wurde zum Wertermittlungsstichtag 19.02.2025 mit rd. 158 000,00 € ermittelt. 
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Erläuterung 
E22 Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale 

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale das gemeinscha�liche Eigentum betref­
fend 

besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale 

Unterhaltungsbesonderheiten 
• Werteinfluss Instandsetzungen, 
fehlende Fertigstellung, Bauordnungsrecht 
Summe 

-30.000,00 € 

anteilige Wertbeeinflus­
sung insg. 

-6.690,00 € 

-6.690,00 € 

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale das Sondereigentum betre�end 

besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale 
Bauschäden 
• Werteinfluss: Instandsetzungen 

Weitere Besonderheiten 

• Werteinfluss fehlende Fertigstellung 

• Werteinfluss Sondernutzungsrecht Stellplatz 
• Werteinfluss Abweichung der Anteiligen Wertig­

keit 

Summe 

-1.000,00 € 

-6.800,00 € 

5.000,00 € 
580,00 € 

Wertbeeinflussung insg. 
-2.222,00 € 

-2.222,00 € 

Erläuterungen: vgl. Vergleichswertverfahren Wohnungseigentum Nr. 1, S. 42 

4.5.2 Ertragswertermittlung des Wohnungseigentums Nr.2 

4.5.2.1 Das Ertragswertmodell der lmmobilienwertermittlungsverordnung, vgl. Kapitel 
4.4.2.1 

4.5.2.2 Erläuterung der in der EUragswertermittlung ve¹endeten Begri�lichkeiten, vgl. Ka­
pitel 4.4.2.2 
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4.5.2.3 EUragsweUberechnung des Wohnungseigentums Nr. 2 

Gebäudebezeich- Mieteinheit Fläche An- marktüblich erzielbare Netto-
nung zahl 

lfd. Nutzung/Lage (m2) (Stk.) (€/m2) 
Nr. bzw. 

(€/Stk.) 
Wohnungseigentum 2 1. Oberge- 48,77 11,00 

schoss 
Summe 48,77 

jährlicher Rohertrag (Summe der marktüblich erzielbaren jährlichen Net­
tokaltmieten) 
BewiUscha�ungskosten (nur Anteil des Vermieters) 
(17,90 % der marktüblich erzielbaren jährlichen Nettokaltmiete) 
jährlicher Reinertrag = 
Reinertragsanteil des Bodens (Verzinsungsbetrag nur des Bodenwertan­
teils, 
der den Erträgen zuzuordnen ist ; vgl. Bodenwertermittlung) 
2,74 % von 8.340,00 € (Liegenschabszinssatz x anteiliger Bodenwert (bei­
tragsfrei)) 
Reinertragsanteil der baulichen und sonstigen Anlagen = 
Kapitalisierungsfaktor (ge}. § 34 Abs. 2 lmmoWertV 21) 
bei LZ = 2, 7 4 % Liegenschabszinssatz 
und RND = 76 Jahren Restnutzungsdauer 
vorläufiger Ertragswert der baulichen und sonstigen Anlagen 
anteiliger Bodenwert (vgl. Bodenwertermittlung) 

vorläufiger Ertragswert des Wohnungseigentums 
Marktanpassung durch marktübliche Zu- oder Abschläge 
marktangepasster vorläufiger EUragswert des Wohnungseigentums 
besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale 
ErtragsweU des Wohnungseigentums Nr.2 

X 

= 
+ 
= 
= 
= 

kaltmiete 

monatlich jährlich 
(€) (€) 

536,47 6.437,64 

536,47 6.437,64 

6.437,64 € 

1.152,34 € 
5.285,30 € 

228,52 € 

5.056,78 € 

31,819 
160.901,68 € 

8.340,00 € 

169.241,68 € 
0,00 € 

169.241,68 € 
8.912,00 € 

160.329,00 € 
rd. 160.300,00 € 

4.5.2.4 Erläuterungen zu den Wertansätzen in der EUragsweUberechnung, vgl. Kapitel 
4.4.2.4 

Bewi Uscha�u ngskosten 
Die vom Vermieter zu tragenden Bewirtschaftungskostenanteile werden auf der Basis von Markt­
analysen vergleichbar genutzter Grundstücke (insgesamt als prozentualer Anteil am Rohertrag, oder 
auch auf €/m2 Wohn- oder Nutzfläche bezogen oder als Absolutbetrag je Nutzungseinheit bzw. Be­
wirtschabungskostenanteil) bestimmt. 

Die Ermittlung der Bewirtschabungskosten erfolgt nach Angaben im Grundstücksmarktbericht bzw. 
den Angaben in dem Modell der AGVGA.NRW zur Ableitung vom Liegenschabszinsätzen (LZ) 

Im vorliegenden Fall sind folgende Bewirtschabungskosten ermittelt worden: 
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Verwaltungskosten: 
o Für die Wohnung wird 351 €/Jahr angesetzt. 

1 nstandhaltunqskosten: 
Je Quadratmeter Wohn/ Nutzfläche werden 13,80 €/qm angesetzt. 
Es sind Instandhaltungskosten zu rd. 673 €/Jahr ermittelt worden. 

Betriebskosten: 
o Es wird davon ausgegangen, dass alle Betriebskosten umgelegt werden. 

Mietausfallwagnis: 
Das Mietausfallwagnis liegt bei etwa 2 Prozent des Rohertrags, 
das sind rd. 129 €/Jahr. 

Zusammenfassung der Bewirtschaaungskosten: 
BWK-Anteil Kostenanteil 

Verwaltungskosten 
Wohnung 

Instandhaltungskosten 
(13,80 €/qm) 

Mietausfallwagnis 

[% vom Rohertrag] 

2,00 

Kostenanteil 
insgesamt [€/Jahr] 

351 

673 

128,75 
Summe 1.152,75 

(17,91 % des Rohertrags, 
gew. 17,90 % 

4.5.3 VerkehrsweUableitung aus den Ve�ahrensergebnissen, vgl. Kapitel 4.4.3 

4.5.3.1 Bewertungstheoretische Vorbemerkungen, vgl. Kapitel 4.4.3.1 

4.5.3.2 Zur Aussageöhigkeit der Ve�ahrensergebnisse, vgl. Kapitel 4.4.3.2 

4.5.3.3 Zusammenstellung der Ve�ahrensergebnisse 

Der VergleichsweU wurde mit rd. 158.000,00 € und 

der EUragsweU mit rd. 160 300,00 € 

ermittelt. 

4.5.3.4 Gewichtung der Ve�ahrensergebnisse, vgl. Kapitel 4.4.3.4. 

Das gewogene Mittel aus den im Vorabschnitt zusammengestellten Verfahrensergebnissen be­
trägt: [158.000,00 € x 1,00 + 160.300,00 € x 1,00] + 2,00 = rd. 159 200,00 €. 
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4.6 Wertermittlung des Wohnungseigentums Nr. 3 

4.6.1 VergleichsweUermittlung der Wohnungseigentums Nr. 3 

4.6.1.1 Das Vergleichswertmodell der lmmobilienwertermittlungsverordnung, vgl. Kapitel 
4.4.1.1 

4.6.1.2 Erläuterung der in der Vergleichswertermittlung ve¹endeten Begri�lichkeiten, vgl. 
Kapitel 4.4.1.2 

4.6.1.3 Vergleichswertermittlung auf der Basis mehrerer Vergleiche 

Nachfolgend wird der Vergleichswert des Wohnungseigentums auf der Basis mehrerer, von der 
Sachverständigen aus dem örtlichen Grundstücksmarkt bestimmten Vergleiche (Vergleichskauf­
preis( e ), Richtwert(e), Eüahrungswert(e)) für Wohnungseigentum ermittelt. 
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1. Ausgangsdaten der Vergleichswertermittlung (Bereinigung um evtl. Stellplatzanteil) 

Berechnungsgrundlagen Bewertungsobjekt Vergleichskaufpreis( e )/Richtwert( e) 

(Kurzbezeichnungen) (BWO) 1 2 3 4 

Lage/ Quelle (Fußnotenbezeichnung) E1 E2 E3 E4 

Vergleichswert [€] 195.000,00 201.500,00 191.500,00 240.200,00 

Stellplatzanteile [€] etc. -17.500 -12.500 -12.500 -17.500 E11 
Wohnfläche [m2] 34,52 51,88 51,51 51,07 65,7 

rel. Vergleichswert [€/m2] 3.421,36 3.669,19 3.530,38 3.415,07 

Normierung des Ver-
gleichswerts (VGO ange- 3.450,21 3.698,01 3.533,81 3.418,50 
passt) [€/m2] E12 

Gebäudewertanteil des 

Vergleichsobjekts 3.275,67 3.523,47 3.359,27 3.243,96 

[€/m2] E13 

I I. Zeitliche Anpassung der Vergleichskaufpreise an den Wertermittlungsstichtag 19.02.2025 

Kaufdatum/Stichtag 19.02.2025 01.02.2021 01.02.2021 01.04.2021 01.04.2022 
zeitliche Anpassung E14 1,025 1,025 0,996 0,888 

Vergleichskaufpreis am Wertermittlungsstich- 3.357,57 3.611,56 3.345,84 2.880,64 tag [€/m2] 

I I I. Anpassungen wegen Abweichungen in den wertbeeinflussenden Zustandsmerkmalen 

Wohnfläche [m2] E15 34,52 51,88 51,51 51,07 65,7 

Anpassungsfaktor 0,967 0,968 0,969 0,950 

RND/GND [Jahre] E16 
77 / 80 77/80 77/80 77/80 77/80 

(Restwert) 
Anpassungsfaktor 1,00 1,00 1,00 1,00 

Vermietung E17 unvermietet unvermietet unvermietet unvermietet unvermietet 
Anpassungsfaktor 1,00 1,00 1,00 1,00 

Anzahl der Einheiten E18 5 9 14 9 14 
Anpassungsfaktor 1,020 1,030 1,020 1,030 
Ausstattungsstandard gut bis sehr gut gut bis sehr gut bis sehr gut bis sehr gut bis sehr 
E19 gut gut gut gut 
Anpassungsfaktor 1,00 1,00 1,00 1,00 

angepasster rel. Vergleichskaufpreis [€/m2] 3.311,70 3.600,87 3.306,96 2.818,71 

Hinzurechnen des angepassten Bodenwer- ( 1 74,5*1 ,025=) (1 74,5*1 ,025=) (1 74,5*0,995=) (1 74,5*0,888=) 

tanteils E20 178,86 178,86 173,80 154,96 
angepasster rel. Vergleichskaufpreis 3.490,56 3.779,73 3.480,76 2.973,66 
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1. Ausgangsdaten der Vergleichswertermittlung (Bereinigung um evtl. Stellplatzanteil) 

Berechnungsgrundlagen Bewertungsobjekt Vergleichskaufpreis( e )/Richtwert( e) 
(Kurzbezeichnungen) (BWO) 5 6 7 8 (A) 

Lage/ Quelle (Fußnotenbezeichnung) E5 E6 E7 E8 

Vergleichswert [€] 185.000,00 100.000,00 120.000,00 197.000,00 

Stellplatzanteile [€] etc. -23.828,00 -7.500,00 -5.700,00 -19.500,00 E11 
Wohnfläche [m2] 34,52 69,25 50 48 47,59 

rel. Vergleichswert [€/m2] 2.327,39 1.850,00 2.381,25 3.729,78 

Normierung des Ver-
gleichswerts (VGO ange- 2.248,27 1.764,56 2.289,66 3.758,78 
passt) [€/m2] E12 

Gebäudewertanteil des 

Vergleichsobjekts 2.073,73 1.590,02 2.115,12 3.584,25 

[€/m2] E13 

I I. Zeitliche Anpassung der Vergleichskaufpreise an den Wertermittlungsstichtag 19.02.2025 

Kaufdatum/Stichtag 19.02.2025 01.06.2023 01.12.2023 01.12.2023 01.03.2024 
zeitliche Anpassung E14 0,930 1,000 1,000 1,010 
Vergleichskaufpreis am Wertermittlungsstich- 1.928,57 1.590,02 2.115,12 3.620,09 tag [€/m2] 

I I I .  Anpassungen wegen Abweichungen in den wertbeeinflussenden Zustandsmerkmalen 

Wohnfläche [m2] 34,52 69,25 50 48 47,59 
Anpassungsfaktor E15 0,946 0,970 0,973 0,974 

RND/GND [Jahre] 
77 / 80 54/80 51/80 51/80 77/80 

(Restwert) 
Anpassungsfaktor E16 1,426 1,510 1,510 1 

Vermietung E17 unvermietet unvermietet vermietet unvermietet unvermietet 
Anpassungsfaktor 1 1,07 1 1 

Einheiten E18 5 15 7 7 14 

Anpassungsfaktor 1,040 1,010 1,010 1,030 

Ausstattungsstandard gut bis sehr gut mittel bis gut mittel mittel gut bis sehr 
E19 gut 
Anpassungsfaktor 1, 10 1, 12 1, 12 1,00 

angepasster rel. Vergleichskaufpreis [€/m2] 2.976,27 2.818,87 3.515,32 3.631,75 

Hinzurechnen des angepassten Bodenwer- (1 74,5*0,929=) (1 74,5*0,995=) (1 74,5*0,995=) (1 74,5*1 ,005=) 

tanteils E 20 
162,29 174,50 174,50 176,25 

angepasster rel. Vergleichskaufpreis x Ge-
wicht 3.138,56 2.993,37 3.689,82 J.ßQ7,99 
[€/m2] 
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1. Ausgangsdaten der Vergleichswertermittlung (Bereinigung um evtl. Stellplatzanteil) 

Berechnungsgrund lagen Bewertungsobjekt Verg leichskaufpreis( e )/Richtwert( e) 
(Kurzbezeichnungen) (BWO) 9 1 0  (A) 

Lage / Quel le (Fußnotenbezeichnung) E9 E 1 0 

Vergleichswert [€] 1 1 5 .000,00 90.000,00 
Stel lp latzantei le [€] etc. -8.900,00 -7.600,00 E 1 1 
Wohnfläche [m2] 34,52 52 52 

rel .  Vergle ichswert [€/m2] 2 .040,38 1 .584 ,62 

Normierung des Ver-
g leichswerts (VGO ange- 1 .954 ,76 1 .498,99 
passt) [€/m2] E 1 2  

Gebäudewertantei l  des 

Vergleichsobjekts 1 .780 ,22 1 .324,45 

[€/m2] E 1 3 

I I . Zeitliche Anpassung der Vergleichskaufpreise an den Wertermittlungsstichtag 19.02.2025 

Kaufdatum/Stichtag 1 9 .02.2025 0 1 .08 .2024 0 1 .08 .2024 
zeitl iche Anpassung E 1 4  1 ,0 1 0 1 ,0 1 0 
Verg leichskaufpreis am Wertermitt lungsstich- 1 .798,02 1 .337 ,70 tag [€/m2] 

I I I. Anpassungen wegen Abweichungen in den wertbeeinflussenden Zustandsmerkmalen 

Wohnfläche [m2] 34 ,52 52 52 
Anpassungsfaktor E 1 5 0 ,967 0 ,967 

RND/GND [Jahre] 

77 / 80 5 1 /80 5 1 /80 
(Restwert) E 1 6  

Anpassungsfaktor 1 ,5 1 0 1 ,5 1 0 

Verm ietung E 1 7  unvermietet unvermietet vermietet 
Anpassungsfaktor 1 1 ,07 

E inheiten E 1 8  5 5 5 
Anpassungsfaktor 1 1 
Ausstattungsstandard gut bis sehr gut mittel mittel E 1 9 
Anpassungsfaktor 1 ,  1 2  1 ,  1 2  

angepasster rel .  Vergleichskaufpreis [€/m2] 2 .940 ,47 2 .340,79 

H inzu rechnen des angepassten Bodenwer- ( 1 74,5*1 ,007=) ( 1 74,5*1 ,007=) 
tantei ls E20 1 76,25 1 76,25 
angepasster re l .  Verg leichskaufpreis x Ge-
wicht 3 . 1 1 6 ,72 2.a� 7,Q4 -
[€/m2] 

4 .6 . 1 .4 Erläuterungen zu der Verg leichswertberechnung vg l .  Kapitel 4 .4 . 1 .4 .  
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Ausschluss von evtl. Vergleichskaufpreisen mit nicht ersichtlichen Besonderheiten: 
Aus der Summe aller angepassten und für diese Wertermittlung herangezogenen Vergleichswerte/­
preise wurde zunächst ein gewichteter Mittelwert gebildet. Auf diesen wurde zwecks Ausschluss von 
Kaufpreisen mit nicht ersichtlichen Besonderheiten 

±15,00% als Ausschlusskriterium gewählt; die Ausschlussgrenzen betragen demnach 2.803,98 €/m2 

- 3. 793,64 €/m2 . 

2 angepasste Vergleichswerte/-preise unter- bzw. überschreiten diese Ausschlussgrenzen und wer­
den deshalb aus der abschließenden gewichteten Mittelbildung ausgeschlossen. Diese sind in der 
Tabelle der Vergleichsobjekte mit ,, (A)" gekennzeichnet. 

Damit ergibt sich der relative Vergleichswert wie Îlgt: 

Summe der gewichteten angepassten Vergleichswerte/-preise 26.663, 17 €/m2 

(ohne Ausreißer) 
Summe der Gewichte (ohne Ausreißer) 8,00 
vorläufiger gemittelter relativer Vergleichswert 3.332,90 €/m2 

rd. 3.333,00 €/m2 

4.6.1.5 Vergleichswert 

Ermittlung des Vergleichswerts Erläuterung 
vorläufiger gewichtet gemittelter relativer Vergleichswert 3.333,00 €/m2 

Zu-/Abschläge relativ 
vorläufiger bereinigter relativer Vergleichswert = 3.333,00 €/m2 

Wohnfläche X 34,52 m2 

Zwischenwert = 115.055, 16 € 
Zu-/Abschläge absolut 0,00 € 
vorläufiger Vergleichswert = 115.055,16 € 
Marktübliche Zu- oder Abschläge (ge¸. § 7 Abs. 2 Im- 0,00 € E21 
moWertV 21 u.a.) 
marktangepasster vorläufiger Vergleichswert = 115.055,16 € 
besondere objektspezifischen Grundstücksmerkmale - 669.00€ E22 
VergleichsweU = 114.386, 16 € 

rd.114.400100 f 

Der VergleichsweU wurde zum Wertermittlungsstichtag 19.02.2025 mit rd. 114 400,00 € ermittelt. 
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E22 Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale 

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale das gemeinscha�liche Eigentum betref­
fend 

besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale 

Unterhaltungsbesonderheiten 
• Werteinfluss Instandsetzungen, 
fehlende Fertigstellung, Bauordnungsrecht 
Summe 

-30.000,00 € 

anteilige Wertbeeinflus­
sung insg. 

-4.830,00 € 

-4.830,00 € 

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale das Sondereigentum betre�end 

besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale 

Weitere Besonderheiten 

• Werteinfluss fehlende Fertigstellung 

• Werteinfluss Sondernutzungsrecht Stellplatz 
• Werteinfluss Abweichung der Anteiligen Wertig­

keit 

Summe 

-1.200,00 € 

5.000,00 € 
361,00 € 

Wertbeeinflussung insg. 
4.161,00 € 

4.161,00 € 
Erläuterungen: vgl. Vergleichswertverfahren Wohnungseigentum Nr. 1, S.42 

4.6.2. Ertragswertermittlung des Wohnungseigentums Nr.3 

4.6.2.1 Das Ertragswertmodell der lmmobilienwertermittlungsverordnung, vgl. Kapitel 
4.4.2.1 

4.6.2.2 Erläuterung der in der EUragswertermittlung ve¹endeten Begri�lichkeiten, vgl. Ka­
pitel 4.4.2.2 
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4.6.2.3 EUragswertberechnung des Wohnungseigentums Nr. 3 

Gebäudebezeich- Mieteinheit Fläche An- marktüblich erzielbare Nettokalt-
nung zahl 

lfd. Nutzung/Lage (m2) (Stk.) (€/m2) 
Nr. bzw. 

(€/Stk.) 
Wohnungseigentum 3 1. Oberge- 34,52 11,50 

schoss 
Summe 34,52 -

jährlicher Rohertrag (Summe der marktüblich erzielbaren jährlichen Net­
tokaltmieten) 
BewiUscha�ungskosten (nur Anteil des Vermieters) 
(19,40 % der marktüblich erzielbaren jährlichen Nettokaltmiete) 
jährlicher Reinertrag 
Reinertragsanteil des Bodens (Verzinsungsbetrag nur des Bodenwertan­
teils, 
der den Erträgen zuzuordnen ist ; vgl. Bodenwertermittlung) 
2,98 % von 6.020,00 € (Liegenschabszinssatz x anteiliger Bodenwert (bei­
tragsfrei)) 
Reinertragsanteil der baulichen und sonstigen Anlagen 
Kapitalisierungsfaktor (ge}. § 34 Abs. 2 lmmoWertV 21) 
bei LZ = 2,98 % Liegenschabszinssatz 
und RND = 76 Jahren Restnutzungsdauer 
vorläufiger Ertragswert der baulichen und sonstigen Anlagen 
anteiliger Bodenwert (vgl. Bodenwertermittlung) 

vorläufiger Ertragswert des Wohnungseigentums 
Marktanpassung durch marktübliche Zu- oder Abschläge 
marktangepasster vorläufiger EUragswert des Wohnungseigentums 
besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale 
ErtragsweU des Wohnungseigentums Nr.3 

miete 

monatlich jährlich 
(€) (€) 

396,98 4.763,76 

396,98 4.763,76 

4.763,76 € 

924,17 € 
= 3.839,59 € 

179,40 € 

= 3.660,19 € 

X 29,955 
= 109.640,99 € 
+ 6.020,00 € 
= 115.660,99 € 

0,00 € 
= 115.660,99 € 

669,00 € 
= 114.991,99 € 
rd. 115.000,00 € 

4.6.2.4 Erläuterungen zu den Wertansätzen in der EUragsweUberechnung, vgl. Kapitel 
4.4.2.4 

Bewi Uscha�u ngskosten 
Die vom Vermieter zu tragenden Bewirtschaftungskostenanteile werden auf der Basis von Markt­
analysen vergleichbar genutzter Grundstücke (insgesamt als prozentualer Anteil am Rohertrag, oder 
auch auf €/m2 Wohn- oder Nutzfläche bezogen oder als Absolutbetrag je Nutzungseinheit bzw. Be­
wirtschabungskostenanteil) bestimmt. 

Die Ermittlung der Bewirtschabungskosten erfolgt nach Angaben im Grundstücksmarktbericht bzw. 
den Angaben in dem Modell der AGVGA.NRW zur Ableitung vom Liegenschabszinsätzen (LZ) 

Im vorliegenden Fall sind folgende Bewirtschabungskosten ermittelt worden: 

Verwaltungskosten: 
o Für die Wohnung wird 351 €/Jahr angesetzt. 
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1 nstandhaltungskosten: 
Je Quadratmeter Wohn/ Nutzfläche werden 13,80 €/qm angesetzt. 
Es sind Instandhaltungskosten zu rd. 476 €/Jahr ermittelt worden. 

Betriebskosten: 
o Es wird davon ausgegangen, dass alle Betriebskosten umgelegt werden. 

Mietausfallwagnis: 
Das Mietausfallwagnis liegt bei etwa 2 Prozent des Rohertrags, 
das sind rd. 95 €/Jahr. 

Zusammenfassung der Bewirtschaaungskosten: 
BWK-Anteil Kostenanteil 

Verwaltungskosten 
Wohnung 

Instandhaltungskosten 
(13,80 €/qm) 

Mietausfallwagnis 

[% vom Rohertrag] 

2,00 

Kostenanteil 
insgesamt [€/Jahr] 

351 

476 

95 
Summe 922 

(19,35% des Rohertrags, 
gew. 19,40 % 

4.6.3 VerkehrsweUableitung aus den Ve�ahrensergebnissen, vgl. Kapitel 4.4.3 

4.6.3.1 Bewertungstheoretische Vorbemerkungen, vgl. Kapitel 4.4.3.1 

4.6.3.2 Zur Aussageġhigkeit der Verfahrensergebnisse, vgl. Kapitel 4.4.3.2 

4.6.3.3 Zusammenstellung der Ve�ahrensergebnisse 

Der VergleichsweU wurde mit rd. 114.400,00 € und 

der EUragsweU mit rd. 115.000,00 € 

ermittelt. 

4.6.3.4 Gewichtung der Ve�ahrensergebnisse, vgl. Kapitel 4.4.3.4. 

Das gewogene Mittel aus den im Vorabschnitt zusammengestellten Verfahrensergebnissen be­
trägt: [114 400,00 € x 1,00 + 115 000,00 € x 1,000] + 2,00 = rd. 114.700,00 €. 
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4.7. Wertermittlung des Wohnungseigentums Nr. 4 

4.7.1 VergleichsweUermittlung der Wohnungseigentums Nr. 4 

4.7.1.1 Das Vergleichswertmodell der lmmobilienwertermittlungsverordnung, vgl. Kapitel 
4.4.1.1 

4. 7 .1.2 Erläuterung der in der Vergleichswertermittlung ve¹endeten Begri�lichkeiten, vgl. 
Kapitel 4.4.1.2 

4. 7 .1.3 Vergleichswertermittlung auf der Basis mehrerer Vergleiche 

Nachfolgend wird der Vergleichswert des Wohnungseigentums auf der Basis mehrerer, von der 
Sachverständigen aus dem örtlichen Grundstücksmarkt bestimmten Vergleiche (Vergleichskauf­
preis( e ), Richtwert(e), Eüahrungswert(e)) für Wohnungseigentum ermittelt. 
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1. Ausgangsdaten der Vergleichswertermittlung (Bereinigung um evtl. Stellplatzanteil) 

Berechnungsgrundlagen Bewertungsobjekt Vergleichskaufpreis( e )/Richtwert( e) 

(Kurzbezeichnungen) (BWO) 1 2 3 4 

Lage/ Quelle (Fußnotenbezeichnung) E1 E2 E3 E4 

Vergleichswert [€] 195.000,00 201.500,00 191.500,00 240.200,00 

Stellplatzanteile [€] etc. -17.500 -12.500 -12.500 -17.500 E11 
Wohnfläche [m2] 47,97 51,88 51,51 51,07 65,7 

rel. Vergleichswert [€/m2] 3.421,36 3.669, 19 3.530,38 3.415,07 

Normierung des Ver-
gleichswerts (VGO ange- 3.441,84 3.689,64 3.525,44 3.410, 13 
passt) [€/m2] E12 

Gebäudewertanteil des 

Vergleichsobjekts 3.275,67 3.523,47 3.359,27 3.243,96 

[€/m2] E13 

I I. Zeitliche Anpassung der Vergleichskaufpreise an den Wertermittlungsstichtag 19.02.2025 

Kaufdatum/Stichtag 19.02.2025 01.02.2021 01.02.2021 01.04.2021 01.04.2022 
zeitliche Anpassung E14 1,025 1,025 1,000 0,888 

Vergleichskaufpreis am Wertermittlungsstich- 3.357,57 3.611,56 3.359,27 2.880,64 tag [€/m2] 

I I I. Anpassungen wegen Abweichungen in den we|beeinflussenden Zustandsmerkmalen 

Wohnfläche [m2] E15 47,97 51,88 51,51 51,07 65,7 

Anpassungsfaktor 0,994 0,995 0,995 0,976 

RND/GND [Jahre] E16 
77 / 80 77/80 77/80 77/80 77/80 

(Restwert) 
Anpassungsfaktor 1,00 1,00 1,00 1,00 

Vermietung E17 unvermietet unvermietet unvermietet unvermietet unvermietet 
Anpassungsfaktor 1,00 1,00 1,00 1,00 

Anzahl der Einheiten E18 5 9 14 9 14 
Anpassungsfaktor 1,020 1,030 1,020 1,030 
Ausstattungsstandard gut bis sehr gut gut bis sehr gut bis sehr gut bis sehr gut bis sehr 
E19 gut gut gut gut 
Anpassungsfaktor 1,00 1,00 1,00 1,00 

angepasster rel. Vergleichskaufpreis [€/m2] 3.404, 17 3.701,31 3.409,33 2.895,85 

Hinzurechnen des angepassten Bodenwer- (1 66, 1 6*1 ,025=) ( 1 66, 1 6*1 ,025=) (1 66, 1 6*0,995=) (1 66, 1 6*0,888=) 

tanteils E20 170,31 170,31 166, 16 147,55 
angepasster rel. Vergleichskaufpreis 3.574,48 3.871,62 3.575,49 3.043,40 
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1. Ausgangsdaten der Vergleichswertermittlung (Bereinigung um evtl. Stellplatzanteil) 

Berechnungsgrund lagen Bewertungsobjekt Verg leichskaufpreis( e )/Richtwert( e) 
(Kurzbezeichnungen) (BWO) 5 6 7 8 (A) 

Lage / Quel le (Fußnotenbezeichnung) E5 E6 E7 E8 

Vergleichswert [€] 1 85 .000,00 1 00 .000 ,00 1 20 .000,00 1 97 .000,00 
Stel lp latzantei le [€] etc. -23 .828,00 -7.500,00 -5.700 ,00 - 1 9 .500,00 E 1 1 
Wohnfläche [m2] 47,97 69,25 50 48 47,59 

rel .  Vergle ichswert [€/m2] 2 .327,39 1 .850 ,00 2 .38 1 ,25 3 .729,78 

Normierung des Ver-
g leichswerts (VGO ange- 2 .239,90 1 .756, 1 9  2 .28 1 ,28 3 .750,4 1 
passt) [€/m2] E 1 2  

Gebäudewertantei l  des 

Vergleichsobjekts 2 .073,73 1 .590 ,02 2 . 1 1 5 , 1 2  3 .584,25 

[€/m2] E 1 3 

I I . Zeitliche Anpassung der Vergleichskaufpreise an den Wertermittlungsstichtag 19.02.2025 

Kaufdatum/Stichtag 1 9 .02.2025 0 1 . 06 .2023 0 1 . 1 2 .2023 0 1 . 1 2 .2023 0 1 .03 .2024 
zeitl iche Anpassung E 1 4  0 ,930 1 ,000 1 ,000 1 ,0 1 0 
Verg leichskaufpreis am Wertermittlungsstich- 1 .928,57 1 .590 ,02 2 . 1 1 5 , 1 2  3 .620,09 tag [€/m2] 

I I I. Anpassungen wegen Abweichungen in den wertbeeinflussenden Zustandsmerkmalen 

Wohnfläche [m2] 47,97 69,25 50 48 47,59 
Anpassungsfaktor E 1 5 0 ,972 0 ,997 1 ,000 1 ,001 

RND/GND [Jahre] 
77 / 80 54/80 5 1 /80 5 1 /80 77/80 

(Restwert) 
Anpassungsfaktor E 1 6 1 ,426 1 ,5 1 0 1 ,5 1 0 1 

Verm ietung E 1 7  unvermietet unvermietet vermietet unvermietet unvermietet 
Anpassungsfaktor 1 1 ,07 1 1 

E inheiten E 1 8  5 1 5  7 7 1 4  
Anpassungsfaktor 1 ,040 1 ,0 1 0 1 ,0 1 0 1 ,030 
Ausstattungsstandard gut bis sehr gut mittel bis gut mittel m ittel gut bis sehr 
E 1 9 gut 
Anpassungsfaktor 1 ,  1 0  1 ,  1 2  1 ,  1 2  1 ,00 

angepasster rel .  Vergleichskaufpreis [€/m2] 3 .058,07 2 .897,33 3 .6 1 2 ,86 3 .732,42 

H inzu rechnen des angepassten Bodenwer- (1 66, 1 6*0,929=) ( 1 66, 1 6*0 ,995=) (1 66, 1 6*0,995=) (1 66, 1 6*1 ,005=) 

tantei ls E 20 
1 54 ,53 1 66, 1 6  1 66, 1 6  1 67 ,82 

angepasster re l .  Verg leichskaufpreis x Ge-
wicht 3 .21 2 ,60 3 .063,49 3 .779,02 a.9QQ,�a 
[€/m2] 
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1. Ausgangsdaten der Vergleichswertermittlung (Bereinigung um evtl. Stellplatzanteil) 

Berechnungsgrund lagen Bewertungsobjekt Vergleichskaufpreis( e )/Richtwert( e) 
(Kurzbezeichnungen) (BWO) 9 1 0  (A) 

Lage / Quel le (Fußnotenbezeichnung) E9 E 1 0 

Verg leichswert [€] 1 1 5 .000,00 90.000,00 
Stel lp latzantei le [€] etc. -8.900,00 -7.600,00 E 1 1 
Wohnfläche [m2] 47,97 52 52 

rel .  Vergle ichswert [€/m2] 2 .040,38 1 .584 ,62 

Normierung des Ver-
g leichswerts (VGO ange- 1 .946,39 1 .490 ,62 
passt) [€/m2] E 1 2  

Gebäudewertantei l  des 

Verg leichsobjekts 1 .780 ,22 1 .324,45 

[€/m2] E 1 3 

I I . Zeitliche Anpassung der Vergleichskaufpreise an den Wertermittlungsstichtag 19.02.2025 

Kaufdatum/Stichtag 1 9 .02.2025 0 1 .08 .2024 0 1 .08 .2024 
zeitl iche Anpassung E 1 4  1 ,0 1 0 1 ,0 1 0 
Verg leichskaufpreis am Wertermitt lungsstich- 1 .798,02 1 .337 ,70 tag [€/m2] 

I I I. Anpassungen wegen Abweichungen in den wertbeeinflussenden Zustandsmerkmalen 

Wohnfläche [m2] 47,97 52 52 
Anpassungsfaktor E 1 5 0 ,994 0 ,994 

RND/GND [Jahre] 

77 / 80 5 1 /80 5 1 /80 
(Restwert) E 1 6  

Anpassungsfaktor 1 ,5 1 0 1 ,5 1 0 

Verm ietung E 1 7  unvermietet unvermietet vermietet 
Anpassungsfaktor 1 1 ,07 

E inheiten E 1 8  5 5 5 
Anpassungsfaktor 1 1 
Ausstattungsstandard gut bis sehr gut mittel mittel E 1 9 
Anpassungsfaktor 1 ,  1 2  1 ,  1 2  

angepasster rel .  Vergleichskaufpreis [€/m2] 3 .022,57 2 .406, 1 5  

H inzu rechnen des angepassten Bodenwer- ( 1 66, 1 6*1 ,007=) ( 1 66, 1 6*1 ,007=) 
tantei ls E20 

1 67 ,82 1 67 ,82 
angepasster re l .  Verg leichskaufpreis x Ge-
wicht 3 . 1 90,39 2.a7d,97 -

[€/m2] 

4 .7 . 1 .4 Erläuterungen zu der Verg leichswertberechnung vg l .  Kapitel 4 .4 . 1 .4 .  
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Ausschluss von evtl. Vergleichskaufpreisen mit nicht ersichtlichen Besonderheiten: 
Aus der Summe aller angepassten und für diese Wertermittlung herangezogenen Vergleichswerte/­
preise wurde zunächst ein gewichteter Mittelwert gebildet. Auf diesen wurde zwecks Ausschluss von 
Kaufpreisen mit nicht ersichtlichen Besonderheiten 

±15,00% als Ausschlusskriterium gewählt; die Ausschlussgrenzen betragen demnach 2.871, 70 €/m2 

- 3.885,24 €/m2 . 

2 angepasste Vergleichswertei-preise unter- bzw. überschreiten diese Ausschlussgrenzen und wer­
den deshalb aus der abschließenden gewichteten Mittelbildung ausgeschlossen. Diese sind in der 
Tabelle der Vergleichsobjekte mit ,,(A)" gekennzeichnet. 

Damit ergibt sich der relative Vergleichswert wie Îlgt: 

Summe der gewichteten angepassten Vergleichswertei-preise 27.310,50 €/m2 

(ohne Ausreißer) 
Summe der Gewichte (ohne Ausreißer) 
vorläufiger gemittelter relativer Vergleichswert 

4. 7 .1.5. Vergleichswert 

Ermittlung des Vergleichswerts 
vorläufiger gewichtet gemittelter relativer Vergleichswert 
Zu-/Abschläge relativ 
vorläufiger bereinigter relativer Vergleichswert 
Wohnfläche 
Zwischenwert 
Zu-/Abschläge absolut 
vorläufiger Vergleichswert 
Marktübliche Zu- oder Abschläge (ge¸. § 7 Abs. 2 Im-
moWertV 21 u.a.) 
marktangepasster vorläufiger Vergleichswert 
besondere objektspezifischen Grundstücksmerkmale 
VergleichsweU 

8,00 
= 3.413,81 €/m2 

rd. 

3.414,00 €/m2 

= 3.414,00 €/m2 

X 47,97 m2 

= 163.769,58 € 
0,00 € 

= 163.769,58 € 
0,00 € 

= 163.769,58 € 
- -12.239 € 
= 151.530,58 € 

rd. 151 500 f 

3.414,00 €/m2 

Erläuterung 

E22 

Der VergleichsweU wurde zum Wertermittlungsstichtag 19.02.2025 mit rd. 151.500,00 € ermittelt. 
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E22 Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale 

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale das gemeinscha�liche Eigentum betref­
fend 

besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale 

Unterhaltungsbesonderheiten 
• Werteinfluss Instandsetzungen, 
fehlende Fertigstellung, Bauordnungsrecht 
Summe 

-30.000,00 € 

anteilige Wertbeeinflus­
sung insg. 

-6.390,00 € 

-6.390,00 € 

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale das Sondereigentum betre�end 

besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale Wertbeeinflussung insg. 
-5.849,00 € 

Weitere Besonderheiten 

• Werteinfluss fehlende Fertigstellung -7.000,00 € 

• Werteinfluss Abweichung der Anteiligen Wertig- 1.151,00 € 
keit 

Summe -5.849,00 € 
Erläuterungen: vgl. Vergleichswertverfahren Wohnungseigentum Nr. 1, S. 42 

4.7.2 ErtragsweUermittlung des Wohnungseigentums Nr. 4 

4. 7 .2.1 Das Ertragswertmodell der lmmobilienwertermittlungsverordnung, vgl. Kapitel 
4.4.2.1 

4.7.2.2 Erläuterung der in der Ertragswertermittlung verwendeten Begri�lichkeiten, vgl. Ka­
pitel 4.4.2.2 

4.7.2.3 EUragsweUberechnung des Wohnungseigentums Nr. 4 

Gebäudebezeich- Mieteinheit Fläche An- marktüblich erzielbare Nettokalt-
nung zahl miete 

lfd. Nutzung/Lage (m2) (Stk.) (€/m2) monatlich 
Nr. bzw. 

(€/Stk.) 
Wohnungseigentum 4 Dachgeschoss 47,97 11,00 
Summe 47,97 
jährlicher RoheUrag (Summe der marktüblich erzielbaren jährlichen Netto­
kaltmieten) 
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(€) 

527,67 
527,67 

jährlich 
(€) 

6.332,04 
6.332,04 

6.332,04 € 
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BewiUscha�ungskosten (nur Anteil des Vermieters) 
(18,00 % der marktüblich erzielbaren jährlichen Nettokaltmiete) 
jährlicher Reinertrag 
Reinertragsanteil des Bodens (Verzinsungsbetrag nur des Bodenwertan­
teils, 
der den Erträgen zuzuordnen ist; vgl. Bodenwertermittlung) 
2,74 % von 7.970,00 € (Liegenschaaszinssatz x anteiliger Bodenwert (bei­
tragsfrei)) 
Reinertragsanteil der baulichen und sonstigen Anlagen 
Kapitalisierungsfaktor (ge¸. § 34 Abs. 2 lmmoWertV 21) 
bei LZ = 2, 7 4 % Liegenschaaszinssatz 
und RND = 76 Jahren Restnutzungsdauer 
vorläufiger Ertragswert der baulichen und sonstigen Anlagen 
anteiliger Bodenwert (vgl. Bodenwertermittlung) 
vorläufiger Ertragswert des Wohnungseigentums 
Marktanpassung durch marktübliche Zu- oder Abschläge 
marktangepasster vorläufiger EUragswert des Wohnungseigentums 
besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale 
ErtragsweU des Wohnungseigentums Nr.4 

1.139,77 € 
= 5.192,27 € 

218,38 € 

= 4.973,89 € 

X 31,819 
= 158.264,21 € 
+ 7.970,00 € 
= 166.234,21 € 

0,00 € 
= 166.234,21 € 

12.239,00 € 
= 153.995,00 € 
rd. 154.000,00 € 

4.7.2.4 Erläuterungen zu den Wertansätzen in der EUragsweUberechnung, vgl. Kapitel 
4.4.2.4 

Bewi Uscha�u ngskosten 
Die vom Vermieter zu tragenden Bewirtschaftungskostenanteile werden auf der Basis von Markt­
analysen vergleichbar genutzter Grundstücke (insgesamt als prozentualer Anteil am Rohertrag, oder 
auch auf €/m2 Wohn- oder Nutzfläche bezogen oder als Absolutbetrag je Nutzungseinheit bzw. Be­
wirtschaaungskostenanteil) bestimmt. 

Die Ermittlung der Bewirtschaaungskosten erfolgt nach Angaben im Grundstücksmarktbericht bzw. 
den Angaben in dem Modell der AGVGA.NRW zur Ableitung vom Liegenschaaszinsätzen (LZ) 

Im vorliegenden Fall sind folgende Bewirtschaaungskosten ermittelt worden: 

Verwaltungskosten: 
o Für die Wohnung wird 351 €/Jahr angesetzt. 

1 nstandhaltungskosten: 
Je Quadratmeter Wohn/ Nutzfläche werden 13,80 €/qm angesetzt. 
Es sind Instandhaltungskosten zu rd. 662 €/Jahr ermittelt worden. 

Betriebskosten: 
o Es wird davon ausgegangen, dass alle Betriebskosten umgelegt werden. 

Mietausfallwagnis: 
Das Mietausfallwagnis liegt bei etwa 2 Prozent des Rohertrags, 
das sind rd. 127 €/Jahr. 

Zusammenfassung der Bewirtschaaungskosten: 
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BWK-Anteil 

Verwaltungskosten 
Wohnung 

Instandhaltungskosten 
(13,80 €/qm) 

Mietausfallwagnis 

Kostenanteil 
[% vom Rohertrag] 

2,00 

Kostenanteil 
insgesamt [€/Jahr] 

351 

662 

127 
Summe 1.140 

(17,99% des Rohertrags, 
gew. 18.00 % 

4.7.3 VerkehrsweUableitung aus den Ve�ahrensergebnissen, vgl. Kapitel 4.4.3 

4.7.3.1 Bewertungstheoretische Vorbemerkungen, vgl. Kapitel 4.4.3.1 

4.7.3.2 Zur Aussagefähigkeit der Verfahrensergebnisse, vgl. Kapitel 4.4.3.2 

4.7.3.3 Zusammenstellung der Ve�ahrensergebnisse 

Der VergleichsweU wurde mit rd. 151.500,00 € und 

der EUragsweU mit rd. 154.000,00 € 

ermittelt. 

4.7.3.4 Gewichtung der Ve�ahrensergebnisse, vgl. Kapitel 4.4.3.4. 

Das gewogene Mittel aus den im Vorabschnitt zusammengestellten Verfahrensergebnissen be­
trägt: [151 500,00 € x 1,00 + 154.000,00 € x 1,000] + 2,00 = rd. 152 800,00 €. 

4.8 Wertermittlung des Wohnungseigentums Nr. 5 

4.8.1 VergleichsweUermittlung der Wohnungseigentums Nr. 5 

4.8.1.1 Das Vergleichswertmodell der lmmobilienwertermittlungsverordnung, vgl. Kapitel 
4.4.1.1 

4.8.1.2 Erläuterung der in der Vergleichswertermittlung ve¹endeten Begri�lichkeiten, vgl. 
Kapitel 4.4.1.2 

4.8.1.3 Vergleichswertermittlung auf der Basis mehrerer Vergleiche 

Nachfolgend wird der Vergleichswert des Wohnungseigentums auf der Basis mehrerer, von der 
Sachverständigen aus dem örtlichen Grundstücksmarkt bestimmten Vergleiche Vergleichskauf­
preis( e ), Richtwert(e), Erfahrungswert(e)) für Wohnungseigentum ermittelt. 
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1. Ausgangsdaten der Vergleichswertermittlung (Bereinigung um evtl. Stellplatzanteil) 

Berechnungsgrundlagen Bewertungsobjekt Vergleichskaufpreis( e )/Richtwert( e) 

(Kurzbezeichnungen) (BWO) 1 2 3 4 

Lage/ Quelle (Fußnotenbezeichnung) E1 E2 E3 E4 

Vergleichswert [€] 195.000,00 201.500,00 191.500,00 240.200,00 

Stellplatzanteile [€] etc. -17.500 -12.500 -12.500 -17.500 E11 
Wohnfläche [m2] 29,3 51,88 51,51 51,07 65,7 

rel. Vergleichswert [€/m2] 3.421,36 3.669,19 3.530,38 3.415,07 

Normierung des Ver-
gleichswerts (VGO ange- 3.449,37 3.697,17 3.417,66 2.247,43 
passt) [€/m2] E12 

Gebäudewertanteil des 

Vergleichsobjekts 3.275,67 3.523,47 3.359,27 3.243,96 

[€/m2] E13 

I I. Zeitliche Anpassung der Vergleichskaufpreise an den Wertermittlungsstichtag 19.02.2025 

Kaufdatum/Stichtag 19.02.2025 01.02.2021 01.02.2021 01.04.2021 01.04.2022 
zeitliche Anpassung E14 1,025 1,025 0,996 0,888 

Vergleichskaufpreis am Wertermittlungsstich- 3.357,57 3.611,56 3.345,84 2.880,64 tag [€/m2] 

I I I. Anpassungen wegen Abweichungen in den wertbeeinflussenden Zustandsmerkmalen 

Wohnfläche [m2] E15 29,3 51,88 51,51 51,07 65,7 

Anpassungsfaktor 0,954 0,954 0,955 0,937 

RND/GND [Jahre] E16 
77 / 80 77/80 77/80 77/80 77/80 

(Restwert) 
Anpassungsfaktor 1,00 1,00 1,00 1,00 

Vermietung E17 unvermietet unvermietet unvermietet unvermietet unvermietet 
Anpassungsfaktor 1,00 1,00 1,00 1,00 

Anzahl der Einheiten E18 5 9 14 9 14 
Anpassungsfaktor 1,020 1,030 1,020 1,030 
Ausstattungsstandard gut bis sehr gut gut bis sehr gut bis sehr gut bis sehr gut bis sehr 
E19 gut gut gut gut 
Anpassungsfaktor 1,00 1,00 1,00 1,00 

angepasster rel. Vergleichskaufpreis [€/m2] 3.267, 18 3.548,79 3.259, 18 2.780,13 

Hinzurechnen des angepassten Bodenwer- ( 1 73,7*1 ,025=) ( 1 73,7*1 ,025=) ( 1 73,7*0,995=) ( 1 73,7*0,888=) 
tanteils E20 178,04 178,04 173,01 154,25 
angepasster rel. Vergleichskaufpreis 3.445,22 3.726,83 3.432, 18 2.934,38 
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1. Ausgangsdaten der Vergleichswertermittlung (Bereinigung um evtl. Stellplatzanteil) 

Berechnungsgrundlagen Bewertungsobjekt Vergleichskaufpreis( e )/Richtwert( e) 
(Kurzbezeichnungen) (BWO) 5 6 7 8 (A) 

Lage/ Quelle (Fußnotenbezeichnung) E5 E6 E7 E8 

Vergleichswert [€] 185.000,00 100.000,00 120.000,00 197.000,00 

Stellplatzanteile [€] etc. -23.828,00 -7.500,00 -5.700,00 -19.500,00 E11 
Wohnfläche [m2] 29,3 69,25 50 48 47,59 

rel. Vergleichswert [€/m2] 2.327,39 1.850,00 2.381,25 3.729,78 

Normierung des Ver-
gleichswerts (VGO ange- 2.247,43 1.763,72 2.288,82 3.757,95 
passt) [€/m2] E12 

Gebäudewertanteil des 

Vergleichsobjekts 2.073,73 1.590,02 2.115,12 3.584,25 

[€/m2] E13 

I I. Zeitliche Anpassung der Vergleichskaufpreise an den Wertermittlungsstichtag 19.02.2025 

Kaufdatum/Stichtag 19.02.2025 01.06.2023 01.12.2023 01.12.2023 01.03.2024 
zeitliche Anpassung E14 0,929 0,995 0,995 1,005 
Vergleichskaufpreis am Wertermittlungsstich- 1.926,50 1.582,07 2.104,55 3.602,17 tag [€/m2] 

I I I .  Anpassungen wegen Abweichungen in den wertbeeinflussenden Zustandsmerkmalen 

Wohnfläche [m2] 29,3 69,25 50 48 47,59 
Anpassungsfaktor E15 0,933 0,957 0,960 0,960 

RND/GND [Jahre] 
77 / 80 54/80 51/80 51/80 77/80 

(Restwert) 
Anpassungsfaktor E16 1,426 1,510 1,510 1 

Vermietung E17 unvermietet unvermietet vermietet unvermietet unvermietet 
Anpassungsfaktor 1 1,07 1 1 

Einheiten E18 5 15 7 7 14 

Anpassungsfaktor 1,040 1,010 1,010 1,030 

Ausstattungsstandard gut bis sehr gut mittel bis gut mittel mittel gut bis sehr 
E19 gut 
Anpassungsfaktor 1, 10 1, 12 1, 12 1, 12 

angepasster rel. Vergleichskaufpreis [€/m2] 2.932,21 2.767,19 3.451,01 3.989,25 

Hinzurechnen des angepassten Bodenwer- ( 1 73,7*0,929=) ( 1 73,7*0,995=) ( 1 73,7*0,995=) ( 1 73,7*1 ,005=) 

tanteils E 20 
161,37 172,83 172,83 174,57 

angepasster rel. Vergleichskaufpreis x Ge-
wicht 3.093,58 2.940,02 3.623,84 4.�eJ,ß� 
[€/m2] 
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1. Ausgangsdaten der Vergleichswertermittlung (Bereinigung um evtl. Stellplatzanteil) 

Berechnungsgrundlagen Bewertungsobjekt Vergleichskaufpreis( e )/Richtwert( e) 
(Kurzbezeichnungen) (BWO) 9 10 (A) 

Lage/ Quelle (Fußnotenbezeichnung) E9 E10 

Vergleichswert [€] 115.000,00 90.000,00 

Stellplatzanteile [€] etc. -8.900,00 -7.600,00 E11 
Wohnfläche [m2] 29,3 52 52 

rel. Vergleichswert [€/m2] 2 .040,38 1 .584 ,62 

Normierung des Ver-
gleichswerts (VGO ange- 1 .953,92 1.498,15 
passt) [€/m2] E12 

Gebäudewertanteil des 

Vergleichsobjekts 1 .780 ,22 1 .324,45 

[€/m2] E13 

I I . Zeitliche Anpassung der Vergleichskaufpreise an den Wertermittlungsstichtag 19.02.2025 

Kaufdatum/Stichtag 19.02.2025 01.08.2024 01.08.2024 
zeitliche Anpassung E14 1,010 1,010 
Vergleichskaufpreis am Wertermittlungsstich- 1.798,02 1.337,70 tag [€/m2] 

I I I .  Anpassungen wegen Abweichungen in den wertbeeinflussenden Zustandsmerkmalen 

Wohnfläche [m2] 29,3 52 52 
Anpassungsfaktor E15 0,954 0,954 

RND/GND [Jahre] 

77 / 80 51/80 51/80 
(Restwert) E16 

Anpassungsfaktor 1,510 1,510 

Vermietung E17 unvermietet unvermietet vermietet 
Anpassungsfaktor 1 1,07 

Einheiten E18 5 5 5 

Anpassungsfaktor 1 1 
Ausstattungsstandard gut bis sehr gut mittel mittel E19 
Anpassungsfaktor 1, 12 1, 12 

angepasster rel. Vergleichskaufpreis [€/m2] 2.900,94 2.309,32 

Hinzurechnen des angepassten Bodenwer- ( 1 73,7*1 ,007=) ( 1 73,7*1 ,007=) 
tanteils E20 175,44 175,44 
angepasster rel. Vergleichskaufpreis x Ge-
wicht 3.076,38 2�ß4,7e -

[€/m2] 

4.8.1.4 Erläuterungen zu der Vergleichswertberechnung vgl. Kapitel 4.4.1.4. 
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Ausschluss von evtl. Vergleichskaufpreisen mit nicht ersichtlichen Besonderheiten: 
Aus der Summe aller angepassten und für diese Wertermittlung herangezogenen Vergleichswerte/­
preise wurde zunächst ein gewichteter Mittelwert gebildet. Auf diesen wurde zwecks Ausschluss von 
Kaufpreisen mit nicht ersichtlichen Besonderheiten 

±15,00% als Ausschlusskriterium gewählt; die Ausschlussgrenzen betragen demnach 2. 798,29 €/m2 

- 3.285,91 €/m2 . 

2 angepasste Vergleichswertei-preise unter- bzw. überschreiten diese Ausschlussgrenzen und wer­
den deshalb aus der abschließenden gewichteten Mittelbildung ausgeschlossen. Diese sind in der 
Tabelle der Vergleichsobjekte mit ,, (A)" gekennzeichnet. 

Damit ergibt sich der relative Vergleichswert wie Îlgt: 

Summe der gewichteten angepassten Vergleichswertei-preise 26.272,43 €/m2 

(ohne Ausreißer) 
Summe der Gewichte (ohne Ausreißer) 8,00 
vorläufiger gemittelter relativer Vergleichswert = 3.284,05 €/m2 

rd. 3.280,00 €/m2 

4.8.1.5 Vergleichswert 

Ermittlung des Vergleichswerts Erläuterung 
vorläufiger gewichtet gemittelter relativer Vergleichswert 3.280,00 €/m2 

Zu-/Abschläge relativ 
vorläufiger bereinigter relativer Vergleichswert = 3.280,00 €/m2 

Wohnfläche X 29,3 m2 

Zwischenwert = 96.104,00 € 
Zu-/Abschläge absolut 0,00 € 
vorläufiger Vergleichswert = 96.104,00 € 
Marktübliche Zu- oder Abschläge (ge¸. § 7 Abs. 2 Im- 0,00 € 
moWertV 21 u.a.) 
marktangepasster vorläufiger Vergleichswert = 99.104,00 € 
besondere objektspezifischen Grundstücksmerkmale -4.995,00 € E22 
VergleichsweU = 91 108,01 € 

rd. 91 100,00 É 

Der VergleichsweU wurde zum Wertermittlungsstichtag 19.02.2025 mit rd. 91 100,00 € ermittelt. 
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E22 Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale 

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale das gemeinscha�liche Eigentum betref­
fend 

besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale 

Unterhaltungsbesonderheiten 
• Werteinfluss Instandsetzungen, 
fehlende Fertigstellung, Bauordnungsrecht 
Summe 

-30.000,00 € 

anteilige Wertbeeinflus­
sung insg. 

-4.080,00 € 

-4.080,00 € 

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale das Sondereigentum betre�end 

besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale 

Weitere Besonderheiten 

• Werteinfluss fehlende Fertigstellung 

• Werteinfluss Abweichung der Anteiligen Wertig­
keit 

Summe 

Wertbeeinflussung insg. 
-915,00€ 

-1.300,00 € 

385,00 € 

-915,00 € 
Erläuterungen: vgl. Vergleichswertverfahren Wohnungseigentum Nr. 1, S. 42 

4.8.2. ErtragsweUermittlung des Wohnungseigentums Nr. 5 

4.8.2.1 Das Ertragswertmodell der lmmobilienwertermittlungsverordnung, vgl. Kapitel 
4.4.2.1 

4.8.2.2 Erläuterung der in der Ertragswertermittlung verwendeten Begri�lichkeiten, vgl. Ka­
pitel 4.4.2.2 
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4.8.2.3 ErtragsweUberechnung des Wohnungseigentums Nr. 5 

Gebäudebezeich- Mieteinheit Fläche An- marktüblich erzielbare Nettokalt-
nung zahl miete 

lfd. Nutzung/Lage (m2) (Stk.) (€/m2) monatlich 
Nr. bzw. 

(€/Stk.) 
Wohnungseigentum 5 Dachgeschoss 29,30 11,50 
Summe 29,30 

jährlicher Rohertrag (Summe der marktüblich erzielbaren jährlichen Net­
tokaltmieten) 
BewiUscha�ungskosten (nur Anteil des Vermieters) 
(20,70 % der marktüblich erzielbaren jährlichen Nettokaltmiete) 
jährlicher Reinertrag = 
Reinertragsanteil des Bodens (Verzinsungsbetrag nur des Bodenwertan­
teils, 
der den Erträgen zuzuordnen ist ; vgl. Bodenwertermittlung) 
3,08 % von 5.090,00 € (Liegenschabszinssatz x anteiliger Bodenwert (bei­
tragsfrei)) 
Reinertragsanteil der baulichen und sonstigen Anlagen = 
Kapitalisierungsfaktor (ge}. § 34 Abs. 2 lmmoWertV 21) 
bei LZ = 3,08 % Liegenschabszinssatz 
und RND = 76 Jahren Restnutzungsdauer 
vorläufiger Ertragswert der baulichen und sonstigen Anlagen 
anteiliger Bodenwert (vgl. Bodenwertermittlung) 
vorläufiger Ertragswert des Wohnungseigentums 
Marktanpassung durch marktübliche Zu- oder Abschläge 
marktangepasster vorläufiger EUragswert des Wohnungseigentums 
besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale 
ErtragsweU des Wohnungseigentums 

X 

= 
+ 
= 
= 
= 

(€) 

336 ,95 
336 ,95 

rd. 

jährlich 
(€) 

4.043,40 
4.043,40 

4.043,40 € 

836,98 € 
3.206,42 € 

156,77 € 

3.049,65 € 

29,230 
89.141,27 € 

89.141,27 € 
0,00 € 

89.141,27 € 
4.995,00 € 

84.146,27 € 
84.100,00 € 

4.8.2.4 Erläuterungen zu den Wertansätzen in der EUragsweUberechnung, vgl. Kapitel 
4.4.2.4 

Bewi Uscha�u ngskosten 
Die vom Vermieter zu tragenden Bewirtschaftungskostenanteile werden auf der Basis von Markt­
analysen vergleichbar genutzter Grundstücke (insgesamt als prozentualer Anteil am Rohertrag, oder 
auch auf €/m2 Wohn- oder Nutzfläche bezogen oder als Absolutbetrag je Nutzungseinheit bzw. Be­
wirtschabungskostenanteil) bestimmt. 

Die Ermittlung der Bewirtschabungskosten erfolgt nach Angaben im Grundstücksmarktbericht bzw. 
den Angaben in dem Modell der AGVGA.NRW zur Ableitung vom Liegenschabszinsätzen (LZ) 

Im vorliegenden Fall sind folgende Bewirtschabungskosten ermittelt worden: 

Verwaltungskosten: 
o Für die Wohnung wird 351 €/Jahr angesetzt. 
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1 nstandhaltungskosten: 
Je Quadratmeter Wohn/ Nutzfläche werden 13,80 €/qm angesetzt. 
Es sind Instandhaltungskosten zu rd. 404 €/Jahr ermittelt worden. 

Betriebskosten: 
o Es wird davon ausgegangen, dass alle Betriebskosten umgelegt werden. 

Mietausfallwagnis: 
Das Mietausfallwagnis liegt bei etwa 2 Prozent des Rohertrags, 
das sind rd. 81 €/Jahr. 

Zusammenfassung der Bewirtschaaungskosten: 
BWK-Anteil Kostenanteil 

Verwaltungskosten 
Wohnung 

Instandhaltungskosten 
(13,80 €/qm) 

Mietausfallwagnis 

[% vom Rohertrag] 

2,00 

Kostenanteil 
insgesamt [€/Jahr] 

351 

404 

81 
Summe 836 

(20, 7% des Rohertrags, 
gew. 20,70 % 

4.8.3 VerkehrsweUableitung aus den Ve�ahrensergebnissen, vgl. Kapitel 4.4.3 

4.8.3.1 Bewertungstheoretische Vorbemerkungen, vgl. Kapitel 4.4.3.1 

4.8.3.2 Zur Aussageöhigkeit der Ve�ahrensergebnisse, vgl. Kapitel 4.4.3.2 

4.8.3.3 Zusammenstellung der Ve�ahrensergebnisse 

Der VergleichsweU wurde mit rd. 91.100,00 € und 

der EUragsweU mit rd. 84.100,00 € 

ermittelt. 

4.8.3.4 Gewichtung der Ve�ahrensergebnisse, vgl. Kapitel 4.4.3.4. 

Das gewogene Mittel aus den im Vorabschnitt zusammengestellten Verfahrensergebnissen be­
trägt: [84 100,00 € x 1,00 + 91 100,00 € x 1,000] + 2,00 = rd. 87.600,00 €. 

4.9 EinzelweUe 

In einzelne Wohnungseigentume aufgeteilte Objekte mit der Nutzbarkeit des Bewertungsgrund­
stücks werden üblicherweise zu Kaufpreisen gehandelt, die sich an der Summe der Einzelwerte der 
Wohnungseigentume orientieren. 
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Die Einzelwerte der Wohnungseigentume und deren Summe betragen zum Wertermittlungsstichtag: 

Einzelwert 
Wohnungseigentum Nr.1 156 100,00 € 
incl. Sondernutzungsrecht an einem Stellplatz 
Wohnungseigentum Nr.2 159 200,00 € 
incl. Sondernutzungsrecht an einem Stellplatz 
Wohnungseigentum Nr.3 114 700,00 € 
incl. Sondernutzungsrecht an einem Stellplatz 
Wohnungseigentum Nr.4 152 800,00 € 
Wohnungseigentum Nr.5 87 600,00 € 
Summe 670 400,00 € 

4.10 VerkehrsweU 

Der VerkehrsweU für das Bewertungsobjekt: in 53545 Linz am Rhein, Am Totenborn 10: 

Wohnungsgrundbücher Blatt Nr. 
Linz am Rhein 9090/ 9091/ 9092/ 9093/ 9094 

Gemarkung 
Linz am Rhein 

Flur 
35 

lfd. Nr. 
1 

Flurstück 
107/1 

Fläche 
198 m2 

wird zum Wertermittlungsstichtag 19.02.2025 als Summe der Einzelwerte mit rd. 

670 400 € 

i n  Worten :  sechshunderts iebzigtausendvierhundert Euro 
geschätzt. 

Remagen, den 24. April 2025 

Dokument unterschrieben 
von :  Anne-Kristin von Jasien icki 
am: 24 .04 .2025 08:55 
Ort: Remagen 
Gutachten 
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Hinweise zum Urheberschutz und zur Ha�ung 
Das Gutachten wurde höchstpersönlich, unabhängig, unparteiisch, objektiv und gewissenhaa unter 
Berücksichtigung der zugrundeliegenden Rechtsvorschriaen, z. B. der lmmobilienwertermittlungs­
verordnung (lmmowertV21) erstellt. 

Urheberschutz, alle Rechte vorbehalten. Das Gutachten ist nur für den Auaraggeber und den ange­
gebenen Zweck bestimmt. Eine Vervielfältigung oder Verwertung durch Dritte ist nur mit schrialicher 
Genehmigung gestattet. Der Auaragnehmer haftet für die Richtigkeit des ermittelten Verkehrswerts 
für den im Gutachten benannten Verwendungszweck. Die sonstigen Beschreibungen und Ergeb­
nisse unterliegen nicht der Haaung. 
Der Auaragnehmer haaet unbeschränkt, sofern der Auaraggeber oder (im Falle einer vereinbarten 
DrittveÙendung) ein Dritter Schadenersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit, einschließlich von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Vertreter oder Erfüllungs­
gehilfen des Auaragnehmers beruhen, in Fällen der Übernahme einer Bescha�enheitsgarantie, bei 
arglistigem Verschweigen von Mängeln, sowie in Fällen der schuldhaaen Verletzung des Lebens, 
des Körpers oder der Gesundheit. 
In sonstigen Fällen der leichten Fahrlässigkeit haaet der Auaragnehmer nur, sofern eine Pflicht ver­
letzt wird, deren Einhaltung für die Erreichung des Vertragszwecks von besonderer Bedeutung ist 
(Kardinalpflicht). In einem solchen Fall ist die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren und 
typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. Die Haaung nach dem Produkthaaungsgesetz 
bleibt unberührt. Ausgeschlossen ist die persönliche Haaung des Erfüllungsgehilfen, gesetzlichen 
Vertreters und Betriebsangehörigen des Auaragnehmers für von ihnen durch leichte Fahrlässigkeit 
verursachte Schäden. Die Haaung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität von Informatio­
nen und Daten, die von Dritten im Rahmen der Gutachtenbearbeitung bezogen oder übermittelt 
werden, ist auf die Höhe des für den Auaragnehmer möglichen RückgriĠs gegen den jeweiligen 
Dritten beschränkt. 
Eine über das Vorstehende hinausgehende Haftung ist ausgeschlossen bzw. ist für jeden Einzelfall 
auf maximal 500.000,00 € begrenzt. 
Außerdem wird darauf hingewiesen, dass die im Gutachten enthaltenen Karten (z. B. Straßenkarte, 
Stadtplan, Lageplan, Luabild, u. ä.) und Daten urheberrechtlich geschützt sind. Sie düĲen nicht aus 
dem Gutachten separiert und/oder einer anderen Nutzung zugeführt werden. Falls das Gutachten 
im Internet verö�entlicht wird, wird zudem darauf hingewiesen, dass die Verö�entlichung nicht für 
kommerzielle Zwecke gestattet ist. Im Kontext von Zwangsversteigerungen darf das Gutachten bis 
maximal zum Ende des Zwangsversteigerungsverfahrens verö�entlicht werden, in anderen Fällen 
maximal für die Dauer von 6 Monaten. 
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5 Rechtsgrundlagen, ve¹endete Literatur und So�ware 

5.1 Rechtsgrundlagen, verwendete Literatur der Verkehrswertermittlung 

- in der zum Zeitpunkt der Gutachtenerstellung gültigen Fassung -

BauGB: 
Baugesetzbuch 

lmmoWeUV: 
Verordnung über die Grundsätze für die Ermittlung der Verkehrswerte von Immobilien und der für 
die Wertermittlung erforderlichen Daten (lmmobilienwertermittlungsverordnung - lmmoWertV) 

lmmoWeU A: Anwendungshinweise zur lmmoWertV 

BauNVO: 
Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) 

BGB: Bürgerliches Gesetzbuch 

ZVG: Gesetz über die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung 

WoFIV: 
Verordnung zur Berechnung der Wohnfläche (Wohnflächenverordnung -WoFIV) 

WMR: 
Richtlinie zur wohnwertabhängigen Wohnflächenberechnung und Mietwertermittlung (Wohnflä­
chen- und Mietwertrichtlinie -WMR) 

GEG: 
Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Nutzung erneuerbarer Energien zur Wärme- und Käl­
teerzeugung in Gebäuden (Gebäudeenergiegesetz - GEG) 

EnEV: 
Verordnung über energiesparenden Wärmeschutz und energiesparende Anlagetechnik bei Gebäu­
den (Energieeinsparungsverordnung - EnEV; am 01.11.2020 außer Kraa getreten und durch das 
GEG abgelöst) 

BewG: 
Bewertungsgesetz 

5.2 Verwendete Wertermittlungsliteratur / Marktdaten 

[1] Sprengnetter (Hrsg.): Immobilienbewertung - Marktdaten und Praxishilfen, Loseblattsamm­
lung, Sprengnetter Immobilienbewertung, Bad Neuenahr-Ahrweiler 2024 

[2] Sprengnetter (Hrsg.): Immobilienbewertung - Lehrbuch und Kommentar, Loseblattsammlung, 
Sprengnetter Immobilienbewertung, Bad Neuenahr-Ahrweiler 2024 

[3] Sprengnetter (Hrsg.): Sprengnetter Books, Online Wissensdatenbank zur Immobilienbewer-
tung 

[4] Landesgrundstücksmarktbericht RLP 2023 und 2025 

[5] IVD Preisspiegel für Wohn- und Gewerbeimmobilien RLP 2024 
[6] Kleiber, Verkehrswertermittlung von Grundstücken 
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6 Verzeichn is der An lagen 
Anlage 1: 

Anlage 2: 

Anlage 3: 

Anlage 4: 

Anlage 4a: 

Anlage 5: 

Anlage 6: 

Anlage 7: 

Anlage 8: 

Auszug aus der Straßenkarte 

Auszug aus dem Stadtplan 

Auszug aus der Katasterkarte 

Auszug aus dem Flächennutzungsplan 

Auszug aus dem Lageplan der Sanierungssatzung 

Fotos 

Grundrisse und Schnitte 

Wohnflächen 

Abkürzungen 
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Anlage 5 :  Fotos vom 5. 1 2 .2024 
Seite 1 von 16 

Bild 1: Nordostansicht des Bewertungsob­
jekts 

Bild 3: Nordwestansicht des Bewertungsob­
jekts 

Bild 2: Nordostansicht des Bewertungsob­
jekts 

Bild 4: Südostansicht des Bewertungsob­
jekts 
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Anlage 5 :  Fotos vom 5. 1 2 .2024 
Seite 2 von 16 

Bild 5: 

,� 
�´á

Ansicht des Bewertungsobjekts aus 
südöstlicher Richtung 

Bild 6: Durchfahrt in den Innenhof 

Bild 7:  Südwestansicht des Bewertungsob­
jekts 
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Anlage 5 :  Fotos vom 5. 1 2 .2024 
Seite 3 von 16 

Bild 8 :  Durchfahrt, Sockelbereich Bild 9 :  Stellplätze 
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Anlage 5 :  Fotos vom 1 9.02.2025 
Seite 4 von 16 

Bild 10 : Hauseingang 

Bild 12: Gemeinschasseigentum: Geschos­
streppe EG, 1.OG 

Bild 11: EG, Wohnung 1, Flur 
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Anlage 5 :  Fotos vom 1 9.02.2025 
Seite 5 von 16 

Bild 13: 

Bild 15: 

EG, Wohnung 1, Raum 1 Bild 14: 

EG, Wohnung 1, Raum 1, Sockelbe- Bild 16: 
reich Ve�ärbungen 

EG. Wohnung 1, Raum 1 Sockelbe­
reich, Ve�ärbungen 

EG, Wohnung 1, Flur, Verteiler­
schrank, Fußbodenheizung 
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Anlage 5 :  Fotos vom 1 9.02.2025 
Seite 6 von 16 

Bild 17: EG, Wohnung 1, Duschbad 

Bild 19 : EG, Wohnung 1, Flur 

Bild 18 : EG, Wohnung 1, Duschbad, Dusche 

Bild 20 : EG, Wohnung 1, Raum 3 

Anne-Kristin von Jasienicki, Architektin und Sachverständige, AZ: 6 K 12 24 Seite 95 

 



Anlage 5 :  Fotos vom 1 9.02.2025 
Seite 7 von 16 

Bild 21: 

Bild 23: 

EG, Wohnung 1, Raum 2 Bild 22: 

Gemeinschasseigentum: Geschos- Bild 24: 
streppe 1.0G, DG 

• 

EG, Wohnung 1, Raum 2, Küchenbe­
reich 

1.0G, links: Wohnung 2, rechts, 
Wohnung 3 
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Anlage 5 :  
Seite 8 von 16 

Bild 25: 

Bild 27: 

Fotos vom 1 9.02.2025 

1.OG, Wohnung 2 (links), Flur Bild 26: 1.OG, Wohnung 2, (links) 
Raum 2 

1.OG, Wohnung 2 {links) Raum 1 Bild 28 : 1.OG Wohnung 2 {links), Raum 1 
Wandve�ärbungen an der 
Grenzwand zu Flurstück 106 

Anne-Kristin von Jasienicki, Architektin und Sachverständige, AZ: 6 K 12 24 Seite 97 

 



Anlage 5 :  Fotos vom 1 9.02.2025 
Seite 9 von 16 

Bild 29 : 1.OG, Wohnung 2 (links), Raum 1 

Bild 31: 1.OG, Wohnung 2 {links), Duschbad 

Bild 30 : 1.OG, Wohnung 2 (links) Balkon 

Bild 32: 1.OG, Wohnung 2 Dusch­
bad, Dusche 
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Anlage 5 :  Fotos vom 1 9.02.2025 
Seite 10 von 16 

Bild 33: 1.OG, Wohnung 3 (rechts), Flur 

Bild 35: 1.OG, Wohnung 3 (rechts), Raum 1 

Bild 34: 1.OG Wohnung 3 (rechts), Raum 2 

Bild 36: 1.OG, Wohnung 3 (rechts), Raum 1 
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Anlage 5 :  Fotos vom 1 9.02.2025 
Seite 11 von 16 

Bild 37: 1.OG, Wohnung 3 (rechts), Raum 1, Bild 38 : 
Zugang in den Abstellraum 

Bild 39 : Zugang in den Dachboden Bild 40 : 

1.OG, Wohnung 3 (rechts), Dusch­
bad, Dusche 

DG, Wohnung 4 (links), Wohnungs­
eingang 
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Anlage 5 :  Fotos vom 1 9.02.2025 
Seite 12 von 16 

Bild 41: DG, Wohnung 4 (links), Raum 2 Bild 42: DG, Wohnung 4 (links), Raum 1 

Bild 43: DG, Wohnung 4 {links), Raum 1, im Bild 44: DG, Wohnung 4 {links), Abstellraum 
Hintergrund: Küchenbereich 
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Anlage 5 :  Fotos vom 1 9.02.2025 
Seite 13 von 16 

Bild 45: DG, Wohnung 4 (links), Duschbad, Bild 44: :  Wohnung 4 (links), Duschbad, WC 
Dusche ( Innentür stößt an WC) 
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Anlage 5 :  Fotos vom 1 9.02.2025 
Seite 14 von 16 

Bild 45: DG Wohnung 5 (rechts) Flur, (im Hin- Bild 46 
tergrund: Raum 1) 

Bild 47: DG Wohnung 5 (rechts), Badezim- Bild 48 : 
mer, Badewanne 

DG Wohnung 5 (rechts), Verteiler 
Fußbodenheizung 

DG Wohnung 5 (rechts) Badezimmer 
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Anlage 5 :  Fotos vom 1 9.02.2025 
Seite 15 von 16 

Bild 49 : DG Wohnung 5 (rechts) Raum 2 

Bild 51: EG Heizraum, Warmwassertank 

Bild 50 : EG Eingangstür 

Bild 52: EG Heizraum, Gastherme 
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Anlage 5 :  Fotos vom 1 9.02.2025 
Seite 16 von 16 

Bild 53: EG Heizraum, Stromverteilungskas- Bild 54: 
ten 

EG Heizraum, Stromverteilungskas­
ten 
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Anlage 6 :  Grundrisse/Funktionsschema, skizzenha#e Darste l lung (n icht 
maßstabsgerecht) 

Seite 1 von 3 

rn 
D 

Ansic_t Nord-Ost 
r 

Erdgeschoss 

Quelle: Grundakte Amtsgericht Linz (ergänzt durch die Unterzeichnerin) 
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Anlage 6 :  Grundrisse/Funktionsschema, skizzenha#e Darste l lung (n icht 
maßstabsgerecht) 

Seite 2 von 3 

Ansicht Süd W�t 

Obergeschoss 

Quelle: Grundakte Amtsgericht Linz (ergänzt durch die Unterzeichnerin) 
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Anlage 6 :  Grundrisse/Funktionsschema, skizzenha#e Darste l lung (n icht 
maßstabsgerecht) 

Seite 3 von 3 

� � nb m 

1 ' 
l. 

1 " 
Ansicht Nord;�West 

Quelle: Grundakte Amtsgericht Linz (ergänzt durch die Unterzeichnerin) 
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Anlage 7 :  Berechnung der  Wohnflächen 
Seite 1 von 3 

Die Berechnung der Flächen wuFe -n der Sach,Htändigen au4estellt bzw. geprü6. 

Diese Berechnungen weichen teilweise -n den DIN - VoHchri6en bzw., der I I BV und WFLVo ab, sie sind deshalb nur als Grundlage dieser WeIermittlung 

,Jendbar. Grundlage der Berechnung sind die �rgelegten Pläne und ein stichprobenartiges Au5ass am Ortstermin. 

Einschränkungen eGaben sich duEh schKge Wände. 

Erdgeschoss 

Wohnung 1 

Raum 1 

Flur 1 

Flur 2 

Duschbad 

Raum 2 (Wohn/ Esszimmer) 
mit Küchenbereich 
Raum 3 

Summe 

Breite = A, Länge = B 

Raum 1 

Flur 1 

Flur 2 

Duschbad 

Raum 2 (Wohn/ Esszimmer) 

Raum 3 

1. Obergeschoss l inks 

Wohnung 2 

Flur 

Duschbad 
Raum 1 (Wohn/ Esszimmer) mit 
Küchenbereich 

Abs!. 

Balkon 

Raum 2 

Summe 

Breite = A, Länge = B 

Flur 

Duschbad 

Raum 1 

Abs!. 

Balkon 

Raum 2 

Breite 

m 

3, 1 89 

1 , 334 

3,294 

1 , 278 

2,625 

2,977 

A1xB1 -A2xB2 

A1xB1 +A2xB2 

A1xB1 

A1xB1 +A2xB2 

A1xB1 +A2xB2 

A1xB1 

Breite 

m 

1 ,801 

2,996 

3,385 

0,875 

3,900 

3,370 

A1xB1 +A2xB2 

A1xB1 

A1xB1 +A2xB2 

A1xB1 

A1xB1x0,25 

A1xB1 -A2xB2 

Länge 

m 

2,998 

1 , 1 14 

0,987 

2,812 

3,400 

2,907 

Länge 

m 

1 , 594 

1 ,482 

5,382 

1 ,437 

1 ,400 

3,574 

Breite Länge Breite Länge BYite Faktor 

m m m m m 

0,497 1 ,765 

1 ,458 1 ,291 

1 , 708 0,229 

3,097 3,450 

Breite Länge Breite Länge Breite Faktor 

m m m m m 

0, 140 1 , 1 57 

1 , 068 0,643 1 ,246 1 ,46 2,22 

0,647 1 ,260 
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Wohn-
Faktor Fläche weI3ktor 

qm 

Faktor Fläche Faktor 

qm 

3,03 

0,25 

Fläche 

qm 

8,683 

3,368 

3,251 

3,985 

19 ,610 

8,654 

47,55 

Fläche 

qm 

3,03 

4,44 

27,44 

1 ,26 

1 ,37 

1 1 ,23 

48,77 
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Anlage 7 :  Berechnung der  Wohnflächen 
Seite 2 von 3 

1. Oberge�ho� rech� 

Wohnung 3 

Flur 

Duschbad 

Raum 1 (Wohn/ Esszimmer) mit 
Küchenbereich 

Abs!. 

Raum 2 

Summe 

Breite = A, Länge = B 

Flur 

Duschbad 

Raum 1 (Wohn/ Esszimmer) 

Abs!. 

Raum 2 

Dachge�ho� l in� 
Wohnung 4 

Flur 

Duschbad 

Raum 1 (Wohn/ Esszimmer) mit 
KüchenbeYich 

Balkon 

Abs!. 

Raum 2 

RT < 1 ,00 m 

Rt > 1 m < 2 m  

Summe 

Breite = A, Länge = B 

Flur 

Duschbad 

Raum 1 (Wohn/ Esszimmer) 

Balkon 

Abs!. 

Raum 2 

RT < 1 ,00 m 

Rt > 1 m < 2 m  

Breite 

m 

3, 191  

2,250 

3,921 

1 , 655 

2,731 

A1xB1 +A2xB2 

A1xB1 

A1xB1 +A2xB2 

A1xB1 

A1xB1 -A2xB2 

Breite 

m 

1 ,601 

2,972 

3,340 

3,800 

1 , 557 

3,470 

0,715 

0 ,715 

A1xB1 +A2xB2 

Länge BYite 

m m 

0,977 0,626 

1 , 670 

3,400 1 , 802 

0,873 

2,986 0,553 

Länge Breite 

m m 

1 , 790 0,200 

1 ,475 

5,465 1 , 250 

1 , 390 

0,971 

3,327 0,630 

0,210 0,592 

1 , 070 0,592 

A1xB1 

A1xB1 +A2xB2+A3xB3+A4xB4 

A1xB1x0,25 

A1xB1 

A1xB1 -A2xB2 

(A1xB1 +A2xB2)"-1 

(A1xB1 +A2xB2)x -0,5 

Länge Breite Länge 

m m m 

0,961 

2,646 

1 , 1 88 

Länge Breite Länge 

m m m 

1 , 128 

1 ,470 0,940 0,66 

1 , 144 

0,210 

1 ,070 

Breite Faktor 

m 

Breite Faktor 

m 

2,24 
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Wohn-
Faktor Fläche wertEktor Fläche 

qm qm 

3,72 

3,76 

1 8, 1 0  

1 ,44 

7,50 

34,52 

Faktor Fläche Faktor Fläche 

qm qm 

3,09 

4,38 

3, 1 7  27,81 

0,25 1 ,32 

1 ,51 

10,82 

- 1 ,00 -0,27 

-0,50 -0,70 

47,97 
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Anlage 7 :  Berechnung der  Wohnflächen 
Seite 3 von 3 

Dachge\ho] rech` 

Wohnung 5 

Flur 

Badezimmer 

Rt > 1 m < 2 m  

Raum 1 (%ohn/ Esszimmer) mit 
Küchenbereich 

RT < 1 ,00 m 

Rt > 1 m < 2 m  

Abst. 

Rt > 1 m < 2 m  

Raum 2 

RT < 1 ,00 m 

Rt > 1 m < 2 m  

Summe 

Breite= A, Länge= B 

Flur: 

Badezimmer: 

RT > 1m < 2m: 

Raum 1 :  

RT < 1 ,00 m 

RT > 1m < 2m: 

Abstellraum: 

Rt > 1 m < 2 m  

Raum 2: 

RT < 1 ,00 m 

R7 1 m<2m 

Breite Länge Breite 

m m m 

3,505 1 ,061 0 ,515 

2,337 1 ,671 0, 1 80 

2,337 0,450 0,810 

2,894 2,590 2,81 1 

0,230 0,794 0,230 

0,450 2,590 1 , 070 

1 , 690 0,887 

0,450 0,887 

3,437 2,722 0,512 

0,230 1 ,510 0,230 

1 , 070 1 ,510 1 , 070 

A1xB1 +A2xB2 

A1xB 1 -A2xB2 

(A1x81 +A2x82)x -0,5 

A1x81 +A2x82 

(A1x81 +A2x82)*-1 

(A1x81 +A2x82+A3•B3)*-0,5 

A1x81 

A1xs 1 •-�,5  

A1x81 +A2x82 

(A1x81 +A2+82)*-1 

(A1x81 +A2x82)x -0,5 

Länge Breite Länge 

m m m 

1 , 163 

0 ,810 

0,340 

2,696 

0, 1 98 

0,794 1 ,070 0, 1 98 

1 ,324 

0,879 

0,879 

Breite Faktor 

m 
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Faktor Fläche Faktor Fläche 

qm qm 

4,32 

3,76 

-0,50 -0,66 

1 5,07 

- 1 ,00 -0,23 

-0,50 -1 , 1 1  

1 ,50 

-0,50 -0,20 

8,68 

- 1 ,00 -0,55 

-0,50 -1 ,28 

29,30 
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Anlage 9 :  Abkü2ungen 
ANM .  Anmerkung 
Anpas. Anpassung LBO Landesbauordnung 

AS Ausstattungsstufe Lfd .-Nr. laufende Nummer 

ausgeb. Ausgebaut LSZ Liegenschaaszinssatz 
BGF Brutto-Grundfläche m Meter 
BRI Brutto Rauminhalt M gemischte Baufläche BNK Baunebenkosten 
BRW Bodenrichtwert MFH Mehrfamilienhaus 

BPI Baupreisindex KFZ Kraafahrzeug 

BV-Nr. Bestandsverzeichnisnummer KG Kellergeschoss 
BWK Bewi rtschaftu ngskosten LBO Landesbauordnung 
Bzgl. bezüglich Lfd.-Nr. laufende Nummer 
ber. bereinigt 
bzw. beziehungsweise LSZ Liegenschaaszinssatz 

ca. ungefähr m Meter 

cbm Kubikmeter M gemischte Baufläche 
d.h. das heißt MFH Mehrfamilienhaus 
DG Dachgeschoss MPA Marktanpassungsfaktor 
EFG Einfamilienhaus NHK Normalherstellungskosten 
EG Erdgeschoss 
Erl. Erläuterung NF Nutzflächen 

exp Exponent Nr. Nummer 
GA Gebäudealter OG Obergeschoss 
GD Gesamtnutzungsdauer qm Quadratmeter 
GFZ Geschossflächenzahl rd. gerundet GMB Grundstücksmarktbericht 
gew. gewählt RND Restnutzungsdauer 

ggf. gegebenenfalls S.  Seite 
GT Gebäudeteil s .  siehe 
gr. Großer s.a. siehe auch 
HG Hanggeschoss so Satteldach 
i.d.H.v. in der Höhe von 
i.d. R. in der Regel Tlw. teilweise 

i.S. im Sinne u.a. unter anderem 

inkl. inklusiv VG Vollgeschoss 
insb. insbesondere z.T. zum Teil 
KFZ Kraafahrzeug z.Z. zurzeit KG Kellergeschoss 
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Dipl.-Ing. Anne-Kristin v. Jasienicki 
Architektin, öbentlich bestellte und vereidigte Sachverständige 

fü r die Bewertung von bebauten und unbebauten 

Grundstücken/ Ermittlung von Mieten und Pachten 

Immobil ienbewerterin geprü= durch 

das Wertermittlungs<rum Sinzig 

Dipl .- Ing. Anne- Kristin von Jasienicki Hündelsgasse 3a-5 53424 Remagen 

Gutachten 
über die Höhe der in Abt. II Nr. 1 
eingetragenen Grunddienstbarkeit (Kellerbenutzungsrecht) 
der jeweiligen Grundbuchblätter 9090- 9094 

Aktenzeichen 6 K 12/24 

von der Grunddienstbarkeit betro�enes Grundstück: 

Adresse: 

Auaraggeber: 

Tag der Ortsbesichtigung: 

Wertermittlungsstichtag: 

Qualitätsstichtag: 

Am Totenborn 10 
53545 Linz am Rhein 

Amtsgericht Linz am Rhein 

05.12.2024 (1.Ortstermin) 
19.02.2025 (2.Ortstermin) 

19.02.2025 

19.02.2025 

Telefon : 02642 901 92 1 -2 
Telefax: 02642 901 923 
E-Mai l :  vonJasien icki@t-onl ine.de 

Postbank Köln 
BLZ 3701 0050 
Konto Nr.: 49871 2508 
IBAN DE443701 0050049871 2508 
B IC PBNKDEFF' 

Steuer-Nr. : 0 1 /222/251 0/9 

Ausfertigungen: 
3 -fach in PapieWorm 
Datum : 24 . April 2025 
Mein Zeichen: VJ-L-6 K 12/24 
über: Mein Justizpostfach 
versandt 

Die Wertminderung durch die in Abteilung II, Nr. 1 (Blatt 9090- 9094) eingetragene 
Grunddienstbarkeit wird mit 

-10 000 € 
geschätzt. 
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1 .0 BeweUungsgrundlagen 

In der jeweiligen Abteilung II (lfd. Nr.1) der Grundbücher von Linz am Rhein, Blatt 9090- 9094, ist 
folgende Eintragung vorhanden: 

Grunddienstbarkeit (Kellerbenutzungsrecht) für den jeweiligen Eigentümer des Grundstücks: Flur 
35 Nr.108; gemäß Urteil des Amtsgerichts Linz am Rhein vom 07 .02.1912- G 11 /12- eingetragen 
am 09.03.1912. 

Grundlagen: 
Die Grunddienstbarkeit (das Kellerbenutzungsrecht) ist auf Basis eines Urteils eingetragen 
worden, vgl. Urteil des Amtsgerichts Linz am Rhein vom 07.02.1912-G11/12 eingetragen am 
09.03.1912: 

,,( . . .  ) Zu den Grundakten Linz, Flur 35, Flurstück 107 ( . . .  ) überreiche ich in der Anlage eine 
vollstreckbare, mit Zustellungsurkunde versehenen Urteilsausfertigung hiesigen Gerichts vom 7. 
Februar 1912 und bitte in Gemäßheit des vorbezeichneten Urteils die Grunddienstbarkeit auf 
dem dienenden Grundstück einzutragen, Benachrichtigung die Parteien ergehen zu lassen ( ... )". 

Eine Verfügung ist in dem Grundbrief Linz Band 38 Artikel 188 eingetragen worden. 
Ein „Grundbrief': Linz, Band 38, Artikel 1888 konnte nicht recherchiert werden. Bei neuen 
Erkenntnissen ist das Gutachten zu überarbeiten. 

Anmerkungen: 
■ Nach vorliegenden Angaben ist das Flurstück 107, Flur 35, Gemarkung Linz am Rhein in 

die Flurstücke 107/1 und 108 aufgeteilt worden. 

■ Das Kellerbenutzungsrecht betriõt das Flurstück 107 /1 als dienendes Grundstück. 

■ Am Ortstermin ist das Kellerbenutzungsrecht auf dem Flurstück 107 /1 nicht ausgeübt 
worden, da der Keller nicht mehr vorhanden ist. 

■ Nach vorliegenden Angaben einer Eigentümerin des Flurstücks 108: 
■ ist ein Gewölbekeller bei Erstellung des Bewertungsobjekts entfernt worden; 
■ gibt es eine Kellertreppe auf dem Flurstück 108; der Kellerabgang ist mit einer Wand 

verschlossen; 
■ handelte es sich bei dem ehemaligen Keller um einen Gewölbekeller mit folgenden 

Abmessungen: ca. 6 m (Länge) ca. 1,60 m (Breite), ca. 2,00- 2,20 m (Höhe des 
,,Gewölbestichs"); 

■ ist im Jahr 2016 Wasser in den Keller eingedrungen, vermutlich aufgrund einer 
defekten Heizleitung des ehemaligen Wohngebäudes des Flurstück 107/1; 

■ wurde der Keller zeitweise als Partykeller genutzt; 
■ gab es einen Wasseranschluss im Keller; 
■ sind Instandsetzungen im Gewölbekeller durch die Eigentümerin des Flurstücks 108 

geleistet worden. 

Diese mündlichen Angaben am Ortstermin konnten von der Unterzeichnerin nicht überprüa 
werden, u.a. da der Gewölbekeller nicht mehr vorhanden ist. Bei neuen Erkenntnissen ist 
das Gutachten zu überarbeiten. 

■ Weitere Angaben zu einer Unterhaltung, Instandsetzungen des Kellers konnten nicht 
recherchiert werden. Eine rechtliche Beurteilung ist nicht Bestandteil des Gutachtens. Bei 
neuen Erkenntnissen ist das Gutachten zu überarbeiten. 
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1.1 Bezeichnung des belasteten Grundstücks 

Verbandsgemeinde: Linz am Rhein 

Gemarkung: Linz am Rhein 

Flur: 35 

Flurstück: 107/1 

Grundbuch: Linz am Rhein 

Grund buch blätter: 9090, 9091, 9092, 9093, 9094 

1.2 Nachweis des Rechts: 

Eintrag in Abteilung II lfd. Nr. 1 der jeweiligen Grundbuchblätter 9090- 9094 auf Grundlage: 

Urteil : 

vom: 

des Amtsgerichts Linz am Rhein vom 07 .02.1912-
G 11 /12- eingetragen am 09.03.1912. 

09.03.1912 

Verfügung: eingetragen im „Grundbrief' :  Linz, Band 38, Artikel 1888 

von dem Gerichtsschreiber:  

Anm.: Ein „Grundbrief' : Linz, Band 38, Artikel 1888 konnte nicht recherchiert werden. Bei neuen 
Erkenntnissen ist das Gutachten zu überarbeiten. 
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2 Ermittlung der Wertminderung durch das Recht 

2.1 Vorbemerkung 

Das Flurstück 107 /1 des Bewertungsobjekts ist mit einem Kellerbenutzungsrecht belastet. Der 
jeweilige Eigentümer des Flurstücks 108 ist berechtigt: 

• den Keller des Bewertungsobjekts Flurstücks 107/1 zu nutzen. 
Am Ortstermin war der Keller nicht mehr vorhanden. 

Ein Kellerbenutzungsrecht erlischt nicht mit der Zerstörung des Gebäudes bzw. mit dem Abriss 
des Gebäudes auf dem belasteten Grundstück, vgl. Sprengnetter Lehrbuch 10/21/1/2. 
Gemäß Bewertungsliteratur ist von dem Eigentümer des Bewertungsgrundstücks zu beweisen, 

■ dass der Vorteil für das herrschende Grundstück aus tatsächlichen Gründen entfällt, weil 
z. B. der Keller abgängig war. 

■ wenn inÎlge der endgültigen Veränderungen, der Nutzen für das herrschende Grundstück 
(Flurstück 108) in keinem Verhältnis zum Schaden für das belasteten Grundstück steht, 
kann ein Anspruch auf Verzicht des Kellernutzungsrecht durch Aufhebung entstehen, vgl. 
Sprengnetter Lehrbuch 10/21/1/2. 

■ Untersuchungen zu dem Bauzustand, bzw. der Tragfähigkeit des Kellers vor Baubeginn 
des Bewertungsobjekts konnten nicht recherchiert werden. Eine Beurteilung der 
Tragfähigkeit eines über 100 Jahren alten ehemaligen Kellers als Bestandteil eines 
ehemaligen Gebäudes bei Erstellung eines Neubaus ist nicht Bestandteil des Gutachtens. 

Weitere Angaben zu einer Unterhaltung des Kellers konnten nicht recherchiert werden. Eine 
rechtliche Beurteilung ist nicht Bestandteil des Gutachtens. 

Am Grundstücksmarkt bestehen AbneigungenNorbehalte gegenüber einer unklaren rechtlichen 
Situation. Dies wird mit einem merkantilen MindeÙert in der Berechnung berücksichtigt. 

2.2 Wertminderung durch das Recht 

Die Wertminderung durch das Recht für das Bewertungsobjekt, Flurstück 107/1 wird mit 10 000 € 
geschätzt. 

Einzelwerte der Wertminderung: 

1 1 Einzelwert 
MiteiQentumsanteile WertminderunQ 

Grundbuchblatt Nr. 9090, Abteilung II 
Lfd. Nr. 1 267/ 1000 2.670,00 € 
Grundbuchblatt Nr. 9091, Abteilung II 
Lfd. Nr. 1 223/ 1000 2.230,00 € 
Grundbuchblatt Nr. 9092, Abteilung II 
Lfd. Nr. 1 161/ 1000 1.610,00 € 
Grundbuchblatt Nr. 9093, Abteilung II 
Lfd. Nr. 1 213/ 1000 2.130,00 € 
Grundbuchblatt Nr. 9094, Abteilung II 
Lfd. Nr. 1 136/ 1000 1.360,00 € 
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Die Wertminderung des auf dem o.g. Grundstück (Flurstück 107/1, vgl. Blatt 9090- 9094, Abt. II 
Nr. 1) lastenden Rechts wurde in Summe mit ca. 

geschätzt. 

-1 0 000 € 
in Worten: minus zehntausend Euro 

Dokument unterschrieben 
von: Anne-Kristin von Jasienicki 
am: 24.04.2025 08:57 
Ort: Remagen 
Gutachten 

Remagen, den 24. April 2025 

Dipl.- Ing. Anne-Kristin von Jasienicki 
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3 Rechtsgrundlagen, ve¹endete Literatur der Verkehrswertermittlung 
- in der zum Zeitpunkt der Gutachtenerstellung gültigen Fassung -

BauGB: 
Baugesetzbuch 

lmmoWeUV: 
Verordnung über die Grundsätze für die Ermittlung der Verkehrswerte von Immobilien und der für 
die Wertermittlung erforderlichen Daten (lmmobilienwertermittlungsverordnung - lmmoWertV) 

lmmoWeŴ: 
Anwendungshinweise zur lmmoWertV 

BauNVO: 
Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) 

BGB: 
Bürgerliches Gesetzbuch 

ZVG: 
Gesetz über die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung 

WoFIV: 
Verordnung zur Berechnung der Wohnfläche (Wohnflächenverordnung -WoFIV) 

WMR: 
Richtlinie zur wohnwertabhängigen Wohnflächenberechnung und Mietwertermittlung 
(Wohnflächen- und Mietwertrichtlinie -WMR) 

BewG: 
Bewertungsgesetz 

3.1 Ve¹endete Wertermittlungsliteratur / Marktdaten 

[1 ]  Sprengnetter (Hrsg.): Immobilienbewertung - Marktdaten und Praxishilfen, 
Loseblattsammlung, Sprengnetter Immobilienbewertung, Bad Neuenahr-Ahrweiler 2024 

[2] Sprengnetter (Hrsg.): Immobilienbewertung - Lehrbuch und Kommentar, 
Loseblattsammlung, Sprengnetter Immobilienbewertung, Bad Neuenahr-Ahrweiler 2024 

[3] Sprengnetter (Hrsg.): Sprengnetter Books, Online Wissensdatenbank zur 
Immobilienbewertung 

[4] Landesgrundstücksmarktbericht RLP 2023 und 2025 

[5] IVD Preisspiegel für Wohn- und Gewerbeimmobilien RLP 2024 

[6] Kleiber, Verkehrswertermittlung von Grundstücken 

[7] Kröll, Hausmann Rolf, Rechte und Belastungen in der Immobilienbewertung, 5. Auflage 
2015 
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Döpl .-lng. Anne-Kristin v. J
sie�n öckö 
Architektin, ö
entlich bestellte und vereidigte Sachverständige 

für die Beweíung von bebauten und unbebauten 
Grundstücken/ Ermittlung von Mieten und Pachten 
Immobilienbewerterin geprüft durch 
das Wertermittlungsforum Sinzig 

Dipl .- Ing. Anne- Kristin von Jasienicki Hündelsgasse 3a-5 53424 Remagen 

Gutachten 
über die Höhe der in Abt. I I  Nr. 1 
eingetragenen Grunddienstbarkeit (Kel lerbenutzungsrecht) 
der jeweiligen Grundbuchblätter 9090- 9094 

Aktenzeichen 6 K 1 2/24 

von der Grunddienstbarkeit betroVenes Grundstück: 

Adresse: 

AuWraggeber: 

Tag der Ortsbesichtigung: 

Wertermittlungsstichtag: 

Qualitätsstichtag: 

Am Totenbern 10  
53545 Linz am Rhein 

Amtsgericht Linz am Rhein 

05. 12 .2024 (1 .O}stermin) 
1 9 .02.2025 (2.O}stermin) 

1 9 .02.2025 

19 .02.2025 

Telefon: 02642 901 921 -2 
Telefax: 02642 901 923 
E-Mail: vonJasienicki@t-online.de 

Postbank Köln 
BLZ 37010050 
Konto Nr.: 498712508 
IBAN DE443701005004987"I2508 
BIC PBNKDEFFX¾ 

Steuer-Nr.: 01/222/25 10/9 

Ausfertigungen: 
3 -fach in Papierform 
Datum: 24 . April 2025 
Mein Zeichen: VJ-L-6 K 1 2/24 
über: Mein Justizpostfach 
versandt 

Die Wertminderung durch die in Abteilung I I ,  Nr. 1 (B latt 9090- 9094) eingetragene 
Grunddienstbarkeit wird mit 

-1 é 000 € 
geschätzt. 
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1 .0 Bewertungsgrundlagen 
In der jeweil igen Abteilung II (lfd.  Nr. 1 )  der Grundbücher von Linz am Rhein , Blatt 9090- 9094, ist fo lgende Eintragung vorhanden : 
Grunddienstbarkeit (Kellerbenutzungsrecht) für den jeweiligen Eigentümer des G rundstücks: Flur 35 Nr. 1 08; gemäß U rtei l  des Amtsgerichts Linz am Rhein vom 07 .02. 1 9 1 2- G 1 1  /1 2- eingetragen am 09.03. 1 91 2. 
Grundlagen:  Die Grunddienstbarkeit (das Kellerbenutzungsrecht) ist auf Basis eines Urteils eingetragen worden , vgl. Urteil des Amtsgerichts Linz am Rhein vom 07.02. 1 91 2-8 1 1/1 2 eingetragen am 09.03. 1 9 1 2 :  
,, ( . . .  ) Zu den Grundakten Linz, Flur 35, Flurstück 1 07 ( . . .  ) überreiche ich i n  der Anlage eine vollstreckbare, mit Zustellungsurkunde versehenen Urteilsausfertigung h iesigen Gerichts vom 7.  Februar 1 9 1 2  und bitte in Gemäßheit des vorbezeichneten Urteils die Grunddienstbarkeit auf dem dienenden Grundstück einzutragen, Benachrichtigung die Parteien ergehen zu lassen ( . . .  )". 
Eine Verfügung ist in dem Grundbrief Linz Band 38 Artikel 1 88 eingetragen worden. Ein „Grundbrief': Linz, Band 38, Artikel 1 888 konnte nicht recherchiert werden . Bei neuen Erkenntnissen ist das Gutachten zu überarbeiten. 
Anmerkungen:  

■ Nach vorliegenden Angaben ist das Flurstück 1 07, Flur 35, Gemarkung Linz am Rhein in die Flurstücke 1 07/1 und 1 08 aufgetei lt worden. 
■ Das Kellerbenutzungsrecht betrif{ das Flurstück 1 07/1 als dienendes Grundstück. 
■ Am Ortstermin ist das Kellerbenutzungsrecht auf dem Flurstück 1 07 /1 n icht ausgeübt worden , da der Keller nicht mehr vorhanden ist. 
■ Nach vorliegenden Angaben einer Eigentümerin des Flurstücks 1 08: 

■ ist ein Gewölbekeller bei Erstel lung des Bewertungsobjekts entfernt worden ; 
■ gibt es eine Kellertreppe auf dem Flu rstück 1 08;  der Kellerabgang ist mit einer Wand verschlossen; 
■ handelte es sich bei dem ehemaligen i?eller um einen Gewölbekeller mit fo lgenden Abmessungen : ca. 6 m (Länge) ca. 1 ,60 m (Breite), ca. 2 ,00- 2,20 m (Höhe des ,, Gewölbestichs") ; 
■ ist im Jahr 201 6  Wasser in den Keller eingedrungen, vermutlich aufgrund einer defekten Heizleitung des ehemaligen Wohngebäudes des Flurstück 1 07/1 ; 
■ wurde der Keller zeitweise als Partykeller genutzt; 
■ gab es einen Wasseranschluss im Keller; 
■ sind Instandsetzungen im Gewö lbekeller durch die Eigentümerin des Flu rstücks 1 08 geleistet worden. 

Diese mündlichen Angaben am Ortstermin konnten von der Unterzeichnerin nicht überprüft werden , u .a .  da der Gewö lbekeller n icht mehr vorhanden ist. Bei neuen Erkenntn issen ist das Gutachten zu überarbeiten. 
■ Weitere Angaben zu einer Unterhaltung, Instandsetzungen des Kellers konnten nicht recherchie} werden. Eine rechtl iche Beurteilung ist nicht Bestandteil des Gutachtens. Bei neuen Erkenntnissen ist das Gutachten zu überarbeiten. 
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1 .1 Bezeichnung des belasteten G rundstücks 

Verbandsgemeinde: Linz am Rhein 

Gemarkung: Linz am Rhein 

- Flur: 35 

Flurstück: 1 07/1 

Grundbuch: Linz am Rhein 

Grundbuchblätter: 9090, 9091 , 9092, 9093, 9094 

1 .2 Nachweis des Rechts: 

Eintrag in Abteilung I I  lfd . Nr. 1 der jeweiligen Grundbuchblätter 9090- 9094 auf Grundlage: 

Urtei l :  

vom: 

des Amtsgerichts Linz am Rhein vom 07.02 . 1 912-
G 1 1 /12- eingetragen am 09.03 . 1 9 1 2. 

09.03. 1 9 1 2  

Verfügung: eingetragen im „Grundbrief': Linz, Band 38, Artikel 1 888 

von dem Gerichtsschreiber:  

Anm. :  Ein „Grundbrief': Linz, Band 38, Artikel 1 888 lconnte nicht recherch ieX werden. Bei neuen 
Erkenntnissen ist das Gutachten zu überarbeiten. 
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2 Ermittlung der Wertminderung durch das Recht 

2.1 Vorbemerkung 
Das Flurstück 1 07/1 des Bewe}ungsobjekts ist mit einem Kellerbenutzungsrecht belastet. Der jeweil ige Eigentümer des Flu rstücks 108 ist berechtigt: 

• den Keller des Bewertungsobjekts Flu rstücks 1 07/1 zu nutzen. Am Ortstermin war der Keller nicht mehr vorhanden . 
Ein Kellerbenutzungsrecht erlischt nicht mit der Zerstörung des Gebäudes bzw. m it dem Abriss des Gebäudes auf dem belasteten Grundstück, vgl . Sprengnetter Lehrbuch 1 0/2 1 / 1 /2. Gemäß Bewertungsliteratur ist von dem Eigentümer des Bewertungsgrundstücks zu beweisen, • dass der Vorteil für das herrschende Grundstück aus tatsächl ichen Gründen entfällt , weil z .B.  der Keller abgängig war. 

■ wenn infolge der endgültigen Veränderungen, der Nutzen für das herrschende Grundstück (Flurstück 1 08) in keinem Verhältnis zum Schaden für das belasteten Grundstück steht, kann ein Anspruch auf Verzicht des Kellernutzungsrecht durch Aufhebung entstehen , vg l .  Sprengnetter Lehrbuch 1 0/2 1 /1 /2. 
• Untersuchungen zu dem Bauzustand, bzw. der Trag|higkeit des Kellers vor Baubeginn des Bewertungsobjekts konnten nicht recherchiert werden. Eine Beurteilung der Tragfähigkeit eines über 1 00 Jahren alten ehemaligen Kellers als Bestandteil eines ehemaligen Gebäudes bei Erstel lung eines Neubaus ist n icht Bestandteil des Gutachtens. 

Weitere Angaben zu einer Unterhaltung cles Kellers konnten n icht recherchiert werden. Eine rechtliche Beurteilung ist nicht Bestandteil des Gutachtens. 
Am Grundstücksmarkt bestehen AbneigungenNorbehalte gegenüber einer unklaren rechtl ichen Situation. Dies wird mit einem merkantilen Minde¯ert in der Berechnung berücksichtigt. 
2.2 Wertminderung durch das Recht 
Die Wertminderung durch das Recht für das Bewertungsobjekt, Flurstück 1 07/1 wird mit 1 0  000 € geschätzt. 
Einzelwerte der Wertminderung: 

1 1 E inzelwert Miteioentumsanteile We}minderung Grundbuchblatt Nr. 9090, Abteilung I I  Lfd . Nr. 1 267/ 1 000 2.670 ,00 € Grundbuchblatt Nr. 9091 , Abteilung I I  Lfd . Nr. 1 223/ 1 000 2.230,00 € Grundbuchblatt Nr. 9092, Abteilung I I  Lfd. Nr. 1 1 6 1 /  1 000 1 .6 1 0,00 € Grundbuchblatt Nr. 9093, Abtei lung I I  Lfd. Nr. 1 2 1 3/ 1 000 2 . 1 30,00 € Grundbuchblatt Nr. 9094, Abtei lung I I  Lfd. Nr. 1 1 36/ 1 000 1 .360,00 € 
Anne-Kristin von Jasienicki, Architektin und Sachverständige, AÀ 6 K ·12 24, Abt. II Nr. 1  5 

 



Die Wertminderung des auf dem o.g .  Grundstück (F lurstück 1 07/1 , vg l .  Blatt 9090- 9094, Abt. I I  
Nr. 1 )  lastenden Rechts wurde i n  Summe mit ca. 

geschätzt. 

-1 0 000 € 
in Worten: minus zehntausend Euro 

Dokument unterschrieben 
von : Anne-Kristin von Jasienicki 
am: 24.04 .2025 08:57 
Ort: Remagen 
Gutachten 

Remagen , den 24. April 2025 

� - �·� � �� 
Dipl.- Ing .  Anne-Kristin von Jasienicki V 

Anne-Kristin von Jasienicki, Architektin und Sachverständige, AZ 6 K 1 2  24, Abt. II Nr. 1  6 

 



3 Rechtsgrund lagen, verwendete Literatur der Verkehrswertermittlung - in der zum Zeitpunkt der Gutachtenerstellung gültigen Fassung -
BauGB: Baugesetzbuch 
lmmoWertV: Verordnung über die Grundsätze fü r die Ermittlung der Verkehrswerte von Immobilien und der für die Wertermittlung e­orderlichen Daten (lmmobilienwertermittlungsverordnung - lmmoWertV) 
lmmoWertA: Anwendungshinweise zur lmmoWertV 
BauNVO: Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) 
BGB: Bürgerliches Gesetzbuch 
ZVG: Gesetz über die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung 
WoFIV: Verordnung zur Berechnung der Wohnfläche (WohnÒlächenverordnung - WoFIV) 
WMR: Richtl inie zur wohnwertabhängigen Wohnflächenberechnung und M ietwe®ermittlung (Wohnflächen- und M ietwertrichtl inie - WMR) 
BewG : Bewertungsgesetz 
3.1 Verwendete Werterm ittlungsl iteratur /  Marktdaten 
[1] Sprengnetter (Hrsg.) :  Immobilienbewertung - lvlarktdaten und Praxishi lfen, Loseblattsammlung, Sprengnetter Immobilienbewertung, Bad Neuenahr-Ah°eiler 2024 
[2] Sprengnetter (Hrsg.) :  Immobil ienbewe}ung - Lehrbuch und Kommentar, Loseblattsammlung, Sprengnetter Immobilienbewertung, Bad Neuenahr-Ahrwei ler 2024 
[3] Sprengnetter (Hrsg.) :  Sprengnetter Books, Online Wissensdatenbank zur Immobilienbewertung 
[4] Landesgrundstücksmarktbericht RLP 2023 und 2025 
[5] IVD Preisspiegel für Wohn- und Gewerbeimmobilien RLP 2024 
[6] Kleiber, Verkehrswertermittl ung von Grundstücl<en 

[7] Kröl l ,  Hausmann Rolf, Rechte und Belastungen in der Immobilienbewertung, 5. Auflage 201 5  
Anne-Kristin von Jasienicki, Architektin und Sachverständige, A+ 6 K 1 2  24, Abt. II Nr. 1  7 
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Amtsgericht Linz Az.: 6 K 12/24 

1 .  Aus¨rtigung 

Amtsgericht Linz am Rhein 
Am Konvikt 1 0  

53545 Linz a m  Rhein 

Amtsgericht Linz am Rhein 

Eing. 1 8. J u l i  2025 
. . . . . • • .  Bd .. . . . . . . .  He! . . • • • • • •  Anl .  

• • • • • • • • • • • • • • • • EUR/KM/GS/Scheck 

G u t a c h t e n 

Aktenzeichen: 6 K 12/24 

Im Zwangsversteigerungsver�hren 

 , 

Von der Industrie· und 
Handelskammer Koblenz 
öffentlich bestellter und verei­
digter Sachverständiger 
für Schäden an Gebäuden 

Dipl.-Ing. (FH) 

Alexander Weber 

Hauptstraße 4 lc 

56637 Plaidt 

Telefon +49-2632-4969080 

Telefax +49-2632-9581830 

AW@SvbWeber.de 

www.SvbWeber.de 

  
.   

 
.  e 

 

 

gegen 

 
 

- Schuldner -

Prozessbevo l lmächti gte:  
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Landgericht Bonn RS �.: 9 0 166/22 

1 .  Aus¨rtigung 

1 .0 Auftraggeber und AuǛabenstellung Mit Anschreiben vom 05.05 .2025 erhielt ich vom Amtsgericht Linz am Rhein eine beglaubigte Abschri! einer Schätzungsanordnung vom 02.05 .2025.  
Es ist der Verkehrswert des in beiliegendem Beschluss genannten 

Grundbesitzes festzusetzen. Zur Wertermittlung des Zubehörs werde 

ich als Sachverständiger herangezogen. 

Das Zubehör ist einzeln aufzulisten. Der Verkehrswert für jedes Zube­

hörstück ist gesondert auszuweisen. 

Es sind dem Gutachten einige Fotos des Zubehörs beizufügen. Außer­

dem ist festzustellen, ob und gǩs. bei welchen Gegenständen Fremdei­

gentum vorliegt 

2.0 Grundlagen des Gutachtens 

2.1 Quellen 

Von der Industrie- und 
Handelskammer Koblenz 
ö%entlich bestellter und verei­
digter Sachverständiger 
für Schäden an Gebäuden 

Dipl .-Ing. (FH) 

Alexander Weber 

(1) Eigene Bildübersicht vom Ortstermin 26.05 .2025 Bild 1 - 30 
(2) Eigene Fotos von vor Ort vorge"ndenen Lie rscheinen Bild 1 - 1 0  Anlage 1 Blatt 1 - 1 5  

Anlage 2 Blatt 1 -5 
(3) Kostenangaben  

2.2 Literatur 
[1) BAUKOSTEN 2024/25 

Bd. I .(25 .Aus.) Instandsetzung/Sanierung/Mode°isierung/Umnutzung 
Schmitz / Krings/ Dahlhaus/ Gerlach /Meisel 

12] SIRADOS Baupreishandbuch 2025- Altbau 
(2025-0 1 )  WEKA-Verlag 
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Landgericht Bonn RS �.: 9 0 166/22 

1. Ausfertigung 

2.3 Ortsbesichtigung vom 26.05. 2025 
Der Ortstermin �nd nach vorheriger telefonischer Abstimmung mit 

den Parteien mit Ladung vom 1 9. Mai 2025 per Mail am Montag, 

den 26.Mai 2025 ©r 1 1 .00 Uhr im Anwesen Am Totenbom 1 0  in 

Linz am Rhein statt. Der Schlüssel zum Objekt musste vorab bei 

den Rechtsanwälten Machens & Partner Rechtsanwälte in Königs­

winter-Oberpleis persönlich abgeholt werden. 

Zeit: 1 1 . 1 0 - 1 2 . 1 5  Uhr 

Teilnehmer: 

Von der Industrie- und 
Handelskammer Koblenz 
öffentlich bestellter und verei­
digter Sachverständiger 
für Schäden an Gebäuden 

Dipl.-Ing. (FH) 

Alexander Weber 

Für die Gläubiger: 

Für den Schuldner: 

die Gläubiger haben auf Teilnahme verzichtet 

 

Sachverständige: Herr Dipl .-Ing. Alexander Weber 

Mit dem Schuldner wurde das Objekt raumweise in allen 

Geschossen begangen und alle in den Räume gelagerten 

Baumaterialien aufgenommen. Teilweise waren zugehörige 

Lie¸rscheine der Materialien vorhanden, so dass über den 

Baustoffhändler die Preise zum Lie¸rzeitpunkt Stand 2022 

recherchiert werden können. 

Alle Feststellungen der Materialien vom Termin wurden 

aufgenommen und soweit möglich őtograŐsch dokumentiert. (s. 

2.1 Quellen Z�er (2) = Anlage 1) 
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Landgericht Bonn RS Az.: 9 0 166/22 

1. Aus¨rtigung 

3.0 Rahmensituation 
Das zu bewertende Zubehör liegt in einem kemsanierten, weitestgehend 

fertiggestellten Mehr�milienwohnhaus am Rande des Stadtke}s von 

Linz am Rhein. Linz ist eine rechtsrheinische Stadt im Landkreis Neu­
\ ·•l ' · ,  , orden von Rheinland-Pŉlz. 

Das 2 ½ geschossige, nicht unterkellerte Haus ist in Reihenbauweise als 

Mittelhaus in Massivbauweise mit p�nnengedecktem Satteldach mit 

Gaupen, weißer Putz�ssade und dunklen Kunststofffenste² ausgeführt. 
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Landgericht Bonn RS �.: 9 0 166/22 

1 .  Aus¨rtigung 

4.0 Feststellungen während des Ortstermins (26.05.2025) 

Das zu bewertende Zubehör wird geschossweise beginnend im Erdge­

schoss und im Uhrzeiger begangen raumweise aufgelistet: 

Erdgeschoss: 

Flur: Türblatt, weiß Wohnungseingangstür 860 x 2 1 1 0  mm 
Klappe Fußbodenheizungsverteilerkasten 
Türklappe EI ektrovertei 1 er 
Wischmopp 
2 Kunststoff-Eimer mit Reinigungstüche} und Zewa-Rolle 
2 Flaschen angebrochenes Reinigungsmittel 
Fensterreiniger 

Raum 1 :  2 x Türblatt, weiß 860 x 2 1 00 mm 

Bad:  2 x Türgriŋga}itur Edelstahl, Rhodos ER28S Bad 7 1  
Hans Grohe Waschtischarmatur „My Sport M" 

Raum 2 :  Türschwellenleisten 5 Stück, silber, 40 x 3000 mm 
5 Stück, bronze, 30 x 1 000 mm 
5 Stück, silber, 40 x 1 000 mm 

Von der Industrie- und 
Handelskammer Koblenz 
öeentlich bestellter und verei­
digter Sachverständiger 
für Schäden an Gebäuden 

Dipl .-Ing. (FH) 

Alexander Weber 

1 7  Stück. Silber, 40 x l 000 mm geriffelt 
3 x Türgriffga}itur Edelstahl, Rhodos ER28S BAD 7 1  
5 x Schutzga}itur Edelstahl, ESGR28K 670 PZ 72 
l x Putzeckleiste 25x25x2000 mm, verbogen 
3 x Duschkabine Co}iche Alu-chromglanz aus ESG Sicher­
heitsglas Eckeinstieg Größe 900 x 900 x 1 900 mm 
l x Türblatt, weiße 735 x 2 1 1 0  mm 
2 x Türzarge, weiß 860 x 2 1 1 0  mm 
l x Türzarge, weiß 735 x 2 1 1 0 mm 
9 Stück Bandhalter ©r Türzargen 
2 Pakete + 3 lose Bodendielen Flooring Vinyl Design 
29 Stellmotoren Aktor T2P/ ©r Fußbodenheizung 
2 Tuben Montageschaum 
2 Tuben Zargenschaum 
1 1  Tuben Acryl 
3 Tuben Silikon 
1 Sack Schnellestrich 25 kg 
2 angebrochen Sack Putz SM 700 und Klebemörtel 
6 Farbeimer Caparol 1 x angebrochen Restinhalt ca. 20% 
1 Eimer Spachtelmasse 20 kg angebrochen Restinhalt ca. 25% 
2 Eimer Tie¸ngrund 1 angebrochen Restinhalt ca. 20% 
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Landgeritht Bonn RS �.: 9 0 166/22 

1. Ausfertigung 

Von der Industrie- und 
Handelskammer Koblenz 
öffentlich bestellter und verei­
digter Sachverständiger 
für Schäden an Gebäuden 

Dipl.-Ing. (FH) 

Alexander Weber 

1 Eimer Saicos Hartwachsöl angebrochen Restinhalt ca. 25% 
1 Eimer PCI NanoŔgenmörtel 5.0 kg Restinhalt ca. 25% 
l Eimer AREDEX Flex-Fugenmörtel 5.0 kg Restinhalt ca. 50% 
1 Eimer Vinylkleber 3.0 kg Restinhalt ca. 25% 
1 Dose Pinselreiniger Restinhalt ca. 25% 
4 Pakete Fliesen Ardesia Nero 30 x 60 cm + 8 lose Fliesen 
1 Industriestaubsauger 

Diverse Lie¸rscheine der vor aufgelisteten vorhandenen Materia­
lien des Baustofŏändlers „Bauen + Leben, team baucenter GmbH 
& Co. KG", Asbacher Straße 5 1 ,  53560 Linz-Kretzhaus an die 
Emar Bau GmbH, 53578 Windhagen. 

Raum 3 :  1 Stück WC-Deckel Geberit Renova Nr. 573025000 
1 Stück WC Geberit Renova Rim ee Nr. 203050000 
1 Stück Geberit Waschbecken Renova 60 cm 
6 Fliesen Marmor Calacatta Calma 60 x 1 20 cm 

1 .  Obergeschoss 
1 Türblatt, weiß 860 x 2 1 1 0  mm 
1 Türzarge, weiß 860 x 2 1 1 0  mm DIN R 

Dachgeschoss 
1 Türblatt, weiß 860 x 2 1 1 0  mm 
1 Türzarge, weiß 860 x 2 1 1 0  mm DIN R 
1 Duscharmatur Hans Grohe Crometta 
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Landgericht Bonn RS �.: 9 0 166/22 

1 .  Aus¨rtigung 

5.0 Beantwortung der Beweisǟage 

Von der Industrie- und 
Handelskammer Koblenz 
öffentlich bestellter und verei­
digter Sachverständiger 
für Schäden an Gebäuden 

Dipl .-Ing. (FH) 

Alexander Weber 

Zur Vorbereitung des Versteigerungstermins ist der Verkehrswert des 

Zubehörs zu schätzen. 

Das vorhandene Zubehör ist zu diÚerenzieren. 

Für die noch einzubauenden Bauteile, wie Türen, Zargen, Beschläge 

Fliesen, Bodenschienen und Sanitärartikel wird der Verkehrswert als 

Bruttopreis an Hand eigener Recherchen (Inte}et) bzw. Kostenangaben 

des Lie�ranten (Baustoffhändler „Bauen + Leben, Linz-Kretzhaus) 

ermittelt. Bei den über das Inte²et recherchierten Preisen werden jewei ls  

Mittelpreise der verschiedenen Anbieter angesetzt. Teilweise, wie die 

Vinyl-Bodendielen, werden die Produkte nicht mehr gelistet. Es werden 

entsprechend vergleichbare Produkte angesetzt. 

Für die Verbrauchsmaterialien, wie DichtstoÚe, Lacke, Farben, Mörtel 

und Putze, die zudem teilweise bereits angebrochen sind, ist auf Grund 

des Ablau�s der Haltbarkeitsdauer seit 2023 realistisch kein 

Verkehrswert mehr anzusetzen. Die beschädigte Putzschiene wird 

eben�lls nicht mehr gewertet. 

Die Abdeckungen der bereits eingebauten Verteilerkästen - Heizung und 

Elektro - werden eben�lls nicht bewertet, da diese mit geringstem 

Auŕand nur eingehängt werden müssen und diese daher nicht mehr als 

,,Zubehör" zu bewerten sind. 

Die zu bewertenden Bauteile werden zusammenge�sst: EP brutto 

- 1 Stück Wohnungseingangstür Herholz 860 x 2 1 1 0  mm 3 1 3, 1 0  € 

- 4 Stück Türblatt weiß, Herholz Decora 860 x 2 1 1 0  mm 1 55,30 € 

- 4 Stück Türzarge weiß 860 x 2 1 1 0  mm 1 55,30 € 

- 1 Stück Türblatt weiß, Herholz Decora 735 x 2 1 1 0  mm 1 55,30 € 

- 1 Stück Türzarge weiß 735 x 2 1 1 0 mm Maulweite 1 40 mm 1 29,90 € 

- 9 Stück Bandhalter ©r Türzargen 

- 5 Stück Türdrücker Edelstahl Rhodos ER28S Bad 7 1  

- 5 Stück Schutzga}itur Edelstahl ESGR28K 670 PZ72 

8,63 € 

30,00 € 

69,90 € 

Gesamt 

3 1 3 , 1 0 € 

62 1 ,20 € 

62 1 ,20 € 

1 55,30 € 
1 29,90 € 

77,65 € 
1 50,00 € 

349,50 € 

Übertrag: 2.4 1 7,85 € 
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Landgericht Bonn RS �.: 9 0 166/22 

1 .  Aus¨rtigung 

Übertrag: 
- 1 Stück Hans Grohe Waschtischarmatur My Sport M 

- 1 Stück Hans Grohe Duscharmatur Crometta 
1 04,60 € 
297,00 € 

- 3 Stück Comiche Duschkabine 900x900xl 900 mm chrom 259,00 € 
- 1 S�ck Geberit Waschbecken Renova 60 cm 

- 1 Stück Geberit WC Renova Rim ee Nr.203050000 

- 1 Stück Geberit WC-Deckel Renova Nr. 573025000 

1 30,00 € 

1 25,99 € 

84,00 € 

- Für die Türschwellen sind keine Markenbezeichnungen als Recherche-

Von der Industrie- und 
Handelskammer Koblenz 
ö&entlich bestellter und verei­
digter Sachverständiger 
für Schäden an Gebäuden 

Dipl.-Ing. (FH) 

Alexander Weber 

2 .4 1 7,85 € 

1 04,60 € 

297,00 € 

777,00 € 

1 30,00 € 

1 25,99 € 

84,00 € 

- Grundlage vorhanden. Es wird ein genereller Preis von 1 5,00 €/m angesetzt 

- 5 Stück Türschwellenleiste silber 40 x 3000 mm 45,00 € 225,00 € 

- 5 Stück Türschwellenleiste bronze 30 x 1 000 mm 1 5,00 € 75,00 € 

- 5 Stück Türschwellenleiste silber 40 x 1 000 mm 1 5,00 € 75,00 € 

- 1 7  Stück Türschwellenleiste silber 40 x 1 000 mm geriŌelt 1 5 ,00 € 255,00 € 

- 29 Stück Stellmotoren ©r PB-Heizung Aktor T2P 24,50 € 7 1 0,50 € 

- 35 Vinyl-Bodendielen l 30x20 cm = ca. 9 m2 Mittelpreis 25,00 €/m2 225,00 € 

- 44 Fliesen Ardesia Nero 30x60 cm ca. 8 m2 Mittelpreis 33,00 €/m2 264,00 € 

- 6 Stück Fliesen Marmor Calacatta Calma 60 x 1 20 cm 86,00 € 5 1 6,00 € 

Summe 

Summe gerundet 

Fremdeigentum: 

- Industriestaubsauger geschätzt Restwert 

6.28 1 ,94 € 

6.300,00 € 

1 00,00 € 

- Wischmopp und Eimer, Reinigungstücher pauschal 50,00 € 

Gesamtsumme brutto 6.43 1 ,94 € 

Gesamtsumme gerundet 6.450,00 € 
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Landgericht Bonn RS �.: 9 0 166/22 

1 .  Ausfertigung 

6.0 Zusaȉenfassung 
Im weitestgehend ¸rtig gestellten Gebäude sind noch Restmaterialien 

zum Ausbau wie Türen mit Zargen und Beschlägen, Sanitär­

Feininstallationsprodukte, Fliesen- und Bodenbelagsreste vorhanden, de­

ren Verkehrswert auf Bruttobasis gemäß Au¡tellung geschätzt wird auf 

ca. 6.300,00 € 

Des Weiteren sind Verbrauchsmaterialien aus 2023 wie Silikon, Acryl, 

Mörtel, Farbe und Lacke vorhanden, £r die auf Grund des Ablaufs übli­

cher Haltbarkeitszeiten kein Verkehrswert mehr angesetzt wird. 

Der Industriestaubsauger sowie die beiden Putzeimer mit Wischmopp im 

Wert von ą 1 50,00 € sind als Fremdeigentum zu bewerten. 

Plaidt, 1 7. Juli 2025 

� f . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
A. Weber (Sachverstä 
Das vorstehende Gutachten umfasst: 10 Seiten Text Gutachten 

Von der Industrie- und 
Handelskammer Koblenz 
öffentlich bestellter und verei­
digter Sachverständiger 
für Schäden an Gebäuden 

Dipl.-Ing. (FH) 

Alexander Weber 

15 Seiten Fotodokumentation 
5 Seiten Lieferscheine 

Anlage 1 
Anlage 2 

30 Seiten 
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Sachverständigenbüro Weber 
Dipl . - Ing. (FH) Alexander Weber Hauptstraße 41 c, 56637 Plaid! 
Von der I ndustrie- und Handelskammer Koblenz 
ötentlich bestellter und vereidigter Sachverständige 
für Schäden an Gebäuden 

Tel .  02632 496 90 80 
Fax. 02632 958 1 8  30 

AW@SvbWeber.de 

Anlage 1 :  Amtsgericht Linz am Rhein Zwangsversteigerung Az. 6 K 1 2/24 
A199 Sparkasse Westenald-Sieg u.a. ./. Al Kratiy, Sadlk 

1 .  Ausfe�igung Fotodokumentation zum Ortstermin vom 26. Mai 2025 

Foto Nr. 

1 :  

Übers ichtsfoto: 

Straßenansicht 

Wohnhaus 
Am Totenborn 10, 
53545 Linz am Rhein 

Feststel lungen: 

2 ½ -geschossiges, 
renovie�es MehrfaĜ.­
Wohnhaus in Reihen­
bauweise in Massiv­
bauweise mit Satteldach 
in leichter Hanglage 

2 :  
Ü bersichtsfoto: 

Erdgeschoss Flur 

Feststel lungen: 

rrblatt weiß 860 x 
2 1 10 mm 
Herholz 
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Sachverständigenbüro Weber 
Dipl .-Ing. (FH) Alexander Weber 
Von der Industrie- und Handelskammer Koblenz 
öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständige 
für Schäden an Gebäuden 

Hauptstraße 41 c, 56637 Plaidt 
Tel . 02632 496 90 80 
Fax. 02632 958 1 8  30 

AW@SvbWeber.de 

Anlage 1 :  Amtsgericht Linz am Rhein Zwangsversteigerung Az. 6 K 1 2/24 
A199  

1 .  Ausfert igung Fotodokumentation zum O�stermin vom 26. Mal 2025 

Foto Nr. 

3:  

Übersichtsfoto: 

Erdgeschoss Flur 

Feststel lungen: 

Deckel 
Heizungsve�eiler 
Deckel Elektrove�eilung 
Wisch mopp 
Eimer mit Reinungsmat. 
Reinungsmittel 
Fensterreiniger 

4:  

Übersichtsfoto: 

Erdgeschoss 
Raum 1 

Feststel lungen: 

2 x �rblatt weiß 
860x21 10 mm 
Herholz 
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Sachverständigenbüro Weber 
Dipl.-Ing. (FH) Alexander Weber 
Von der Industrie- und Handelskammer Koblenz 
öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständige 
für Schäden an Gebäuden 

Hauptstraße 41 c, 56637 Plaidt 
Tel . 02632 496 90 80 
Fax. 02632 958 1 8  30 

AW@SvbWeber.de 

Anlage 1 :  Amtsgericht Linz am Rhein Zwangsversteigerung Az. 6 K 1 2/24 
A199  

1 .  Ausfe�igung Fotodokumentation zum O^stermin vom 26. Mai  2025 

Foto Nr. 

5: 
Übersichtsfoto: 

Erdgeschoss 
Bad 

Feststel lungen: 

örgri�gaĝitur Bad 
Edelstahl Rhodos 
ER2BS Bad 71 

6: 
Übersichtsfoto: 

Erdgeschoss 
Bad 

Feststellungen :  

Waschtischarmatur 
Hans Grohe 
,,MySpoĠ M" 

C:\Users\WebeåDesktop\Geschäft\Gericht AW\A199 SK Westerwald-Al Kratly 6 K 1 2-24\A199 Anlage 1 Fotodoku 25-05-26.docx Seite 3 von 1 5 

 



Sachverständigenbüro Weber 
Dipl.- Ing. (FH) Alexander Weber Hauptstraße 41 c, 56637 Plaid! 
Von der Industrie- und Handelskammer Koblenz 
öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständige 
für Schäden an Gebäuden 

Tel . 02632 496 90 80 
Fax. 02632 958 1 8  30 

AW@SvbWeber.de 

Anlage 1 :  Amtsgericht Linz am Rhein Zwangsversteigerung Az. 6 K 1 2/24 
A199  

1 .  Ausfe�igung Fotodokumentation zum O�stermin vom 26. Mai 2025 

Foto Nr. 

7:  

Übersichtsfoto: 

Erdgeschoss 
Raum 2 

Feststel lungen: 

5 �rschwellenleisten 
silber 40 x 3000 mm 

8:  

Übersichtsfoto: 

Erdgeschoss 
Raum 2 

Feststel lungen: 

5 �rschwellen/eisten 
bĞnze 30 x 1000 mm 
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Sachverständigenbüro Weber 
Dipl .-Ing. (FH) Alexander Weber Hauptstraße 4 1 c, 56637 Plaid! 
Von der Industrie- und Handelskammer Koblenz 
öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständige 
für Schäden an Gebäuden 

Tel .  02632 496 90 80 
Fax. 02632 958 1 8  30 

AW@SvbWeber.de 

Anlage 1 :  Amtsgericht Linz am Rhein Zwangsversteigerung Az. 6 K 1 2/24 
A199  

1 .  Ausfertigu ng Fotodokumentation zum O�stermin vom 26. Mai 2025 

Foto Nr. 

9:  

Übersichtsfoto: 

Erdgeschoss 
Raum 2 

Feststel lungen: 

5 rrschwellen/eisten 
si/ber 40 x 1 000 mm 

1 0 : 

Übers ichtsfoto: 

Erdgeschoss 
Raum 2 

Feststel lungen: 

1 7  rğchwellen/eisten 
si/ber 40 x 1000 mm, 
geri�elt 

C:\Users\Weber\Desktop\Geschäft\Gericht AWIA 1 99 SK Westerwald-Al Kratly 6 K 1 2-240 1 99 Anlage 1 Fotodoku 25-05-26.docx Seite 5 von 1 5  

 



Sachverständigenbüro Weber 
Dipl.-Ing. (FH) Alexander Weber Hauptstraße 41 c, 56637 Plaid! 
Von der Industrie- und Handelskammer Koblenz 
ötentlich bestellter und vereidigter Sachverständige 
für Schäden an Gebäuden 

Tel .  02632 496 90 80 
Fax. 02632 958 18 30 

AW@SvbWeber.de 

Anlage 1 :  Amtsgericht Linz am Rhein Zwangsversteigerung Az. 6 K 1 2/24 
A199  
1 .  Ausfe�igung Fotodokumentation zum O�stermin vom 26. Mai 2025 

Foto Nr. 

1 1 :  

Übersichtsfoto: 

Erdgeschoss 
Raum 2 

Feststel lungen: 

3 Türgriÿga|itur 
Edelstahl Rhodos 
ER28S BAD 71 

1 2 : 

Übers ichtsfoto: 

Erdgeschoss 
Raum 2 

Feststel lungen: 

3 Türgri�ga|itur 
Schutzga|itur Edelstahl 
ESGR28K 670 PZ 72 
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Sachverständigenbüro Weber 
Dipl .-Ing. (FH) Alexander Weber 
Von der Industrie- und Handelskammer Koblenz 
öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständige 
für Schäden an Gebäuden 

Hauptstraße 41c, 56637 Plaidt 
Tel .  02632 496 90 80 
Fax. 02632 958 18 30 

AW@SvbWeber.de 

Anlage 1 :  Amtsgericht Linz am Rhein Zwangsversteigerung Az. 6 K 1 2/24 
A1 99  

1 .  Ausfe�igung Fotodokumentation zum O�stermin vom 26. Mai 2025 

Foto Nr. 

1 3 : 

Übersichtsfoto: 

Erdgeschoss 
Raum 2 

Feststellungen:  

Putzeckleiste 
25x25x2000 mm 
verbogen 

14 :  

Übersichtsfoto: 

Erdgeschoss 
Raum 2 

Feststel lungen :  

3 Duschkabinen 
Co|iche Eckeinstieg 
900x900x1900 mm 
Alu-Chromglanz 
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Sachverständigenbüro Weber 
Dipl .-Ing.  (FH) Alexander Weber 
Von der Industrie- und Handelskammer Koblenz 
öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständige 
für Schäden an Gebäuden 

Hauptstraße 41 c, 56637 Plaidt 
Tel. 02632 496 90 80 
Fax. 02632 958 1 8  30 

AW@SvbWeber.de 

Anlage 1 :  Amtsgericht Linz am Rhein Zwangsversteigerung Az. 6 K 1 2/24 

A199  

1 .  Ausfe�igung Fotodokumentation zum O^stermin vom 26. Mai 2025 

Foto Nr. 

1 5: 

übers ichtsfoto: 

Erdgeschoss 
Raum 2 

Feststel lungen : 

Türblatt weiß 
735 x 21 10  mm 
Herholz 

1 6: 

Übers ichtsfoto: 

Erdgeschoss 
Raum 2 

Feststellungen: 

1 x Türzarge weiß 
735 x 2 1 10 mm 
2 x Tüġarge weiß 
860 x 2 1 10 mm 
Herholz 
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Sachverständigenbüro Weber 
Dipl .-Ing. (FH) Alexander Weber 
Von der Industrie- und Handelskammer Koblenz 
öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständige 
für Schäden an Gebäuden 

Hauptstraße 4 1  c. 56637 Plaidt 
Tel .  02632 496 90 80 
Fax. 02632 958 1 8  30 

AW@SvbWeber.de 

Anlage 1 :  Amtsgericht Linz am Rhein Zwangsversteigerung Az. 6 K 1 2/24 
A199  
1 .  Ausfertigung Fotodokumentation zum O�stermin vom 26. Mai 2025 

Foto Nr. 

17 :  

Übersichtsfoto: 

Erdgeschoss 
Raum 2 

Feststel lungen: 

9 Stück Bandhalter für 
rrzargen 

21/0512025 1 1  =�� 

18 :  

Übersichtsfoto: 

Erdgeschoss 
Raum 2 

Feststel lungen: 

2 Pakete + 3 lose 
Bodendielen Vinyl 
Design Vinyl Flooring 
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Sachverständigenbüro Weber 
Dipl.-Ing. (FH) Alexander Weber Hauptstraße 41  c, 56637 Plaid! 
Von der Industrie- und Handelskammer Koblenz 
ötentlich bestellter und vereidigter Sachverständige 
für Schäden an Gebäuden 

Tel .  02632 496 90 80 
Fax. 02632 958 1 8  30 

AW@SvbWeber.de 

Anlage 1 :  Amtsgericht Linz am Rhein Zwangsversteigerung Az. 6 K 1 2/24 
A199    

1 .  Ausfe�igung Fotodokumentation zum O^stermin vom 26. Mai 2025 

Foto Nr. 

19 :  

Übers ichtsfoto: 

Erdgeschoss 
Raum 2 

Feststel lungen: 

29 Stellmotoren für 
Fußbodenheizung 
Aktor T2P 

20: 

Übersichtsfoto: 

Erdgeschoss 
Raum 2 

Feststel lungen: 

Kartuschen 
Montageschaum 
Zargenschaum 
Ac)l und Silikon 
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Sachverständigenbüro Weber 
Dipl .-Ing. (FH) Alexander Weber Hauptstraße 41 c, 56637 Plaid! 
Von der Industrie- und Handelskammer Koblenz 
ötentlich bestellter und vereidigter Sachverständige 
ýr Schäden an Gebäuden 

Tel .  02632 496 90 80 
Fax . 02632 958 18 30 

AW@SvbWeber.de 

Anlage 1 :  Amtsgericht Linz am Rhein Zwangsversteigerung Az. 6 K 1 2/24 
A199  

1 .  Ausfe�igung Fotodokumentation zum O�stermin vom 26. Mai  2025 

Foto N r. 

21 : 

Übersichtsfoto: 

Erdgeschoss 
Raum 2 

Festste l lungen: 

Mö}elreste, Farbeimer, 
Spachtelmasse, 
Vinylkleber, Ha}wachsöl 
und Fugenmö}el 

22: 

Übers ichtsfoto: 

Erdgeschoss 
Raum 2 

Feststel lungen: 

Mörtelreste, Farbeimer, 
Spachtelmasse, 
Vinylkleber, Ha}wachsöl 
und Fugenmörtel 
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Sachverständigenbüro Weber 
Dipl .- Ing. (FH) Alexander Weber 
Von der Industrie- und Handelskammer Koblenz 
öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständige 
für Schäden an Gebäuden 

Hauptstraße 41 c, 56637 Plaidt 
Tel. 02632 496 90 80 
Fax . 02632 958 1 8  30 

AW@SvbWeber.de 

A n lage 1 :  Amtsgericht Linz am Rhein Zwangsversteigerung Az. 6 K 1 2/24 

A199  

1 .  Ausfertigu n g  Fotodokumentation zum Oçstermin vom 26. Mai 2025 

Foto Nr. 

23: 

Übersichtsfoto: 

Erdgeschoss 
Raum 2 

Feststel lungen: 

4 Pakete + 8 lose 
Fliesen Ardesia Nero 
30 x 60 cm 

24: 

Übersichtsfoto: 

Erdgeschoss 
Raum 2 

Feststel lungen:  

1 Industriestaubsauger 

I 
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Sachverständigenbüro Weber 
Dipl.-Ing. (FH) Alexander Weber 
Von der Industrie- und Handelskammer Koblenz 
öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständige 
für Schäden an Gebäuden 

Hauptstraße 41 c, 56637 Plaidt 
Tel . 02632 496 90 80 
Fax. 02632 958 18 30 

AW@SvbWeber.de 

Anlage 1 :  Amtsgericht Linz am Rhein Zwangsversteigerung Az. 6 K 1 2/24 

A199  

1 .  Ausfe�igung Fotodokumentation zum O^stermin vom 26.  Mai  2025 

Foto Nr. 

25: 

Übers ichtsfoto: 

Erdgeschoss 
Raum 3 

Feststel lungen: 

1 WC-Deckel Geberit 
Renova N� 573025000 

26: 

Übers ichtsfoto: 

Erdgeschoss 
Raum 3 

Feststellungen:  

1 WC-Tasse Geberit 
Renova Nr. 203050000 

C:\Users\Webe�Desktop\Geschäft\Gericht AWIA1 99 SK Westeêald-Al Kratly 6 K 1 2-24º1 99 Anlage 1 Fotodoku 25-05-26.docx Seite 1 3  von 1 5  

 



- 1 
Amtsgericht Linz Az.: 6 K 12/24 

1 .  Ausfertigung 

Amtsgericht Linz am Rhein 
Am Konvikt 10 

53545 Linz am Rhein 

--· ---
Amtsgericht Linz am Rhein 

Eing. O 5. Auq. 2025 
Bd . . . . . . . . . . . . . . . .  Heft . . . . . . . . . . . . . . . Anl. . . . . . . . . . . . . . . . • 

EUR/KM/GS/Scheck 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ergänzung zum Gutachten 

Aktenzeichen: 6 K 12/24 

Im ZwangsversteigerungsverPhren 

  

Von der Industrie- und 
Handelskammer Koblenz 
ödentlich bestellter und verei­
digter Sachverständiger 
für Schäden an Gebäuden 

Dipl.-Ing. (FH) 

Alexander Weber 

Hauptstraße 4 lc 

56637 Plaidt 

Telefon +49-2632-4969080 

Telefax +49-2632-9581830 

AW@SvbWeber.de 

«.SvbWeber.de 

 -
.   

 
.   

 

 

gegen 

 
 

- Schuldner -

Prozessbevol lmächtigte:  
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Amtsgericht Linz Az.: 6 K 12//24 

1 .  Ausfertigung 

1 .0 Auftraggeber und Aufgabensteȅung 
Mit Anschreiben vom 23.07 .2025, Eingang am 0 1 .08.2025 erhielt ich 

vom Amtsgericht Linz am Rhein die Bitte das bewertete Zubehör der 

ko�ekten Wohnung zuzuordnen. 

,,Bezugnehmend auf ihr Gutachȝn wird noch um Mitteilung gebeten, 

in welcher Wohnung im Obergeschoss bzw. Dachgeschoss sich das 

aufgeȄstete Zubehör befindeȜ Dort sind jeweils 2 Wohnungen gelegen 

und das Zubehör muss der korrekten Wohnung zugeordnet werden. " 

2.0 Beantwortung der Frage : 

Unter ZiÚer 4 ist das zu bewertende Zubehör geschossweise aufgelistet: 

Es wird vereinfacht £r die Wohnungen im Ober- bzw. Dachgeschoss die 

Bezeichnung der Wohnung mit dem vorge¢ndenen Zubehör ergänzt 

(beide jeweils rechte WE) und der jeweilige Wert des Zubehörs angege­

ben. 

Erdgeschoss WE 1 :  

Flur: Türblatt, weiß Wohnungseingangstür 860 x 2 1 1 0  mm 
Klappe Fußbodenheizungsvertei lerkasten 
Türklappe Elektroverteiler 
Wischmopp 
2 Kunststoff-Eimer mit Reinigungstüche} und Zewa-Rolle 
2 Flaschen angebrochenes Reinigungsmittel 
Fensterreiniger 

Raum 1 :  2 x Türblatt, weiß 860 x 2 1 00 mm 

Bad: 2 x Türgriōga}itur Edelstahl, Rhodos ER28S Bad 7 1  
Hans Grohe Waschtischarmatur „My Sport M" 

Raum 2 :  Türschwellenleisten 5 Stück, silber, 40 x 3000 mm 
5 Stück, bronze, 30 x 1 000 mm 
5 Stück, silber, 40 x 1 000 mm 

Von der Industrie- und 
Handelskammer Koblenz 
öeentlich bestel lter und verei­
digter Sachverständiger 
gr Schäden an Gebäuden 

Dipl .-Ing. (FH) 

Alexander Weber 

1 7  Stück. Silber, 40 x 1 000 mm geriÚelt 
3 x Türgriffga}itur Edelstahl, Rhodos ER28S BAD 7 1  
5 x Schutzga}itur Edelstahl, ESGR28K 670 PZ  72 
1 x Putzeckleiste 25x25x2000 mm, verbogen 
3 x Duschkabine Co}iche Alu-chromglanz aus ESG Sicher­
heitsglas Eckeinstieg Größe 900 x 900 x 1 900 mm 
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Amtsgericht Linz Az.: 6 K 12//24 

1 .  Aus¨rtigung 

1 x Türblatt, weiße 735 x 2 1 1 0  mm 
2 x Türzarge, weiß 860 x 2 1 1 0  mm 
1 x Türzarge, weiß 735 x 2 1 1 0  mm 
9 Stück Bandhalter ©r Türzargen 
2 Pakete + 3 lose Bodendielen Flooring Vinyl Design 
29 Stellmotoren Aktor T2P/ ©r Fußbodenheizung 
2 Tuben Montageschaum 
2 Tuben Zargenschaum 
1 1  Tuben Acryl 
3 Tuben Sil ikon 
1 Sack Schnellestrich 25 kg 
2 angebrochen Sack Putz SM 700 und Klebemörtel 

Von der Industrie- und 
Handelskammer Koblenz 
ö�entlich bestellter und verei-
digter Sachverständiger 
 r Schäden an Gebäuden 

Dipl .-Ing. (FH) 

Alexander Weber 

6 Farbeimer Caparol 1 x angebrochen Restinhalt ca. 20% 
1 Eimer Spachtelmasse 20 kg angebrochen Restinhalt ca. 25% 
2 Eimer Tiefengrund 1 angebrochen Restinhalt ca. 20% 
1 Eimer Saicos Hartwachsöl angebrochen Restinhalt ca. 25% 
1 Eimer PCI Nano¢genmörtel 5.0 kg Restinhalt ca. 25% 
1 Eimer AREDEX Flex-Fugenmörtel 5.0 kg Restinhalt ca. 50% 
1 Eimer Vinylkleber 3.0 kg Restinhalt ca. 25% 
1 Dose Pinselreiniger Restinhalt ca. 25% 
4 Pakete Fliesen Ardesia Nero 30 x 60 cm + 8 lose Fliesen 
1 Industriestaubsauger 

Diverse Lie¸rscheine der vor aufgelisteten vorhandenen Materia­
lien des Baustoffhändlers „Bauen + Leben, team baucenter GmbH 
& Co. KG", Asbacher Straße 5 1 ,  53560 Linz-Kretzhaus an die 
Emar Bau GmbH, 53578 Windhagen. 

Raum 3 :  1 Stück WC-Deckel Geberit Renova Nr. 573025000 
1 Stück WC Geberit Renova Rim�ee Nr. 203050000 
1 Stück Geberit Waschbecken Renova 60 cm 
6 Fliesen Marmor Calacatta Calma 60 x 1 20 cm 

! .Obergeschoss (WE 3) 
1 Türblatt, weiß 860 x 2 1 1 0  mm 
1 Türzarge, weiß 860 x 2 1  l O mm DIN R 

Dachgeschoss (WE 5) 
l Türblatt, weiß 860 x 2 1 1 0  mm 
l Türzarge, weiß 860 x 2 1 1 0  mm DIN R 
1 Duscharmatur Hans Grohe Crometta 
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Amtsgericht Linz Az.: 6 K 12//24 

1. Ausfertigung 

Wertanteil: 

! .Obergeschoss �E 3): 

- 1 Stück Türblatt weiß, Herholz Decora 860 x 2 1 1 0  mm 1 55,30 € 
1 55,30 € - 1 Stück Türzarge weiß 860 x 2 1 1 0  mm 

Summe l .OG WE re 
Dachgeschoss (WE 5): 

- 1 Stück Türblatt weiß, Herholz Decora 860 x 2 1 1 0  mm 1 55,30 € 
- 1 Stück Türzarge weiß 860 x 2 1 1 0  mm 1 55,30 € 
- 1 Stück Hans Grohe Duscharmatur Crometta 297,00 € 

Erdgeschoss WE 1 :  

3.0 ZusammenǗssung 

Summe DG WE re 

Gesamtsumme gerundet 
abzgl . 1 .OG 
abzgl . DG 
Summe EG 

Im weitestgehend fertig gestellten Gebäude sind noch Restmaterialien 

zum Ausbau wie Türen mit Zargen und Beschlägen, Sanitär­

Feininstallationsprodukte, Fliesen- und Bodenbelagsreste vorhanden, de­

ren Verkehrswert auf Bruttobasis gemäß Au¡tellung geschätzt wird auf 

ca. 6.300,00 € bzw. mit Fremdeigentum 6.450 € 

Diese gliede� sich in 

Plaidt, 04. Aug. 2025 

EG mit 

1 .OG WE 3 mit 

DG WE 5 mit 

Fremdeigentum 

Von der Industrie- und 
Handelskammer Koblenz 
öffentlich bestellter und verei­
digter Sachverständiger 
für Schäden an Gebäuden 

Dipl.-Ing. (FH) 

Alexander Weber 

1 55,30 € 
1 55,30 € 

3 1 0,60 € 

1 55,30 € 
1 55,30 € 
297,00 € 

607,60 € 

6.28 1 ,94 € 
- 3 1 0,60 € 
- 607,60 € 
5 .363,74 € 

5 .363 ,74 € 

3 1 0,60 € 

607,60 € 

Ą 1 50,00 € 
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